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V O R W O R T. 

Die iiachstehende Abhandlung verdankt ihre Entstehung 

der im Jahre 1872 von der Teyler’schen theologischen 

Gesellschaft zu Haarlem gestellten Preissaufgabe: „Was 

lehren uns die Schriften des Neynen Testaments sowohl 

über die ursprüngliche Yerfassung der christlichen Gemein- 

den , als über die Veraenderungen und Modificationen, welche 

darin vorgegangen sind waehrend der Zeit, in welche die 

Entstehung jener Schriften faellt ?a Das in den Bereich 

meiner Studiën fallende Thema reizte mich, die Musse- 

stunden eines landlichen Aufenthaltes zur Aufzeichnung 

meiner betreffenden Anschauungen zu benutzen und dieselbe 

dein Urtheil der hochverehrlichen Gesellschaft vorzulegen. 

Dem günstigen Ausfall dieses Urtheils hat die Abhandlung 

den ehrenvollen Ausgang in die Oeffentlichkeit zu verdanken 1 



welcher ihr hier in den Werken der Teyler’schen Gesellschaft 

zu Theil wird. Möchte der deutsche Gast auch im weiteren 

Kreise der niederlandischen Freunde evangelischer Theologie 

und Kirche wohlwollende Aufnahme finden ! Was mich betrifFt, 

so freue ich mich, ein wenn auch noch so kleines Scharflein 

beigetragen zu haben zu der geistigen Gemeinschaft, auf 

welche das evangelische Deutschland und das evangelische 

Niederland wie durch die grössten kirchengeschichtlichen 

Erinnerungen, so durch die schweren theologisch-kirehlichen 

Probleme der Gegenwart an ge wiesen sind, und welche Gott 

an beiden Theilen fernerhin segnen wolle. 

Holle a/S. auf Pfingsten 1874. DER VERFASSEN 
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Eine Geschichte der christlichen Gem einde verfassung inner- 

lialb des neutestamentlichen Zeitalters hat unstreitig ein 

grosses und mehrseitiges Interesse. Sie zielit uns an theils 

um des Lichtes willen, welches auch von dieser Seite der 

aeltesten Kirchengesckichte auf Wesen und Entstehung des 

Christenthums ueberhaupt faellt, einen Gegenstand, der 

den forschenden Geist unsrer Zeit so maechtig beschaeftigt; 

theils wegen der kritischen oder vorbildlichen Bedeutung, 

welclie den Einrichtungen der christlichen Urzeit sowohl 

für unsre bestellenden kircblicben Yerhaeltnisse als für 

die in unsrer Zeit lebhafter angestrebte Reform derselben 

unleugbar irgendwie zukommt. Es ist daher auch der Yer- 

fassungsgeschichte des apostolischen Zeitalters in unserm 

Jabrhundert mannigfacher Fleiss zugewendet worden: wir 

dlirfen nur — um von Geringerem oder Gelegentlicherem 
i 
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zu schweigen — an die hervorragenden Arbeiten eines 

Neander, Baur, Rothe, Ritschl erinnern 1). Gehen dieselben 

nun doch noch mehrfach erheblich auseinander, fehlt ihnen 

aucli in dem, worin sie zusammenstimmen, noch theilweise 

derj enige Grad von Evidenz, der ihre Ergebnisse zum 

Gemeingut der Fachgenossen haette erheben koennen, wird 

überdies von den verschiedensten Kirchenparteien noch immer 

fortgefahren ihre eignen Einrichtungen und Ideale in die 

Urzeit zurückzutragen, so ist eine erneute Untersuchung 

jedenfalls nichts Ueberflüssiges. Wir gedenken dieselbe, in 

stricter Dnrchführung des aufgestellten Thema’s, ohne un- 

noethig abschweifende Polemik, wenn anch mit stillschwei- 

gender Berücksichtigung der Streitfragen der Gegenwart, 

so anzustellen, dass ans den neutestamentlichen Schriften 

der Sachverhalt in einfachster, durch innere Natürlichkeit 

und Zusammenstimmung für sich selbst zeugender Gestalt 

hervortritt. 

Eine eigenthümliche Schwierigkeit der Aufgabe liegt 

freilich in dem gegenwartigen Stande der neutestamentlichen 

) Neander, Gescliiclite der Pflanzung und Leitung der chr. Kirclie durcli 

die Apostel, 1832. 4 Aufl. 1847. Baur, die sogenannten Pastoralbriefe (1835), 

und: Das Cliristentlium und die clir. Kirclie der 3 ersten Jahrhunderte, 1853. 

Rothe, die Anfaenge der chr. Kirclie und ihrer Yerfassung 1837. Ritschl, 

Die Entstehung der altkathol. Kirclie 1850. 2te umgearb. Auflage 1857. 
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Kritik. Welches ist „die Zeit, in welche die Entstehung 

jener Schriften faellt?” Der Bearbeiter kann auf diese Frage 

weder von der kirchlichen Überlieferung noch von der 

sogenannten kritischen Schule sich die Antwort geben lassen, 

sondern muss seinen eignen Ueberzeugungen folgen; aber 

müssen dieselben nicht, da er sie nicht eingehend begründen 

kann, als eine subjective und willkürliche Basis seiner 

Untersuchung erscheinen ? Indess erleichtert sich diese 

Schwierigkeit bei naeherem Zusehn. Die schwierigsten Fra- 

gen der neutestamentlichen Einleitung, die Evangelienfragen, 

kommen für unsere Aufgabe kaum in Betracht, demi das 

Johannesevangelium bietet für die Verfassungsgeschichte 

hoechstens argnmenta e silentio , und was die in den synop- 

tischen Evangeliën enthaltenen kirchlichen Aussprüche Jesu 

angeht, so ist deren Glaubwürdigkeit von der Verschieden- 

heit der Ansichten über die Entstehung jener Schriften 

ziemlich unabhangig. Die paulinischen Briefe anlangend, 

so sind die wichtigsten derselben (— die wichtigsten auch 

für unsre Untersuchung —) anerkannt aecht, namlich die 

vier grossen; aber auch von der Beanstandung des 1 

Thessalonicher-, Philipper-, Colosser- und Philemons-brie- 

fes ist ein Theil der kritischen Schule — wir glauben: 
e 

mit Recht — wieder zurückgekommen. Zweifelhaft bleibt 
ï* 
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der Epheserbrief, und die starksten Anzeichen eines spaeteren 

Ursprungs haften den Pastoralbriefen an. Auch wir halten 

diese für unsre Aufgabe so bedeutsamen Briefe für nach- 

apostolisch und werden ihnen daher eine von der wirkli- 

chen paulinischen Epoche abgesonderte Betrachtung widmen; 

da indess auch die Yertheidiger ihrer Aechtheit sie in ein 

spaeteres Stadium paulinischer Wirksamkeit verweisen müs- 

sen, so wird auch von diesem Standpunkt aus gegen eine 
* 

solche Unterscheidung nicht viel einzuwenden sein. Yon den 

übrigen Schriften des Neuen Testaments sind einige für 

die Yerfassungsentwicklung ganz unerheblich, wie die Apo- 

kalypse, die johanneischen Briefe, der ohne Zweifel unaechte 

zweite petrinische, und sein Original, der Judasbrief. An¬ 

ders ist es mit dem er sten Petrus-, dem Jacobus- und dem 

Hebraeerbrief, Schriften, die wir mit der gemassigten Kritik 

für aechte Denkmale des apostolischen Zeitalters halten 

ohne doch auf ihr Zeugniss allein die Entscheidung einer 

zweifelhaften Frage stellen zu wollen. Am schwierigsten 

bleibt die Angelegenheit der Apostelgeschichte, dieser, was 

Gegenstand und Inhalt betrifft, vornehmsten Quelle, deren 

Glaubwürdigkeit doch yon der kritischen Schule so sehr 

beanstandet wird. Wir theilen die Ansicht Baurs und sei- 
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ner Schüler über die Apostelgeschiehte nicht, fühlen uns 

jedoch verblinden, das Zeugniss derselben immer nur im- 

ter Hinzuziehung besondrer Instanzen für dessen Zuver- 

laessigkeit zu verwerthen. Ueberhaupt wird es geiten, eine 

strittige kritische Ansicht im wichtigeren Falie andeutend 

zu begründen, und doch den Ausschlag einer Streitfrage 

niemals ihr allein zu entnehmen, sondern durch die combi- 

nirende Methode der Untersuchung die Ergebnisse moeg- 

lichst unabhangig von den Einleitungsfragen zu Stande 

zu bringen. 

Was die Eintheilung des Stoffes angeht, so wird es 

keiner Rechtfertigung bedürfen, wenn wir die urapostolische , 

auf wesentlich hebraeischem Boden sich ausbildende Gemein- 

deordnung von der auf wesentlich hellenischem Boden sich 

entwickelnden paulinischen trennen. Unerachtet für letztere 

uns gesichertere Quellen fliessen, müssen wir doch um der 

geschichtlichen Folge willen jene vorangehn lassen. Aber wir 

koennen auch mit der urapostolischen Gemeindeordnung 

nicht beginnen ohne ihr eine Darlegung der Gemeindeidee 

Jesu voranzuschicken: erst durch sie gewinnen die spar- 

lichen oder unsicheren Notizen, die wir über jene haben, 

Licht und Halt. Der Darlegung der paulinischen Gemeinde- 
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ordnung werden wir den Befund der Pastoralbriefe folgen 

lassen, und hatten damit die Grenze unsrer Aufgabe er- 

reicht, wenn nicht noch eine letzte allgemeinere Frage 

übrig ware, die Frage nach dem weiteren, über die Local- 

gemeinde hinausgehenden Kirchenverband der neutestament- 

lichen Zeit. 



CAPITEL I. 

Die Gemeindeidee Jesu. 

Zweimal kommt das Wort ewctyo-tci rny , Yersamm- 

lung, Gremeinde) im Munde Jesu vor: Matth. XYI: 18, 

wo er dem Petrus auf seinBekentniss hin ziiruft st) tccótvi 

ry Ter poe OMoSof/.fooo [jlov tv]]/ SKKtya-iav, und Matth. XYIII: 

17, wo es in der Yerordnung über die an dem sündigenden 

Bruder zu übende Zucht heisst eccv Se Trctpctyovorv] cojt&v , e)re rvj 

eKKXtjwa. eccv Se xcc) Tv\q SKy.tyrtae Trccpxy.ovry, etrToo aoi tirvrep o 

eBvixbe koli o reXoóvyg. Beidemale erscheint die skk^tics als etwas 

futurisches; XYI: 18 deutet das Futurum oho Soiree un- 

verkennbar auf die Zeit nach seinem be vor stellenden Tode 

(ygl. y. 21 ff.) und bildet so ein merkwürdiges Zeugniss 

dafür, wie er auch nach diesem Tode in der goettlichen 

Beichssache fortzuwirken gewiss ist, und XYIII: 17 folgt 

im engsten Zusammenhang das Wort „Denn wo zwei oder 

drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mit- 



8 

ten unter ihnen (v. 20), — wird also gleichfalls die Exis- 

tenz der Kirche in eine Zeit gesetzt, da Er nicht mehr 

in bisheriger, an einen bestimmten Ort gebundener Weise, 

sondern vergeistigt, verklaert, und daher unsichtbar und 

allgegenwartig unter den Seinen weilen werde. Im Uebri- 

gen waltet zwischen dem Sprachgebrauch beider Stellen 

bereits derselbe Unterscbied, der seitdem in Betreff des 

Wortes èKx^vjcr'ici durch die Christenbeit bindurchgeht und 

den wir Deutschen durcb die Doppelbezeichnung „Kirche” 

und „Gemeinde” auszudrücken pflegen: Matth. XYI: 18 

ist IkkAwiol die Gesammtgemeinde seiner Bekenner auf Erden, 

die éine christliche Kirche, neben der er keine zweite bauen 

wird; XYIII: 17ff. ist’s die Einzelgemeinde, die — viel- 

leicbt nur aus Zweien oder Dreien bestebend — an einem 

einzelnen Ort in seinem Namen zusammentritt (v. 20). 

Ein übertriebener Scepticismus koennte diese merkwür- 

digen Aussprücbe in den Yerdacht nehmen, als waren sie 

yon einem spateren Standpunkt aus Jesu in den Mund 

gelegt. Dem gegenüber ist es von Wichtigkeit, zu erken¬ 

nen , wie die Grundidee Jesu, die Idee der (ïcuriXeiot t&v ovpctvaY 

oder fictnXetei rov S-eov in ihrer innerhalb des Lebens Jesu 

selbst notbwendig sich vollziehenden Entwicklung zu der 

(engeren) Idee der exxAv\g-'icl hinfübren musste. Jesus beginnt 

mit der Predigt der N a e b e des Himmelreiches, aber bald 

bezeicbnet er dasselbe als nicht blos nah, sondern aucli schon 

da ? scbon gegenwaertig, und zwar gegenwaertig nicht nur in 

Ihm, dem persoenlichen Inbegriff der herbeigekommenen 



9 

Kraefte und Güter (Matth. XII: 28), sondern auch um ihn 

her, im Kreise derer, die, weil sie den Willen seines himmli- 

schen Yaters thun, seine Brueder und Schwestern sind (Matth. 

XII: 50), seiner Jünger , die er bereits als Salz der Erde, 

als Licht der Welt bezeichnen darf. Gleichwohl ist es nur 

dn kleiner unscheinbarer Anfang, einem Senfkorn und 

Sauerteige vergleichbar, der schon zu Stande gekommen; 

dagegen das Beich in seiner Vollendung gedacht, als Reich 

des messianisehen Triumphs und Gerichtes, bleibt ein künfti- 

ges (Matth. VI: 10; XVI: 28; XXVI: 29), und ehe es 

von ienem Anfang zu dieser Vollendung kommt, wird das 

Himmelreich dieselbe Entwieklung durchlaufen müssen, die 

im Xaturleben zwischen Aussaat und Erndte liegt (Matth. 

XIII: 24—30). In diese Entwicklungsphase nun wird es 

eintreten mit seinem — des Stifters — Abscheiden, das 

je laenger je mehr als entscheidende Vorbedingung volle- 

rer Reichsyerwirklichung sich herausstellt (Matth. XVI: 

21f. Luc. XII: 49—50; Joh. XII: 24); wie ein Saee- 

mann nach vollendeter Aussaat bei seinem Felde nicht 

stehen bleibt, sondern hingeht und mandiën Tag, manche 

Nacht verstreichen laesst, bis er wieder kommt die Ernd- 

tesichel anzulegen (Mc. IV: 26—29), so wird es auch mit 

dem Himmelreiche sein. Und hier ist’s, wo sich die Idee 

der sKKtytrïei in der Entwieklung der Himmelreichsidee Jesu 

als nothwendiges Moment ergibt: die exxtya-ta istdieForm 

und Phase seines * Reiches in der Zwischenzeit zwischen 

Aussaat und Erndte, zwischen seinem Abschied und seiner 



10 

Wiederkunft. Bei seiner Wiederkunft wird die (icttriXetct auch 

die Form der fictriteict tragen und er selbst der sichtbare 

fiZ'G’iXevg sein (Matth. XXV: 31—34); waehrend seiner 

Lebzeit auf Erden hat es die Form einer Prophetenscliule, 

einer Jüngerschaft, in der er selbst der Meister ist (Matth. 

XXIII: 10): mitten inne aber liegt die Form der in Sei- 

nem Xamen sich versammelnden, feiernden und betenden 

„Gemeinde”. Ein Formbegriff, den bereits das Judenthum 

ausgepraegt hatte und zwar in derselben zwiefachen, weiteren 

und engeren Fassung, in der wir ihn in Jesu Munde 

finden, und der darum um so weniger als ein bereits von 

ihm angewandter anzuzweifeln ist: ebenso wie ér Matth. 

XVI: 18 seine künftige Gemeinde als éine, über den ganzen 

Erdkreis hin zu bauende denkt, so dachte schon das Ju¬ 

denthum das ganze israelitische Volk als eine grosse im 

Tempel anbetende Gemeindeversammlung, und ebenso wie 

ér Matth. XVIII: 17—18 seine Gemeinde ueberall, wo 

zwei oder drei in Seinem Xamen versammelt seien, als 

Ortsgemeinde in selbstaendige Erscheinung treten laesst, 

hatte auch schon das Judenthum die grosse einheitliche 

Volksgemeinde in der Vielheit der überall, wo sich ein 

Versammlungshaus erhob, in selbstaendige Erscheinung 

tretenden Synagogengemeinden. — Aber haette Jesus auch 

des Wortes sK^a-ia in seinen uns erhaltenen Aussprüchen 

sich nicht bedient, wir wüssten doch, dass er seiner Jün- 

gerschaft nach seinem Abscheiden die neue, festere und 

ausgepraegtere Form der sxKAycrtx, der in Seinem Xamen 
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sich zusammenscliliessenden und sein Gedaechtniss feiernden 

Gemeinde zugedacht hat; denn er hat ihr ja die Tanfe 

und das Abendmahl hinterlassen, Bundeszeichen, wie er 

sie zu seinen Lebzeiten nicht unter ihnen eingeführt, die 

also ihrer Gemeinschaft ein neues — und zwar eben das 

kirchliche — Gepraege verleihen mussten. 

Sind wir demnach des Daseins der hcKtyrïct in den Lehr- 

gedanken Jesu gewiss, so gilt es nun um so mehr auf das 

Wesen derselben zu achten. Wie hat sich Jesus seine klinf- 

tige eKXAya-'ia naeher gedacht? Wir sagen Alles, wenn wir 

antworten: als unsichtbar-sichtbare Gemeinschaft in Seinem 

Namen. Sie ist die Gemeinschaft, die Er auf Grund seines 

geschichtlichen und in Kraft seines verklaerten Lebens in 

der Welt bauen oder stiften wird (Mth. XYI: 18; XVIII: 20). 

Diese Gemeinschaft soll eine sichtbare, in die Erscheinung 

tretende sein; die Seinen werden sich raumlich versammeln, 

in Worten gemeinsam beten, mit Brod und Wein sein 

Todesgedachtniss feiern, in der Wassertaufe seine Geis- 

testaufe darstellen und darbieten u. s. w., und alle diese 

Formen werden nicht unnütz oder entbehrlich sein, denn man 

muss jungen Wein in neue Schlauche fassen, — er laesst 

sich ohne solche nicht bewahren (Mth. IX: 17). — An- 

drerseits bleibt das Wesen dieser Gemeinschaft ein unsieht- 

bares, geistliches, namlich Seine — des Verklaerten, Un- 

sichtbaren — Gegenwart and Wirksamkeit inmitten der Sei¬ 

nen (Matth. XVIII: 20). Durch sie wird allen Lebens- 

thaetigkeiten der Gemeinde, ihrem „Binden und Loesen”. 
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(v. 18), ihrem gemeinsamen Gebet (v. 19), und ebenso, 

wie sich von selbst versteht, ihrem Taufen, Abendmahl- 

feiern, Zucht-üben erst innere Wahrheit und bis in den 

Himmel hineinreichende Kraft verliehen, so dass hier keine 

Form, kein sichtbares Thun und Yerhalten etwas ist ohne 

sein unsichtbares Walten, ohne seinen die Form erfül- 

lenden, das Thun beseelenden Geist. Aber weit entfernt 

dass das sichtbare Leben der Gemeinde durch diesen seinen 

unsichtbaren Grund nur negativ, nur kritisch bedingt würde: 

es wird ebenso positiv, begründend und bevollmaechtigend 

durch denselben getragen. Die wirklich in Seinem Namen 

yereinigte Gemeinde wird mit himmlischer Yollmacht bin¬ 

den und lösen, wird mit himmlischem Erfolge beten können 

(Matth. XYIII: 18—19), demi (y&p) Er ist mitten unter 

ihr: indem er so dem ins Sichtbare fallenden Handeln der 

Gemeinde in seiner unsichtbaren Gegenwart und Wirk- 

samkeit den geistlichen Rechtsgrund gibt (y. 20), spricht 

er offenbar die hoechste Autorisation der Gemeinde als 

solcher zum kirchlichen Handeln aus. Oder wie anders 

koennte das unsichtbare Regiment Christi in mi 11 en seiner 

Gemeinde sich sichtbar darstellen, denn als freie Sélbstbe- 

stimmung, als Selbstregierung der Gemeinde auf Grund 

seines Evangeliums? Nicht diesem oder jenem Stande in 

der Gemeinde oder gar ausserhalb derselben, — der Ge¬ 

meinde selbst und allein der Gemeinde als solcher hat er 

verheissen, wo sie sich wahrhaft in Seinem Namen ver- 

sammelte, in ihr zu wohnen und durch sie zu handeln. 
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Auf dasselbe Ergebniss fülirt die Stelle Matth. XYIII: 

15—20, diese Magna Charta der Kirche in den Aussprü- 

chen Jesu, noch von zwei anderen Punkten aus, namlich 

durch die Rede vom Binden und Loesen und durch die 

Anordnung der bruederlichen Zucht. Das „Binden und Loe- 

sen”, Matth. XYI: 19 zuerst dem Petrus zugesprochen, 

wird XYIII: 18—20 als Befugniss Aller, die in seinem 

Kamen sicli versammeln, behandelt: es bedeutet aber nicht, 

wie früher in willkürlicher Combination mit Joh. XX: 23 

und ohne hinreichende philologische Begründung angenom- 

men ward, das Yergeben oder Behalten der Simden, son- 

dern nach einem unbestreitbaren Sprachgebrauch, der sich 

aus den Rabbinen vielfach belegen laesst, das religiös-sitt- 

liclie Yerwehren oder Gestatten, bei den Jüngern Jesu also 

das Auslegen und Anwenden des Evangeliums in Bezug 

auf das Christlich-Zulaessige oder Unzulassige in Lehre 

und Leben, eine Befugniss, die — auch Matth. XYI: 19 

mit dem Bauen der Kirche in Zusammenhang gesetzt — 

jedenfalls Alles in sich schliesst oder im Gefolge hat, was 

man unter gesetzgebender, ordnender Kirchengewalt begrei- 

fen kann. Die bruederliche Zucht aber, — ein nothwen- 

diger Act, wenn die Gemeinde in ihrer "Wahrheit erhalten 

werden soll als Organ des Herrn, der in keinem hart- 

naeckig-unbussfertigen Sünder wohnen kann — diebrüder- 

liche Zucht soll zwar zuerst von Einem und daim yon We- 

nigen privatim geübt werden; muss es aber zur Ausschlies- 

sung kommen, zur Yersetzung des seitherigen „Bruders” 
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in dén Stand, welchen der Synagoge gegenüber der Heide 

und Zoellner hatte, so kann das nur von der Gemeinde 

als soldier ausgehen, bei welcher demnach auch die im en- 

geren Sinne regimentliche, die richtende nnd schliclitende 

Befugniss ist. Und wie koennte es auch anders sein, da 

in dem „Mitten unter ihnen” des erhoehten Christus das 

Ideal des alten Bundes, das wahrhaftige und nicht mehr 

bloss symbolische Wohnungmachen Jehovalrs in seinem 

Yolke erfüllt ist, also der Geist des Herrn ausgegossen 

über alles Fleisch, und Beide, Klein und Gross, von Gott 

gelehrt, die ganze Gemeinde ein Koenigreich von Priestern,— 

da somit hier alle die Unterschiede principiell wegfallen, 

welche im alten Bunde zwischen Priestern und Yolk, zwischen 

Propheten und Laien bestanden? 

Man kann sagen: jeder weitere kirchliche Ausspruch 

Jesu ist auch eine weitere Consequenz dieser Grundan- 

schauung, welche die christliche Gemeinde, eben weil sie die 

Erfüllung der alttestamentlichen Idee ist, zu den realen 

Existenzformen der jüdischen Beligionsgemeinschaft in dia- 

metralen Gegensatz stellt und als ein völlig neues, hoech- 

stes Gemeinwesen von wahrhaft idealen Yerhaeltnissen in die 

Welt einführt. Die Gemeinde des Messias wird nichts Poli- 

tisches, Theokratisches an sich haben, so wenig als er 

selbst; das „Gebt dem Kaiser was des Kaisers, und Gotte 

was Gottes ist” scheidet einfürallemal zwischen dem aus- 

serlichen politischen Gebiet und dem innerlichen, geistlichen, 

dem Gebiet des religiös-sittlichen Lebens. Nur auf dem 
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letzteren kann die Gemeinde Dessen ilire Wurzeln haben, 

dessen Reich nicht Yon dieser Welt war; sie kann und 

muss sich eben darum aucli nach einem ganz andern Ge- 

setz organisiren als die Reicbe dieser Welt, nicht nach 

dem Gesetz des fordernden und zwingenden Rechts, son- 

dern nach dem der dienenden Liebe, in welcher die hoech- 

ste Freiheit und der vollkommenste Gehorsam eins sind. 

„Die Fürsten der Yölker herrschen iiber sie und die Ge- 

waltigen iihen Gewalt iiber sie, ruft er den Seinen zu, 

aber so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter 

euch gross sein will, der sei euer Diener, und wer unter 

euch Erster sein will, der sei euer Knecht; gleichwie des 

Menschen Solin nicht gekommen ist, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und sein Leben gehe zum Loe- 

segeld für viele” (Matth. XX: 25—28). So ist mit dem 

theokratischen zugleich aucli alles hierarchische Wesen aus 

seiner Gemeinde ausgeschlossen; aber als salie er die ge- 

rade hier keimenden Yersuchungen voraus , verpönt er noch 

besonders und ausdrücklich jede zwischen Gott und die 

Seele, den Glaeubigen und seinen Heiland sich eindran- 

gende Autoritat, auch die, welche die unschuldigste und 

natürlichste zu sein scheint, die lehrmeisterliche: „Ihr sollt 

Niemanden Yater nennen auf Er den ; Einer ist euer Yater, 

der im Himmel; ihr sollt Xiemanden Meister nennen; Einer 

ist euer Meister, Christus, ihr alle aber seid Brüder”, 

Matth. XXIII: 8, 9. Xicht als ob keine Unterschiede und 

besonderen Berufe unter ihnen sein dürften; auchimHim- 
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melreich gibt es Kleine und Grosse (Matt. Y: 19), gibt es 

Propheten, Weise, Schriftgelelirte (Mt. XXIII: 34; XIII: 

52); aber alle Unterschiede bestehen nur auf Grund der 

wesentlichen Gleichheit, der Brüderliclikeit, die in der glei- 

clien durch Ihn vermittelten Kindschaft des himmlischen 

Yaters beruht, und darum bestebt jeder Yorzug nur in der 

Yorzüglicberen Gabe, den Andern in Liebe zu dienen, und in 

der yorzüglicberen Hingebung, mit der jemand diese Gabe 

bethaetigt (Mt. XXIII: 11 o [jlsi&v v/jlw scttcm v[jlw §ia,x.ovog). 

So soll mit einem Wortdie ewtycrta Jesu eine Brüderge- 

meinde im vollen Sinne des Wortes sein (Mt. XYIII: 15; 

XXIII: 9), in welcher Er allein regiert, aber auf freie Weise, 

yon innen heraus, durcb seinen Liebesgeist, und in dem- 

selben Liebesgeist alle Andern einander, und Allesammt 

der "Welt zu dienen suchen, dergestalt, dass in dieser 

Liebe auch der Einzelne der Gesammtheit ? und die Ein- 

zelgemeinde der Gesammtgemeinde als dem volleren, all- 

seitigeren Organe des Herrn, der der Geist ist, freiwillig 

unterthan sein wird. Eine Gemeindeidee, die aucli durch 

die Yorschrift unfreiwilliger Ausscbliessung Mt. XYIII: 

17 vielmehr bestaetigt als eingeschrankt wird: nur weil der 

hartnackig — auch der Gemeinde gegenüber — in seinem 

Unrecht beharrende Bruder sicb von dieser Gemeinschaft 

der heiligen (und darum allezeit bessernden) Liebe selbst 

ausschliesst, wird er von derselben ausgeschlossen, obne 

dass die Gemeinde — auch hierin ganz anders als die richtende 

und hinrichtende Theokratie — ihm etwas Anderes anthaete 
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als die (zuletzt auch von der Liebe gebotene) Erklarung: 

„Du bist uns wie ein Heide und Zoellner“ , d. h. du 

gehörst, so wie du bist, uns fürder nicht an. 

Man koennte in dieser Zeichnung der Gemeindeidee 

Jesu den Apostolat vermissen, und wie oft ist derselbe 

als Beweis betrachtet worden, dass Jesus seine IkkXq<ric& 

doch nicht bloss auf seine geistliche Gegenwart inmitten 

aller seiner Glaubigen, sondern vor allem auf seine insti- 

tutive, rechtliche Yertretung durch Etliche, durch einen 

Klerus oder Lehrstand gebaut habe. Eine Anschauung, 

die doch nur dann consequent ist, wenn sie nicht nur die 

Apostel als die Begenten der Kirche, sondern auch den 

Einen, dem gesagt ward: „Auf diesen Felsen will ich meine 

Kirche bauen; weide meine Laemmer, staerke deine Brüder“ 

als den Begenten der Apostel anerkennt. Freilich, ein 

vollkommener Widerspruch mit dem „Ihr sollt Niemanden 

Meister, Niemanden Yater nennen auf Erden“ , demi was 

ware mehr eine Meisterstellung, als ein von Christus per- 

sönlich gestiftetes ausschliessliches Lehramt Etlicher in der 

Gemeinde, was mehr ein geistliches Yaterverhaeltniss, als 

• das Yerhaltniss des Nachfolgers Petri, des „heiligen Yatersu ? 

Aber wen nicht schon dieser Widerspruch selbst bedenk- 

lich macht, der müsste doch dadurch an dieser Amtstheorie 

rre werden, dass in ihr Alles darauf ankame, das aposto¬ 

lische Amt von vornherein als ein fortzusetzendes, auf im¬ 

mer neue Nachfolger zu übertragendes bezeichnet zu sehen, 

und dass von einer solchen Anweisung Christi oder ihr 
2 
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entsprechenden Praxis der Apostel nirgends etwas verlauten 

will. Das Amt der Apostel, weit entfernt zur Uebertra- 

gung bestimmt und eingesetzt zu sein, ist vielmehr seiner 

Natur nach unübertragbar. Damit eine Gemeinde der Glau- 

bigen entstehe, bedarf es freilich, da Glaube nur aus 

Predigt kommt, der x7tq<ttoaoi , d. h. der Missionare ; aber 

wenn die Missionare eine Gemeinde gestiftet haben, so 

ist — so gross ihr moralisches Ansehn in derselben blei- 

ben mag — ihr specifisches Amt für dieselbe erfüllt und 

zu Ende. Allerdings sind nun die Apostel die Erstlings- 

missionare Christi, und das gibt ihnen einen daurenderen 

Beruf, ja eine specifische Stellung und Bedeutung für alle 

Zeit; die verklarte Wirksamkeit Christi in seiner Gemeinde 

ruht ja in bleibender Weise auf seiner gepredigten und 

geglaubten geschichtlichen Wirksamkeit und insonderheit 

auf dem Zeugniss von seiner Auferstehung als dem Ueber- 

gang aus dem geschichtlichen Leben in das verklarte, und 

so ruhet die Kirche in bleibender Weise auf dem Zeugniss 

der Apostel als der von Jesu vorerwaehlten Zeugen von 

beidem (Ap. G. I: 21. 22; X: 41), — sie ruht noch 

heute darauf, namlich auf der schriftlichen Fixirung dieses 

Zeugnisses im Keuen Testament. Aber eben weil es nur 

éinmal Augen- und Ohrenzeugen des Lebens Jesu und seiner 

Auferstehung gegeben hat und weil ihr Zeugniss in den 

Schriften des Keuen Testaments bis heute zu uns redet, 

sind Kachfolger der Apostel in der Kirche weder moeglich 

noch nöthig, und alles null und nichtig, was für die 
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Verfassung der Kirche auf den Begriff der Rechtsnachfolge 

der Apostel gebaut wird. 

-Aber — möchte jemand einwenden — hat denn nicht 

Christus in dem besonderen Zeugenamte, das er seinen 

Aposteln übertrug, das Lehramt überhaupt gestiftet und 

aufgetragen, das in der Kirche sich fortsetzen muss; hat 

er seinen Aposteln nicht geboten „zu lehren und zu taufen u , 

und ebendamit das Amt derer, die noch heute zu lehren und zu 

taufen haben, als eine wenigstens theilweise Rechtsnachfolge 

der Apostel gestiftet? Allerdings hat Christus den Zwölfen 

geboten zu lehren und zu taufen — als ilire besondere 

Pflicht, nicht aber als ihr besonderes Recht. Was das 

Taufen angeht, so leugnet Paulus I Kor I: 17 sogar, 

dass es zum specifisch-apostolischen Auftrag gehore, weil 

jeder andere Glaubige es ebenso gut verrichten konnte als 

der Apostel; was aber das Lehren betrifft, so hat Jesus 

bereits bei seinen Lebzeiten neben den Zwoelfen die Siebzig 

ausgesandt, vermuthlich alle dazu irgend Befahigten, die 

er hatte, und nach seinem Abscheiden haben ohne seinen 

besonderen Auftrag und ohne Bevollmachtigung durch die 

Apostel zuerst seine Brüder, Jacobus vor allen, und weiter 

Alle, welche Gabe und Beruf dazu in sich spürten, ge- 

predigt und gelehrt, ganz gewiss volkommen in seinem 

Sinne , da in seiner Gemeinde ja Alle des Geistes theil- 

haftig sein, Alle weissagen sollten (ApG. II: 17). Wenn 

nun ein Petrus allerdings gewaltiger predigte als andere 

Leute, so lag das durchaus nicht an seinem hoeheren 
2* 
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Rechtstitel, sondern einzig an der hoeheren Kraft des 

Geistes in ihm, an seiner yorzügliclien christlichen Per- 

sönliclikeit; er hat aucli gewaltiger gepredigt als andre Apos¬ 

tel, nur nicht als Paulus. Anf diese seine vorzügliche christliche 

Persönlichkeit allein, nnd nicht auf irgend ein amtliches Yor- 

recht gründen sich demi anch die grossen Yerheissungen, 

die er Mth. XYI: 18—19 empfaengt; hiengen sie an 

seiner amtlichen Stellung, dann hatten sie ihm bei deren 

erster Uebertragnng (Luc. Y) oder erneuter Bestatigung 

(Joh. XXI) zugesprochen werden müssen, nicht bei einem 

rein-persoenlichen Anlass. So aber ists lediglich der erste 

Glaubige, der erste Bekenner, den Jesus in ihm auszeich- 

net; er zuerst hat ihn als den Messias erkannt nnd be- 

kannt nicht aus Eingebung von Fleisch und Blut, d. h. 

nicht im Sinne der fleischlichen MessiashofFnung, sondern 

ans Offenbarung des Yaters, ans geistlicher Erkenntniss 

und Erfahrung, nnd so ist ér der erste wahrhaft neutes- 

tamentlich Glaubige, das erste rechte Gemeindeglied Jesu. 

Was ist natürlicher, als dass dieser Erstling der Glaubigen 

der Grundstein wird, auf den Jesus den weiteren Bau 

errichten will und durch das Glaubenszeugniss desselben 

am er sten Pfingsttag in der That errichtet hat; dass er — 

im Hinblick anf die nahe Znkunft, da er selbst nicht 

mehr persönlich auf Erden das Himmelreich aufschliessen 

wird, diesem ersten Bekenner die Schlüssel des Himmel- 

reichs übergeben will, d. h. Sein Wort und Seinen Geist, 

und in denselben die Macht, den Menschen das Himmel- 
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reich weiterhin zu erschliessen ? So weit das Alles aber fort- 

gesetzt und wiederholt werden kann, ist es im Petrus jedem 

Glaubigen, jedem Bekenner als wahrem geistlichen Nach- 

folger Petri verheissen; wie das „Binden und Loesen“ 

(ys. 19) in der Stelle XVIII: 18 von dein ersten wahren 

Gemeindegliede ausdrücklich auf die ganze künftige Ge- 

meinde übertragen wird, so kann und soll in Kraft des- 

selben Rechtstitels, den Petrus besitzt, die ganze glaubige 

Gemeinde auch die Himmelreichsschlüssel handhaben, 

indem sie der Welt das Himmelreich unter der Bedingung 

der Busse und des Glaubens aufschliesst und ohne diese 

Bedingungen zuschliesst, und jeder Glaubige ein Fels sein, 

auf welchen der Herr seine Gemeinde in der Welt weiter- 

baut. 

So bestatigt eine nahere Prüfung der apostolischen Rechts¬ 

titel nur die von uns dargelegte Gemeindeidee Jesu, an- 

statt ihr entgegenzustehen. Es bleibt dabei: weil Er das 

Regiment in seiner Gemeinde sich selber vorbehalten hat 

(Mt. XVIII: 20; XXIII: 10), so ist die yon ihm innerlich 

und daher freiheitlich regierte Gemeinde als solche die in 

letzter Instanz alleinberechtigte sichtbare Traegerin der 

Kirchengewalt, — natürlich auf Grund Seines Xamens 

(Mt. XVIII: 20) d. h. seiner geschichtlichen Offenbarung, 

die mit der waehrenden, im Geiste geschehenden zusam- 

menstimmen und sich wechselseitig bezeugen muss. Dass 

dies Selbstregiment der Gemeinde in seinem Namen und 

Geiste sich geinass der gottgeordneten Xatur der Dinge 
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und Verschiedenheit der Gaben seine Formen suchen und 

bilden werde, war ihm ohne Zweifel unverborgen; aber 

weil er kein anderer Moses, kein Gesetzgeber war, sondern der 

Geistgeber und Lebendigmacher, so hat er der Gemeinde 

diese Formen nicht vorgezeichnet, sondern—abgesehen von 

den Stiftnngen, welche mehr als blosse Formen des Ge- 

meindelebens, welche die ewigen Denkmale seines geschicht- 

lichen Lebens und Pfander seines verklarten Wirkens 

sind, von Taufe und Abendmahl — , sich auf die blosse An- 

deutung der Principien beschrankt und die Ausgestaltung 

derselben dein Geiste überlassen, den er senden wollte. 

Sehen wir zu, wie die apostolische Kirche , und zunachst 

die urapostolische, jene Principien festgehalten und diese 

Ausgestaltung unternommen hat. 



CAPITEL II. 

Die urapostolische Gemeindeordnung. 

Für die Entwicklung der aeltesten christlichen Gemein- 

deordnung, der iirapostolischen oder judenchristlichen, sind 

wir allerdings im Wesentlichen auf die Apostelgescliiclite 

ange wiesen, die auf alle Faelle zu den betreffenden Yer- 

haltnissen nicht in der Zeitnahe und Blutsverwandtschaft 

steht wie der erste Korintherbrief zur paulinischen Gemein- 

deentwicklung. Allein wenn doch die bezüglichen Nachrich- 

ten der Apostelgescliiclite im Yerhaeltniss zu dem zweiten, 

paulinischen Theil des Buches keinerlei Tendenz yerrathen, 

wenn sie einen in sich ganz naturgemaessen Entwicklungs- 

gang aufweisen, mit den Praemissen in den Evangeliën 

und den allgemeinen geschichtlichen Yerhaeltnisseri völlig 

zusammenstimmen und dabei doch von originellen, auf die 

spatere Zeit nicht vererbten Ansaetzen wissen, und wenn 

sie endlich von den zerstreuten Notizen der übrigen neu- 
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testamentlichen und aeltesten patristischen Literatur ledig- 

lich Bestaetigung empfangen, wie wir das Alles finden 

werden, so wird — wie immer es sonst mit diesem Buche 

stehen moge — für seinen hiehergehörigen Inhalt der höchste 

Grad von Glaubwürdigkeit vorhanden sein. Yier Haupt- 

punkte fesseln in den betreffenden Mittheilungen der Apos- 

telgeschichte unsre Anfmerksamkeit und bezeichnen in ihrer 

Beihenfolge zugleich den Gang der hier in Betracht kom- 

menden Entwicklung, die Apostel, die Urgemeinde, die 

Armenpfleger, und die Aeltesten. 

Der Beginn des Buches zeigt uns die elf Apostel inmit- 

ten eines Kreises von hundertundzwanzig Jesusjüngern, 

mit denen sie gemeinsam der Yerheissenen Kraft aus der 

Höhe entgegenharren. Eine für das Yerhaeltniss der Apos¬ 

tel zur künftigen Gemeinde Yon vornherein bedeutsame 

Erscheinung: die Elfe sind die einzigen unmittelbaren Je- 

suserben nicht, so dass lediglich durch ihren Dienst die 

Kirche entstanden ware; Yielmehr hat es auch schon Yor 

dem Pfingstfest eine Yorlaufige, gleichsam embryonische 

Gemeinde gegeben, die Jüngerschaft, der die Apostel sel- 

ber entstammen, und dieselbe Geistesausgiessung, welche 

aus dieser Jüngerschaft die Yolle Gemeinde macht, macht 

aus den Yorerwaehlten Zeugen auch erst die rechten gan- 

/ zen Apostel; so dass man sagen kann: der Apostolat ist 

nicht Yor der Gemeinde fertig gewesen, sondern in der 
/ 

Yorlaufigen Gemeinde und aus ihr durch die Wahl Jesu 

erzeugt, und mit der Gemeinde durch die Geistesausgies- 
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sung ausgeboren. — Diesem Thatbestande gemass wird 

nun weiter bei der Ersatzwahl für Judas verfahren. Indem 

Petrus den bereits oben von uns bezeichneten Begriff des 

Apostolats zu Grunde legt, der denselben zu einem wesent- 

licb einzigen und unübertragbaren Amte macht (I: 22), 

wendet er sich mit demj Gedanken einer Ersatz wahl für 

dies Amt doch nicht an seine Miterwaehlten (— wie er 

müsste, wenn er dasselbe als ein über der Gemeinde 

stehendes dachte—■), sondern er wendet sich an die ganze 

Jüngergemeinde der Hundertundzwanzig, und diese — 

nicht das Apostelcollegium — waehlt die Beiden, zwi- 

schen denen der Herzenskündiger entscheiden soll, nimmt 

also so weit als moeglich die Stelle ein, die bei der Wahl 

der anderen Elf der Herr selbst eingenommen. — Es folgt 

die Ausgiessung des H. Geistes. Sie ergeht über Apostel 

und Nichtaposte und weckt in Petrus zwar eine ihn vor 

Allen auszeichnende Zeugnissgabe, ist aber doch für ihn, 

ebenso wie für seine Mitapostel, keine andere, anders- 

geartete als für die Glaubigen alle. Ganz wie wir es nach 

Jesu eignen Anweisungen erwarten müssen, sehen wir 

fortan die Apostel mit grossem Eifer ihres Missionsberu- 

fes warten, aber das Predigen und Taufen doch nur als 

ihre besondere Pflicht, dagegen keineswegs als ihr beson- 

deres Becht behandeln. Neben ihnen lehrt ein Stephanus, 

ohne einen Auftrag dazu von ihnen empfangen zu haben; 

es lehrt und tauft der Armenpfleger Philippus, und wenn 

sein Taufen bei den Samaritern unzulaenglich erscheinen 
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könnte, — bei dem Kammerer aus Aethiopien gebricht 

ihm nichts; Propheten wie Barnabas, Agabus, Silas treten 

auf, oline dass wir bei éinem von einer Bevollmachtigung 

durch die Apostel lasen; ja als die über Stephanus sich 

erhebende Verfolgung die Urgemeinde zersprengt, werden die 

Flüchtlinge allenthalben zu Predigern (YIII: 4; XI: 19—20), 

ohne Zweifel auch zu Taufern, indem ja ganze Gemeinden, 

wie yor allem die antiochenische, von ibnen gestiftet wer¬ 

den. So erscheint das Lehramt insonderheit durchaus 

nicht als ein apostolisches Yorrecht, yielmehr — entspre- 

chend der schon in der jüdischen Synagoge bestellenden 

Lehrfreiheit, die ja in der Gemeinde der unterschiedslos 

mit dem H. Geiste Getauften desto besseren Grund hatte 

— als Sache des allgemeinen Priesterthums, ein Yerhalt- 

niss, auf dessen Fortdauer durch’s ganze apostolische Zeit- 

alter und theilweise darüber hinaus wir wiederholt zurück- 

kommen werden. Natürlich geniessen die Apostel gleichwohl 

in der Gemeinde ein ganz vorzügliches Ansehn; aber es 

ist nicht das Ansehn eines zur Regierung der Kirche ein- 

gesetzten Amtes, — sonst müssten sie dasselbe alle gleichmas- 

sig geniessen und mit keinem Xichtapostel theilen, waehrend 

Petrus und Johannes offenbar vor den andern Aposteln 

hochgelten und Jacobus der Bruder des Herrn, ein Xicht¬ 

apostel (vgl. Ap. G. I: 14 mit y. 13 und Joh. YII: 5) ihnen 

gleich steht, ja bei den Judenchristen selbst den Petrus 

an Autoritat überragt zu haben scheint (Gal. II: 9 und 

12; ApG. XY). Und wie gross das Ansehn der Apostel 
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als der vorerwaehlten Zeugen Jesu und bewaehrten Pfeiler 

seines Kirchbaues immer sein moge, es reicht jedenfalls 

nicht bis zu irgendwelcher Beherrschung oder Bevormun- 

dung der Gemeinde; es reicht nicht weiter, als dass die 

Apostel der Gemeinde Anregung geben, in ihren Angele- 

genheiten selbstandig zu beschliessen, wie dies die ausführ- 

lich erzahlte Entstehungsgeschichte des Armenpflegeramtes 

anschaulich macht. 

Was nun diese Gemeinde selbst angeht, so entspricht 

sie wesentlich dem prophetischen Bilde, welches Jesus 

yon ihr entworfen, dem Bilde einer Gemeinschaft, welche 

ihr Wesen in unsichfbaren, innerlichen, geistlichen Din¬ 

gen hat und daher keineswegs mit formalen Constituirungs- 

acten beginnt. So naiv und kindlich lebt und webt sie in 

dem neuen Geiste, durch den der Herr sicli in ihr erweist 

und yerklart, dass sie zunachst das Bedürfniss neuer For- 

men für diesen neuen Geist noch kauin empfindet, son- 

dern unbefangen in den alten , in Wahrheit für sie über- 

lebten Formen des Judenthums fortexistirt. Sie denkt vor- 

erst gar nicht daran, von dem mütterlichen Schoosse der 

national-religiösen Gemeinschaft, innerhalb welcher der 

Geist des Herrn sie gezeugt hat, sich loszulösen und ein 

selbstaendig geformtes Gemeinwesen darzustellen; sie halt 

sich nach wie Yor zum Tempel, dem Gotteshause Israels, 

das ihr in diesen ersten Zeiten in seinen Yorhöfen auch 

für ihre besonderen Yersammlungen Raum gewahrt zu 

haben scheint (II: 46; III: 11; Y: 12), nimmt an den 
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Gebetsstunden des Yolkes — ohne Zweifel aucli an seinen 

Feiern und Opfern, sowie an seinen synagogalen Andach- 

ten — theil, und fahrt fort in allen Ordnungen und Sitten 

des Judenthums zu leben (Ap. G. XXI: 20; Gal. II: 12). 

Allerdings erfordert daneben ihr eigenthümliches maecbtiges 

Lebensprincip von Anbeginn irgendwelche Yerleiblichung, 

aber es findet dieselbe vorerst binreichend in Gestalt einer 

concentrisch im weiteren Umfang der Yolksgemeinde exis- 

tirenden familienartigen Gemeinschaft. Xeben den Yersamm- 

lungen im Tempel, bei welchen die Apostel auch das 

übrige Yolk ansprechen, hat die Gemeinde ihre hauslichen 

Zusammenkünfte (I: 13, 14; II: 46; IY: 31): auch 

hier erbaut sie sich durch gemeinsames Gebet und Anspra- 

che der Apostel, also nach der Weise der synagogalen 

Gottesdienste (II: 42; IY: 24; Y: 42); dazu feiert sie in 

gemeinsamen Mahlzeiten (Liebesmahlen) das im Brodbrechen 

und gesegneten Kelche gestiftete Todesgedachtniss des Herrn 

(II: 46), und nimmt durch die Taufe auf seinen Xamen 

immer neue Glaubige in ihren Liebesbund auf. — Einen 

weiteren Anlass ihre brüderliche Gemeinschaft zur Erschei- 

nung zu bringen findet sie an der Armuth, die in ihrem 

Kreise herrscht, da sie vorzugswreise aus den Schichten 

der Geringen in Israël ihren Zufluss erhalt (Jac. II: 5). 

Wie Jesus selbst mit den Zwölfen eine Familiengemein- 

schaft auch in ausserlichen Dingen, einen kleinen gemein¬ 

samen Haushalt geführt hatte (Mc. YI: 37—38; Luc. 

YIII: 3; Joh. XII: 6), so versucht nun seine Gemeinde 
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denselben Familiencharacter nach der namlichen Seite hin 

durclizufiihren. Die wenigen Wohlhabenden theilen mit den 

vielen Armen; sie betrachten ihre Güter nicht als ihr 

besondres Eigenthum, sondern als einen Besitz, der ihnen 

ebensowohl für die Brüder als für sie selbst gegeben sei 

(IY: 32), und veraussern selbst Grundstücke und Hauser, 

urn der Noth der Besitzlosen abzuhelfen (II: 45 ; IY: 34,37.) 

Dies die „Gütergemeinschafta der ersten Gemeinde, eine 

freie Uebung freier Liebe und nichts weniger als eine 

communistische Institution: von einer Institution ist über¬ 

haupt keine Bede, und eine communistische Institution 

hatte das Behalten von Privatvermögen ausgeschlossen, 

das in Jerusalem freistand (Y: 4; XII: 12), hatte die 

Ablieferung nicht blos von Yerkaufsertragen, sondern aucli 

des taeglichen Erwerbes, und eine regelmaessige Austhei- 

lung nicht nur an Wittwen, sondern an Alle erfordert, 

wovon wir nichts lesen, und hatte endlich von vornherein 

eine ganz andere Yerwaltung mit sich führen müssen als 

die eingestaendlich formlose (YI: I), welche in einer Ge- 

meinde von mindestens fünftausend Seelen (IY: 4) die Apos¬ 

tel nebenbei führen konnten. 

Nun aber führt eben dieser Liebestrieb der Gemeinde 

zu einer weiteren, im Yerfassungsgebiet epochemachenden 

Entwickelung , namlich zum ersten geordneten Ge- 

meindeamt. Die Mangelhaftigkeit jener formlosen Ar- 

menpfiege macht sich fühlbar und wird von den Aposteln 

selbst nicht geleugnet. Dieselben stellen der Gemeinde vor, 
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dass, wenn sie der Almosenverwaltung der wachsenden 

Gemeinde genügen wollten, sie ihren eigentlichen Beruf 

yersaumen müssten, rathen daher ein förmliches Yerwal- 

tungsamt in der Gemeinde einzurichten und sieben wohl- 

beleumdete Marnier, welche die dazu nöthige Geistesfülle 

und -gabe hatten, ruit demselben zu betrauen. Dieser Rath 

gefallt der ganzen Menge wolil und sie erwaehlt sieben 

Marnier, darunter den Ausgezeichnetsten, den sie unter 

ihren hellenistisclien Mitgliedern hat, den Stephanus, und 

stellt sie vor die Apostel, damit die ihnen betend die 

Haende auflegen mochten (ApG. YI: 1—6). Ein für die 

ganze kirchliche Yerfassungslehre principiell bedeutsamer 

Yorgang, mit dein wir daher eine kurze theoretische Analyse 

vornehmen müssen. 

Dass das erste förmliche Gemeindeamt erst jetzt und auf 

besondere Yeranlassung entsteht, erinnert uns nochmals 

daran, dass das „geordnete” d. h. auf förmlicher Einrich- 

tung beruhende, bestimmten Personen aufgetragene Amt 

mit nichten das Prius der Kirche ist, ohne welches sie nicht 

zu entstehen, geschweige zu bestehen vermocht hatte. Sie 

ist vielmehr, wie Apostelgesch. I—Y zeigt, ohne dasselbe 

entstanden und bestanden, so gewiss namlich das Amt der 

Apostel Apostelamt, d. h. Missionsberuf, und nicht Ge¬ 

meindeamt war. Der Begriff „Amt” durchlauft überhaupt 

bis zu dem uns heute gelaufigen Sinn des „geordneten”, 

institutiyen Amtes verschiedene Stadiën, die zugleich die 

Stadiën der wirklichen Gemeindeverfassungs-bildung sind. 
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Das kirchliche „Amt” im primitiven Sinne, d. h. der 

standige Auftrag des Herrn, ihn in der Welt zu verkündigen, 

eignet der Gemeinde als soldier; sie, die das Leben Christi 

in sich trag’t, bat ebendamit auch den Beruf, dasselbe in 

Wort und That, in Feier, Lelire und guten Werken zu 

aussern und dadurch nicht nur sich selbst zu erbauen, 

sondern auch die Welt zu überführen (Mt. Y: 13—16; 

1 Petr. II: 9), und so hat in der That die erste Gemeinde 

als Gemeinde sofort des Amtes gewaltet und in aller Weise 

die Tugenden dess, der sie von der Finsterniss zu seinem 

wunderbaren Lichte berufen, verkündet (Apg. 11:46—47). 

Nun aber übt jeder Organismus seine Lebensthaetigkeiten 

durch bestimmte Organe aus, deren besonder es Amt 

somit die gemeinsame Function ist. So hat auch die christ- 

liche Gemeinde ilire yorzüglichen Mitglieder, deren beson- 

dere Gabe und daher auch Aufgabe dieseundjene Lebens- 

thaetigkeit des Ganzen ist, wie wenn in der ersten Gemeinde 

ein Petrus oder ein Stephanus vor Anderen zum predigen 

befahigt und daher berufen ist. So kommt es zu einer wei- 

teren Phase des Amtsbegriffs, zum Begriffe des persön- 

lichen Amtes — oder yielmehr, da mancherlei yorzügliche 

Gaben und Aufgaben an Yerschiedene in der Gemeinde 

vertheilt sind, der mancherlei persönlichen „Aemter.” Aber 

auch diese „Aemter,” deren BegrifF wir namentlich bei 

Paulus (1 Cor. XII) in bewusster Anwendung finden wer¬ 

den , sind noch nicht Institutionen, sondern vorab lediglich 

sittliche Aufgaben, — die sittlichen Aufgaben, zu denen 
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die entsprechenden Geistesgaben jene Gemeindeglieder 

innerlich verpflichten; wie z. B. eben Steplianus, ohne dass 

ihn jemand anf Erden dazn berufen hat, doch den Lehr- 

beruf in sich fiihlt und daher ausiibt. Zum Amt in dem 

uns heute gelaufigen Sinne, zu dem nicht nnr persönlichen, 

sondern zugleich institutiven, geordneten Amte kommt es 

in der Kirche erst dadurch, dass die Gemeinde das Bedürf- 

niss fiihlt, irgend eine ihrer wesentlichen Lebensfunctionen 

in eine feste rechtliche Form zu verfassen , indem sie dieselbe 

Einem oder Etlichen in ihrer Mitte, in denen sie die beson- 

dere Gabe, den inneren Beruf dazu erkennt, zu besonderem, 

regelmassigem und öffentlichem Yollzuge f ö r m 1 i c h auftraegt. 

Das nun ist der Schritt, den die Urgemeinde in der Erwah- 

lung ihrer Armenpfleger gethan hat, der erste Schritt zu 

einer eigentlich so zu nennenden Gemeindeverfassung. 

Sie hat ihn gethan mit innerer Nothwendigkeit, mit der 

inneren Eothwendigkeit, welche jeden Yerein, je mehr 

sein Umfang wachst und seine Thatigkeit sich complicirt, 

zu fester Ordnung, zur Uebertragung von Gesammtaufgaben 

auf bestimmte Organe, zur Yerwandlung freier Dienstleis- 

tungen in feste Rechtsverhaltnisse führen wird; daher man 

sagen kann, das geordnete Amt ist nothwendig zum 

Fortbestand der über das Stadium der ersten Kindheit hin- 

ausgeschrittenen Kirche. Ganz naturgemass tritt dieser 

nothwendige Fortschritt zuerst auf dem Gebiete der kirch- 

lichen Y e r w a 11 u n g ein, wahrend auf dem der E r b a u - 
A 

ung die freie Gabe mit ihrer freien Dienstleistung noch 
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lange genügt: das Gebiet der kirchlichen Yerwaltung liegt 

der Rechtssphare entschieden nalier als das der Erbammg 

und erfordert daher sclion bei der geringsten Entwickelnng 

der Yerhaltnisse, wie eben Ap. G. YI: 1 f. zeigt, eine 

festere Ordnung. Aber auch für das Gebiet der Erbauung, 

der Lehre insonderheit, sollte zu seiner Zeit dasselbe Be- 

dürfniss und dieselbe Befriedigung dieses Bedürfnisses ein- 

treten, und man kann, wie sich spat er z eigen wird, 

sagen, dass zwischen diesen beiden Puncten die Linie der 

kirchlichen Yerfassungsbildung in der neutestamentlichen 

Zeit liegt. 

Es ist aber nicht nur natürlich, sondern auch in hohem 

Grade lehrreich, dass der Anfang dieser Yerfassungsent- 

wicklung gerade auf dein Gebiet der Yerwaltung stattfindet. 

Hier namlich ist es am allerdeutlichsten, dass das geordnete 

Gemeindeamt nicht eine Rechtsnachfolge des Apostolats ist, 

nicht durch Yollmachtsübertragung der Apostel entsteht. 

Zeitliches Gut im Dienst der Bruderliebe zu yerwalten, ist 

wohl ein Stück christlichen Gemeindeamts, aber kein Stück, 

zu dem der Herr die Apostel als Organe verordnet haben 

kann; yielmehr berufen diese selbst sich darauf, dass das 

TpuTTs^cut; èioLHovèïv nicht ihres Amtes sei und wollen sich 

yon dieser nur nebenher um der Noth willen übernomme- 

nen Thatigkeit auf die ?rpog£u%vj und Sicmoviol tov Xoyov als 

auf ihr eigentliches Gebiet zurückziehen (YI: 2 u. 4). Dem 

entsprechend werden die sieben Armenpfleger auch nicht 

yon den Aposteln ernannt, sondern von der Gemeinde e r - 
3 
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wahlt: die Gemeinde als die Tragerin des H. Geistes 

erkennt die besondere Gabe, die für die empfimdene Auf- 

gabe in Etlichen vorhanden ist, und beruft dieselben, nach- 

dem der Herr, der Austheiler der Geistesgaben, sie geistlich 

berufen hat, auch rechtlicli zu dieser Aufgabe. Und an 

diesem Ursprung des Gemeindeamtes aus der Gemeinde thut 

auch die nachfolgende Handauflegung der Apostel nichts 

ab. Uebertragung eines Stticks apostolischer Amtsgewalt 

kann in diesem Acte nicht liegen, da wie gesagt die zu 

übernehmende Wirksamkeit von den Aposteln ausdrücklich 

als ausserhalb i h r e s Amtes liegend bezeichnet wird. Eben- 

sowenig kann den Sieben durch die Handauflegung die zu 

ihrem Amt erforderliche Tüchtigkeit und Geistesgabe erst 

mitgetheilt werden wollen, da sie schon yorher als „ Manner 

yoII heiligen Geistes und Weisheit” bezeichnet und eben- 

darauf hin auserwahlt werden. Sehen wir Yielmehr, wie 

Ap. G. XIII: 3 dem Paulus und Barnabas, bereits aner- 

kannten und langere Zeit wirksamen „Propheten und Leh- 

rern” (y. 1), die also einer nachtraeglichen BeYollmachtigung 

oder Geistesmittheilung nicht bedürfen konnten , behufs ihrer 

Aussendung zur ausseren Mission die Hande aufgelegt wer¬ 

den, und zwar nicht yoii Aposteln, sondern offenbar Yon 

Ihresgleichen im Xamen der Gemeinde, so verstehen wir, 

dass dieser Act in der apostolischen Kirche nichts andres 

bedeutet, als betende Einsegnung zu einem bestimmten Beruf, 

Herabrufung des göttlichen Segens auf die bevorstehende 

Wirksamkeit der Erwahlten. 
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Nun kann man freilich die principielle, für alles weitere 

Gemeindeamt maassgebende Bedeutnng des Vorganges Ap. 

G. YI dadurch zu beseitigen suchen, dass man auf den 

untergeordneten und ausserlichen Character dieses erst-ein- 

geführten förmlichen Gemeindeamtes hinweist. Dass die 

Apostel Almosenverwalter von der Gemeinde walden Hessen 

— meint man — beweise noch lange nicht, dass dieselbe 

Ableitung oder Besetzung des heutigen geistlichen Amtes im 

Sinne der Apostel sei. Allein das Neue Testament kennt 

eine solclie Distinction eines geistlichen und nichtgeistlichen 

Kirchenamtes nicht; yielmehr wer dem Amte jener Armen- 

pfleger als einer Yerwaltung von Geld und Gut den geist¬ 

lichen Character absprechen wollte, der kame in schneidenden 

Widerspruch mit der Apostelgeschichte, ja mit den Apos- 

teln selbst, welche „Marnier voll heiligen Geistes und Weis- 

heit” für dasselbe erforderlich achten, indem sie als eigent- 

lichen Inhalt dieses Amtes mit Recht nicht die Yerwaltung 

von Geld und Gut, sondern die Yerwaltung der brüderlichen 

Liebe erkennen. Es ist in dieser Beziehung interessant, dass 

man noch heute darüber uneins ist, ob in dem Amte der 

Sieben der Anfang des nachmaligen Diaconats oder aber der 

Ansatz des Presbyterats, dieses Yorfahren des spateren Pfarr- 

amts, zu erkennen sei. Seit Cyprian ist es aufgekommen, in den 

sieben Armenpflegern die ersten Diaconen im Sinne des 

spater so genannten niederen Gemeindeamtes zu erblicken. 

Allein, so wenig der im heutigen Sinne diaconische Cha- 

rakter ihres Amtes zu verkennen ist, — in dem SioMoveiv 
3* 
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TÉOLTë^cag (VI: 1—2) klingt doch der spatere terminus tech¬ 

nicus „Diaconat” keineswegs an; yielmehr wird im selben 

Athemzug auch das Amt der Apostel als Diaconie, namlich 

als èictKovïot rov Xoyov bezeichnet, mithin das êiuKoveïv hier 

unverkennbar in dein allgemeinen Sinne gebraucht, in wel- 

chem es den demüthigen Character aller kirchlichen Amts- 

führung ausdrückt. (ygl. Mt. XX: 26—28; 1 Cor. III: 

5 ; XII: 5). Die niederen Dienstleistungen, welche zur Zeit 

des Justinus Martyr den Diaconen oblagen, Hülfleistung 

bei der Eucharistie, Erhaltung der ausseren Ordnung beim 

Gottesdienst u. s. w. l) waren jedenfalls nicht die Oblie- 

genbeiten jener Sieben; dergleichen wurde in der aeltesten 

Gemeinde ohne Zweifel nicht yon yerordneten Diaconen, 

sondern ohne besondere Amtsordnung yon freiwilligen jungen 

Leuten yerricbtet (Ap. G. V: 6 u. 10). Nun mochten wir 

freilich nicht mit Ritschl aus der Stellung des nachaposto- 

lischen Diaconats ohne Weiteres auf die des apostolischen 

zurückschliessen wie es Rom. XVI: 1; Phil. 1: 1 und noch 

in den Pastoralbriefen yorkommt: indess bleibt bemerkens- 

werth, dass Lucas, der doch dies apostolische Diaconat je¬ 

denfalls kannte, die Armenpfleger nirgends êic&y.óvous, sondern 

— die Eigenthümlichkeit ihrer Stellung wahrend — nur 

Todg èTTTcc nennt (XXI: 8): hatte er in ihnen die Anfanger 

des in den paulinischen Gemeinden bestehenden Diaconats 

erblickt, so hatte er ihnen doch wohl auch diesen in seiner 

ygl. Ritschl, Entstehung der altkatliol. Kirche, 2 Aufl. S. 354. 
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Zeit üblichen Namen gegeben. Unter diesen Umstanden ist 

die Frage nicht unberechtigt, ob in den Sieben nicht viel- 

mehr die Yorlaufer des nachmals ohnej ede weitere Geburts- 

geschichte auftretenden Presbyterats zu erkennen seien. 

Da Ap. Gesch. XI: 30 die A el test en in Jerusalem die 

für die armen Christen gesammelte Liebessteuer in Empfang 

nehmen, da auch in der nachapostolischen Zeit die Almo- 

senyerwaltung in erster Linie die Sache der Trpsrfivrepoi 

oder bri(TK07roi und nur unter deren Oberleitung der h&Kovoi 

war ? so hat I. H. Boehmer den Sieben vielmehr den 

presbyteralen Amtscharacter zuerkannt und Ritschl ist nicht 

abgeneigt ihm hierin beizustimmen. Freilich, auch „Aelteste” 

hat Lucas die Sieben nicht genannt, und jedenfalls haben 

sie von den verschiedenen Obliegenheiten der nachmaligen 

Aeltesten nur éine und nicht die bezeichnendste gehabt, 

so dass wir vielmehr sagen müssen, ihr Amt war ein eigen- y 

thümliches, weder mit dem spateren Diaconat 7 noch dem 

nachmaligen Presbyterat congruirendes, ein noch unentwic- 

kelter Ansatz, in welchem die Keime der beiden spateren 

Aemter noch ungeschieden zusammenlagen. Aber gerade 

dies Pesultat enthalt Alles, was wir bedürfen, namlich die 

Bestaetigung der principiellen Bedeutung, welche wir der 

Entstehung dieses Amtes für alle weiteren Formen des Ge- 

meindeamtes zugeschrieben haben: ist das Amt der Sieben 

die primitive Gestalt des geordneten Gemeindeamtes iiber- 

!) Vgl. Ritschl a. a. O. S. 357. 
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haiipt, wie es sich dem eigenthümlichen Missionsamt der 

Apostel und dem annoch freien Lehramt aller Lehrbefahig- 

ten gegenüber auszubilden batte, so sind alle weiteren 

Formen des geordneten Amtes in ihrem Yerhaltniss zur Ge- 

meinde nach Analogie dieser ersten zu denken. 

Allerdings ist es nnn eine auf den ersten Bliek befremd- 

liclie Erscheinung, dass das Amt der Sieben sieb in anderen 

apostolischen Gemeinden niebt wiederholt, ja in der Urge- 

meinde selbst keine Daner bat, yielmehr — man hort nicht, 

wann oder warnm ? — durch ein anderes, umfassenderes 

Amt ersetzt wird. Apostelgescb. XI: 30 erscheinen auf 

einmal „Aelteste” zu Jerusalem, welcbe, wie sebon ange- 

fübrt, die von Paulus und Barnabas überbraebte antioche- 

nische Liebessteuer entgegennebmen, also inzwischen in 

die Hechte und Pflicbten der Almosenverwalter eingerückt 

sind; diese Aeltesten, zu denen nach Ap. G. XY: 2 (ygl. 

mit XY: 13 und XXI: 18) auch Jacobus der Bruder des 

Herrn (Gal. I: 19) zu gehören scheint, begegnen uns dann 

cap. XY und XXI, in den Yerbandlungen mit Paulus über 

seine Stellung zum Gesetz, an der Spitze der Urgemeinde 

wieder, obne dass über ihre erste Einsetzung, diesen zwei- 

ten grossen Schritt urapostoliscber Yerfassungsentwicklung, 

irgend eine Xotiz gegeben und so die Idee dieses Amtes 

erlautert würde. Indess bei naherer Erwagung lost sich dies 

Bathsel, und zwar yielmehr zum Lobe als zum Tadel der 

Apostelgeschichte. Dass dieselbe den ersten Ansatz zum ge¬ 

ordneten Gemeindeamt nicht bereits als Stiftung des nach- 
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mals allgemeingültigen Presbyterats darstellt, sondern in 

einer lediglich dem ersten Bedürfniss entsprechenden und 

daher ebenso originellen als ephemeren Gestalt yorführt, ist 

doch eines der schlagendsten Zeugnisse dafür, dass sie mit 

nichten spatere Verhaeltnisse in die Urzeit zurücktragt ? 

sondern dieselben aus guten Quellen getreu heschreibt. Wenn 

sie dagegen die nachmalige allerdings viel folgenreichere Ein- 

führung des Aeltestenamtes gar nicht besonders notirt, son¬ 

dern — wenigstens hinsichtlich der Urgemeinde — nur 

gelegentlich yoraussetzt, so thut sie das ohne Zweifel eben 

darum, weil es sicli hier um eine ihrer Zeit selbstverstand- 

liche und sclion yon der jüdischen Synagoge her allbekannte 

Einrichtung handelt 7 deren erste Uebertragung auf das christ- 

liche Gebiet besonders anzumerken auch ihre Quellen für 

überflüssig geachtet batten. Wie es zum Untergang des Armen- 

pflegeramtes und zu seiner Ersetzung durch das Aeltesten- 

amt gekommen, lasst sicli aus der Erzahlung der Apostel- 

geschichte doch mit grosser Wahrscheinlichkeit errathen. Das 

Amt der Sieben ist untergegangen mit der ganzen primitiyen 

Existenz der Urgemeinde durch die Verfolgung, die sicli 

über Stephanus erhob. In dieser Yerfolgung starb der be- 

deutendste Mann unter den Sieben den Martyrertod; ein andrer 

yon ihnen, Philippus, kehrte nicht wieder nacli Jerusalem 

zurück, sondern liess sicli in Caesarea nieder (VIII: 39 

XXI: 8), und so mag es mit noch Mehreren gegangen sein: 

die ganze Gemeinde war zersprengt, so dass eine Zeitlang 

nur die Apostel in Jerusalem Stand hielten (VIII: 1). Als nun 
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bei wiederkehrender Buhe eine Gemeinde aus alten und 

neuen Elementen sicli wieder sammelte, fand sie sich dem 

unglaubigen Judenthum gegenüber doch in einer wesentlich 

veranderten Lage. Das frühere naive Yerhaltniss zu dem- 

selben, welches der Gemeinde gestattet hatte, in der Halle 

Salomons ilire Yersammlungen zu halten, kehrte nicht wieder 

(ygl. XII: 3, 4 mit II: 47 •; Y: 13); man war genöthigt 

sich selbstandiger und förmlicher als. eigne christglaubige 

Synagogengemeinde zu constituiren, und steilte daher nicht 

einfach das Amt der Siehen wieder her, sondern ersetzte 

es durch das der jüdischen Synagogalverfassung nachgebil- 

dete umfassendere „Aelt esten”—amt. So finden wir auch im 

Jacobusbriefe, diesem Spiegel uralter jüdisch-christlicher 

Yerhaeltnisse der Diaspora1), die unter starkem socialen 

Druck ihrer Yolksgenossen lebenden Judenchristen in eigner 

„Synagoge” (II: 2) und dem entsprechend unter eignen 

„Aeltesten” (Y: 13); beide Begriffe sind vermoege ihres 

historischen Ursprungs einander correlat 2). 

Wie dem auch immer sei, — „Aelteste” als Yorsteher 

b Ygl. Sclineckenburger, „über den theol. Cbaracter und die Abfassungs- 

zeit des Briefs Jacobi”, (in seinen Beitraegen zur Einleitung ins N. T. 

S. 196 ff.). Beyschlag, der Jacobusbrief als urchristl. Grescbiclitsdenkmal, 

Stud. u. Krit. 1874, 1. 

2) Es ist dies zwar aucli nur eine Hypothese über die Einführung des Ael- 

testenamtes in Jerusalem, aber die allereinfachste und natürlicliste. Ganz 

unglücklicli dagegen finde ich die Vermuthung Baur’s (Das Cliiistenth. und 

die chr. Kirche der drei ersten Jahrh. S. 260), es liaetten Aelteste von An- 

beginn in der Urgemeinde bestanden. Dann waren ja Leute dagewesen, die 

den Aposteln die Armenpflege batten abnehmen können und die ganze Er- 

wahlung der Sieben ware unnötliig gewesen. 



41 

der Gemeinden kommen von den mittleren apostolischen 

Zeiten an auf den verschiedensten Punkten der jungen Kir- 

che vor, insonderheit auf judenchristlichem Gebiet. Nicht 

nur die Apostelgeschichte und der Jacobusbrief erwahnen 

ihrer: ebenso hat die ihrem Ursprung nach judenchristliche ‘) 

Roemergemeinde ihre tpóia-Tc&f^êvovg (XII: 8), unter denen 

nach constantem Sprachgebrauch nur die tpso-fivrepoi verstan¬ 

den werden können (vgl. 1 Tim. Y: 17); auf dasselbe 

Amt führt der (wenn auch vielleicht umfassendere) Begriff 

der viyovfJLëvci im Hebraeerbrief (XIII: 7, 17, 24); der erste 

Brief des Petrus handelt Y: 1 f. eingehend von den „Ael- 

testen”, die er also in allen kleinasiatischen Gemeinden 

voraussetzt; die Apokalypse lasst die Christenheit durcli 

vierundzwanzig ideale Aelteste vor Gott vertreten werden, 

und die ganze nachapostolische Zeit hat das Aeltestenamt 

und weiss es als ein von der apostolischen überkommenes. 

Die Art und Weise, in der das Judenthum mittelst dieses 

Amtes sich überall auf weiter Erde als Religionsgemeinde, 

als Synagogalgemeinde verfasst und behauptet hatte, war 

ein zu nahe liegendes Yorbild der aeltesten, zumal jüdi- 

schen, Christenheit, als dass nicht dieselbe Amtsform sich 

überall mit grösster Leichtigkeit batte einführen sollen. Das 

unbestrittene und unbestreitbare Yorbild der Synagoge gibt 

x) Vgl. Mangold, Der Römerbrief u. die Amange der röm. Gemeinde , 1866 ; 

Beysclilag, das gescliiclitliche Problem des Roemerbriefs (Studiën und Kriti- 

ken 1867, 4). 
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uns demi auch über Sinn und Inlialt der christlichen Nach- 

bildung Auskunft, wenn auch es sich von selbst versteht, 

dass die Kirche das jüdische Amt nicht sclavisch nachge- 

ahmt, sondern in freier Weise zum Gefass ihres eigenthüm- 

lichen Lebens umgeformt hat. Die christlichen Aeltesten 

waren, wie die jüdischen, Gemeindevorsteher, tpokttu/jlsvoi, 

also Leiter des Gottesdienstes und der Gemeindeangelegen- 

heiten überhaupt. Wenn freilich die jüdische Synagoge eine 

bürgerliche Strafgewalt besass (Mt. X: 17; Ap. G. XXYI: 

10—11) und ilire Yorsteher demnach auch richterliche 

Befugnisse geübt zu haben scheinen, so hel diese Eigen¬ 

schaft bei dein nicht gesetzlichen sondern eyangelischen 

Wesen der christlichen Gemeinde jedenfalls weg. An ilire 

Stelle trat ein seelsorgerisches Yerhaltniss, das „Ermahnen 

und Troesten” der Gemeindeglieder, wie es 1 Thess. Y: 

14 ausdrücklich als Geschaft der TpoirrccfjLeyoi (v. 12) be- 

zeichnet wird. Xach Hebr. XIII: 17 haben die Yorsteher 

über das geistliche Wolil und Wehe der ganzen Gemeinde 

zu wachen und über die einzelnen Seelen Bechenschaft zu 

geben; 1 Petr. Y: 1—5 werden die Aeltesten mit einem 

schon der Synagoge gelaufigen Bilde als „Hirten” bezeich- 

net, welche die Gemeinde wie eine lieerde zu weiden haben; 

nach Jac. Y: 14 besuchen sie die Kranken in der Gemeinde 

und beten über ihnen; Ap. G. XI: 30 nehmen sie, wie 

schon friiher erwahnt, die antiochenische Liebessteuer für 

die armen palaestinensischen Christen entgegen , und Ap. G. 

XY: 6 f.; XXI: 18 f. berathen sie mit den Aposteln ge- 
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meinsam allgemeine Fragen des kirchlichen Lebens. Wir 

erhalten mitliin fast alle Züge, welclie ein geordnetes Ge- 

meindeamt überhaupt umfassen kann, namentlich eine Ver- 

einigung seelsorgerischer und kirehenregimentlicher Befug- 

nisse, und sehen daraus, welch ein wichtiger und die Ge- 

meindeverfassung nahezu abschliessender Fortschritt durch 

die Einführung des Aeltestenamtes in der urchristlichen 

Yerfassungsgeschichte gemacht worden ist. 

Nur éin Element, das in der Idee des Gemeindeamtes 

mitentlialten ist, ja von uns heute als die Yorzüglichste 

Function desselben angesehen wird, ist dem Aeltestenamt 

ursprünglich nicht eigen, das oeffentliche Lehrgeschaft, das 

Amt der Predigt. Eine gegenwartig von den verschiedensten 

Forschern anerkannte Thatsache, ebenso befremdlich für 

uns, die wir gewohnt sind, in dem apostolischen Aeltesten 

den directen Vorganger unseres evangelischen Pastors zu 

erblicken, als natürlich und selbstverstandlich in der Zeit 

der noch blühenden altjüdischen Synagoge, in welcher die 

Aeltesten bei allen iliren Rechten und Ehren auch nicht 

die Lehrer waren, vielmehr das Lehrgeschaft von Schrift- 

gelehrten, die keine Aeltesten zu sein brauchten, ja von 

jedem, der sicli die Gabe der Auslegung und Ermahnung 

zutraute und darauf hin um’s Wort bat, wahrgenommen ward. 

Indess, da noch Rothe den altchristlichen Aeltesten das 

Lehramt zugeschrieben hat und manche modernen Amtsbe- 

griffe sich in das Gegentheil noch immer nicht finden können, 

wollen wir die Beweise für dies Gegentheil hier kurz zusammen- 
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stellen. Sie liegen nicht nur in den spater zu erörternden 

Yerhaeltnissen der Korinthischen Gem einde, in welcher 

Paulns eine ganz allgemeine Lehrberechtigung voraussetzt, 

yon der er nur die Frauen ausschliesst, nicht bloss in der 

paulinischen Unterscheidung der Apostel, Propheten, Leh- 

rer von den jcv (iépvfretg, Leitungsgaben (1 Cor. XII: 28), 

oder in der vielbewegten, spater yon uns zu besprechenden 

Stelle 1 Tim. Y: 17 (o! Ks&j&g TrposTru'reg TrpsG-fivrepoi SiT^yjg 

TlfJLVjg CC%10V(T§-WTCIV , fJLZXlTTCi 01 KOTtUWTSg èV Xoycp KOi) SlScWKCtMo) , 

sondern ‘auch in einer Peihe yon Thatsachen, die speciell dem 

judenchristlichen Gebiete angehören. Die Apostelgeschichte 

unterscheidet in der Urgemeinde und ganzen Urzeit die 

„Propheten und Lehrer” (XIII: 1), auch sofern sie in 

bestimmten einzelnen Gemeinden regelmassig thatig erschei- 

nen, yon den „Aeltesten” (ygl. Ap. G. XY: 2 u. 22 mit 

y. 32). Ebenso wird in der, wie schon bemerkt, yon An- 

beginn urapostolisch gerichteten römischen Gemeinde yon 

Paulus der TpoCpqrevw oder SiSóc<tkccv deutlich als ein yom 

7Tpdiat&jjjSvoq Yerschiedner erwahnt (Hom. XII: 6—8). Jaco- 

bus findet es nöthig, in Gemeinden, in denen es Aelteste 

gibt (Y: 13), seine Leser insgemein yon dem massenhaften 

Lehrer-sein-wollen abzumahnen (III: 1), setzt also die all¬ 

gemeine Lehrberechtigung unverkennbar voraus. Gegen alle 

diese Zeugnisse kommt die yon Rothe betonte Stelle Hebr. 

XIII: 7 iJLv^jxovevers r&v viyoufjiévcov ó/zdV, olnveg eXocXvja'Oiv 

vjjjv Tov Xoyov tov 9-sov , keinenfalls auf. Entweder sind hier 

Aelteste und Lehrer unter dem besonders gewahlten Ter- 
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minus viyov/isvoi zusammengefasst, wofür man den Ap. Gesch. 

XY: 22 yon den „Propheten” Judas und Silas gebrauchten 

Ausdruck hè peg viyov/jievoi ev roïg a.èeX(poïg anführen könnte , 

oder es ist bei dem XocXeïv rbv Aóyov rov 9-eov nur an die 

private, seelsorgerische Yerkündigung zu denken, oder end- 

lich es zielt die Stelle auf bestimmte, den Martyrertod 

gestorbene Aelteste („dw ocvuSsu.)povvreg rv\v exfluriv”), die — wie 

Jacobus der Gerechte — auch des Lehramts gewartet bat¬ 

ten , ohne dass dieses im Begriff des Aeltestenamtes als sol- 

chen gelegen hatte. Xocb die nachapostolische Zeit legt in 

dieser Hinsicht für die uns befremdliche Uebung der apos- 

tolischen entscheidendes Zeugniss ab: obwohl sie in ihrer 

ganzen Entwicklung auf die Yereinigung des Lehrgeschafts 

und des Aeltestenamtes abzielt, f ahrt sie doch fort, einmal 

„Lehrer” und „Aelteste” begrifflicli zu unterscheiden, und 

andrerseits neben dem Lehramt der Aeltesten und Biscböfe 

noch die Lehrberechtigung der Laien anzuerkennen. So wenn 

Hermas in seinen Gleichnissen (Simil. IX: 11, 16, 25) 

die Biscböfe einem anderen Berge zutheilt als die Apostel 

und Lehrer, oder wenn die apostolischen Constitutionen 

YIII: 33 schreiben: o SiSuryoov ^ e) xa) Xoiixbg y, s^vreipog èss 

rov Xoycv xc&i rov rpovrov repwog, iïiiïcHrxérw erovroa yccp irocvreg 

Siêc&xro) §£ov, — eine Weitherzigkeit, die ein bereits kleri- 

kal gerichtetes Zeitalter nimmermehr bewahrt haben würde, 

wenn das öffentliche Lehren ursprünglich auch nur in re- 

lativer "Weise als Yorrecht des geordneten Amtes gegolten 

hatte. — Wir sehen demnach, dass die Yerfassungsbildung 
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der Urkirche ganz correct nach dem oben aus Anlass der 

Armenpflegerwahl yoii uns entwickelten Gesetze Schritt 

für Schritt fortgeht. Sie bildet aus den freien èiunoviou, auf 

denen uranfanglich das ganze Gemeindeleben beruhte, all- 

mahlich ein geordnetes Gemeindeamt hervor, ohne damit 

jene freien Dienstleistungen vollstandig in feste Aemter auf- 

heben zu wollen, und zwar beginnt sie diesen Process Yom 

Punct der Yerwaltung aus, uin ihn an dem der öffentliclien 

Lehre zu schliessen. Das erste geordnete Amt? das der 

Armenpfleger, war Yerwaltungsamt im engsten Sinne; das 

spatere, bleibende der Aeltesten ist nicht nur dies in einem 

weiteren Umfange, sondern greift auch schon ins Gebiet 

der Erbauung iiber, ist ein vaterliches Yorsteher-oder Hir- 

tenamt yoii zugleich regimentlicher und seelsorgerischer 

Bedeutung; aber auch dieses Amt überlasst die Yornehmste 

der erbauenden Functionen, die Gemeindepredigt, noch der 

freien Gabe und Leistung, wie oft es auch Yorkommen 

mochte, dass sich dieselbe mit der des Presbyterats in den- 

selben Personen Yereinigte. 

Was die Bestellung der Aeltesten angeht, so spricht 

Alles dafür, dass sie Yon der Urgemeinde sowie yoii allen 

bereits begründeten Gemeinden g e w ahl t worden sind, wenn 

auch bei Gemeindestiftungen zuweilen angesehene Man- 

ner, Erstlinge der Bekehrung, ohne förmliche Wahl auf 

blosse Aufforderung des anwesenden Apostels oder Evange¬ 

listen an die Spitze des erst werdenden Gemeinwesens 

getreten sein mogen. Die Erwaehlung der Armenpfleger durch 
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die Gemeinde lasst mit grösster Wahrschein lichkeit auf die- 

selbe Bestellungsweise der ersten christlichen Aeltesten 

schliessen; ware bei letzteren ein anderes Ernennungsprin- 

cip eingetreten, so dürfte man erwarten, dass Lucas das- 

selbe nicht verschwiege. Ebendahin deuten, wie wir spater 

seben werden, alle Spuren, die wir über die in den pauli- 

niscben Gemeinden waltende Praxis haben, und vollends 

ist das bis in die Zeiten Cyprians anerkannte Recht der 

Gemeinde, ihre Aeltesten und selbst ihren Biscbof zu 

wahlen, schlechterdings nur als Erbstück der apostolischen 

Zeit, nicht als Neuerung des bereits Klerus und Laos ent- 

gegensetzenden zweiten Jahrhunderts zu begreifen. Ist aber 

Gemeindewahl die einzig wahrscheinliche Bestellungsweise 

zum Aeltestenamt, so ist um so deutlicher, wie es sich auch 

hier — gleichwie sclion bei den Sieben — um keine apos¬ 

tolische Yollmachtsiibertragung, sondern allein um Hervor- 

bringung eines besonderen Gemeindeamtes aus dem allge- 

meinen Amt der Gemeinde gehandelt hat. Demgemass hebt 

denn auch das Aeltestenamt die im Namen und Geiste Christi 

zu übende Selbsterbauung oder Selbstregierung der Gemeinde 

nicht auf, dient derselben vielmehr zum Werkzeug und Aus- 

druck. Es versteht sich leiclit, dass wir die Aeltesten namens 

der Gemeinde kirchliche Lebensfragen berathen und mitent- 

scheiden sehen (Ap. G. XY); sie sind ja die erwahlten Yer- 

treter und Yertrauensmanner der Gemeinde: aber damit 

jeder Schein einer klerikalen Beyormundung der letzteren 

abgewehrt bleibe, lesen wir zugleich, dass die ausdrückliche 
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Zustimmung der Gemeinde zu den Beschlüssen der Aeltesten 

wie der Apostel erfordert ward, Ap. G. XY: 22 f. Es 

versteht sich nicht minder, dass dein Aeltesten eine holie 

sittliche Autoritat für die Gemeinde beigemessen, Ehrer- 

bietung nnd Geborsam gegen ihn erfordert und eingepraegt 

wird, — z. B. Hebr. XIII: 17 —; aber niemals wird 

jene Autoritat oder diese Geborsam spflicht begründet durch 

ein Buchstabengesetz, ein Statut Jesu, welcher der Ge¬ 

meinde das Amt vorgesetzt habe, sondern allein durch das 

Gesetz des Geistes und der Liebe, welches die Jüngeren 

anhalt den Erfahrnen zu gehorchen, und denen, welchen frei- 

willig gedient wird, die Pflicbt der Dankbarkeit auferlegt, 

und sehr bezeichnend lasst Petrus die Ermahnung der Ael¬ 

testen einerseits und der Jüngeren andrerseits austönen in 

die Forderung des w e c b s e 1 seitigen Liebesdienstes, des 

„Einander Unterthanseins” (lPetr. Y: 1—5 ; vgl. Mt. XX: 

26—28). So liegt jede Idee eines besonderen Klerus oder 

Priesterthums noch absolut fern ; die G e m e i n d e n sind 

die y.X>]poi^ die Glaubigen alle bilden das priesterliche Ge- 

schlecht (1 Petr. Y: 3; II: 9), und so gut man seine 

Gewissensnotb dem Aeltesten vertraut, so gut beichtet man 

in der Gemeinde auch ohne Unterschied einander (Jac. Y: 

14—16). Wie hatte aucb das allgemeine Priesterthum durch 

einen klerikalen Amtsbegriff verdrangt werden können, 

so lange die Predigt des Evangeliums ein allgemeines Cbris- 

tenrecbt war? „Mit dem Wort, sagt Luther, lehren wir, 

segnen, binden und entbinden, taufen, opfern, richten und 
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urtheilen alles, so dass wir, wem wir das Wort befehlen, 

demselbigen mcgen mit nichten versagen alles , das einem 

Priester zugebühret: min aber ist dasselbige Wort ein gemein 

Ding allen Christen.u (Luther, Sendschreiben an die Pra- 

ger, wie man Kirchendiener waehlen soll). 

4 



CAPITEL III. 

Die paulinische (xemeindeordnung. 

Neben der rein judenchristlichen Kirche entwickelt sich 

min von Antiochien aus eine überwiegend heidenchristliclie 

hauptsachlich durch die grossartige Wirksamkeit des Paulus, 

des Nachgebornen der Zwölfe. Je selbstandiger dieser grosse 

Heidenapostel da, wo es die Grundbedingungen der Kirchen- 

stiftung unter den Griechen gilt 7 den alteren Aposteln ge- 

genübertritt, mit um so grösserem Interesse verfolgen wir 

die unter seinem Einflnss entstehende Gemeindeordnnng, um 

sie mit der urapostolischen zu yergleichen. Es wiirde aber 

wenig genügen, hiebei nur die im pauliniscben Gemeinde- 

kreis nachweislichen positiven Einriclitungen ins Auge zu 

fassen, ohne zugleich auf die Principien zurückzugehen ? 

die in ihnen Yerwirklichung suchen. Yielmehr erst yon den 

Ideen aus, die der Apostel über Kirche und kirchliches 

Amt hat, lassen sich die Einrichtungen verstehen, die sich 
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unter seinem Einfluss entwickeln, und das Yerfahren würdi- 

gen, das er selber als Apostel in der Leitung seiner Gemeinden 

einhalt. Erst bei einer solchen Fassung unserer Aufgabe stellt 

sicli auch die Quellenfrage für unser Capitel günstig genug ; 

denn über die positiven Einrichtungen der paulinischen Ge- 

meinden geben uns zwar die kleineren paulinischen Briefe 

sammt der Apostelgescliichte bestimmte Xotiz, aber bekannt- 

licli unterliegt die Glaubwürdigkeit dieser Quellen seitens 

der Tübinger Schule starker Anfechtung und werden allein 

die Ger grossen Briefe des Apostels als unzweifelhafte Ur- 

kunden seiner Denkart und Wirksamkeit allgemein anerkannt. 

Diese nun, und vor allein der hier in vorderster Linie stell¬ 

ende erste Brief an die Korinther, führen gerade von den 

kirchlichen Ideen des Apostels aus zu seinen Verfahrungs- 

weisen in Gemeindebildung und -leitung lehrreich hinüber. 

Paulus hat die von Jesu weissagend angedeutete Idee der 

sKKty<rix nicht nur, wie die aelteren Apostel, ins Leben einge- 

führt, sondern auch denkend und lehrend entwickelt. Es 

sind besonders zwei bildliche Anschauungen, deren er sich 

hiebei bedient. Die ) sagt er übereinstimmend mit 

Petrus (1 Petr. II: 4—6) und mit Andeutungen Jesu selbst 

(Mt. XXI: 42; Joh. II: 16—19) ist das Haus oder der 

Hausbau Gottes auf Erden, dessen Fundament Jesus Christus 

bildet (1 Cor. III: 9, 11); d. h. in der lebendigen, vom 

h. Geiste beseelten Gemeinde ist die Idee des alttestament- 

lichen Tempels, von welcher dieser nur das Sinnbild und 

der Schattenriss war, die Idee der "Wohnung Gottes in der 
4* 
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Menschheit, verwirklicht. Iiebt schon dieses Bild die hohe 

Würde und Selbstverantwortlichkeit der Gemeinde hervor, 

die keine Menschenknechtschaft, auch keine Amtsknecht- 

schaft zulasst (1 Cor. III), so führt das andre,dem Apos¬ 

tel ganz eigentliümliche Bild noch tiefer in die Principien 

des kircblichen Lebens hinein. Die Gemeinde, sagt Paulus 

am liebsten, ist der Leib des Herrn, also seine Selbstdar- 

stellung, Selbstverwirklichung in der Welt, der Organismus, 

den Er in der Menschheit erzeugt bat, urn sich in ihm 

auszuwirken (Bom. XII: 5; vgl. 1 Cor. XII: 12, wo die 

Kirche geradezu 6 %purrcg lieisst, weil sie der abbildliche 

Christus ist). Die Seele dieses Organismus — oder nach 

einer et was anderen, synonymen Wendung der jüngeren 

Briefe „das Haupt des Leibes” — ist „der Herr, der der 

Geist ist” (2 Cor. III: 17), der mittelst seines Geistes 

darin lebende und wirkende Christus; die einzelnen Glieder 

aber sind die Glaubigen (1 Cor. X: 17; XII: 27). So 

wird die èxxtycria, von Paulus (wie schon von Christus selbst) 

als eine wesentlich geistliche, unsichtbare, und doch zugleich 

sichtbare, in der Welt erscheinende gedacht: ihre innere Hatur 

ist pneumatisch und ebendamit übersinnlich wie der verklarte 

Christus selbst; aber es gehort zur Idee dieses geistlichen Yer- 

eins, Christum darzusteil en(ju^oc) ,ihnzurErscheinung 

zu bringen in der Welt, die ihn durch die Gemeinde erkennen 

soll. Die Incongruenz beider Seiten, der „unsichtbaren” und 

der „sichtbaren Kirche”, wie sie besonders in dem Dasein 

blosser Xamenchristen hervortritt, wird theoretisch von Paulus 
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nicht verfolgt: sie durfte unbeachtet bleiben in einer Zeit, 

in der nicht leicht jeinand Jesum seinen Herrn nannte ohne 

durch den h. Geist (1 Cor. XII: 3), und den Aergernissen 

in der Gemeinde gegenüber der Geist des Herrn immer 

wieder siegreich durchgriff (ygl. 1 Cor. Y; 2 Cor. XIII). 

Einigermaassen aber fallt der Gegensatz der „unsichtbaren” 

und der „sichtbaren” Kircbe für Paulus zusammen mit dem 

Gegensatz yoii „Kirche” und „Gemeinde”, Gesammt- und 

Einzelgemeinde, zwei Begriffe, die er ebenso wie Christus 

in dem Namen ezyJ^crïz: zusammenfasst. Bald ist die ex,Kty<rtct 

die Gesammtgemeinde der Glaubigen (ygl. 1 Cor. X: 32; 

XII: 28 ; XY : 9), bald ist sie die Localgemeinde in Korintb, 

Pbilippi, Thessalonich. Aber jene erscheint als solche, 

als Gesammtgemeinde, nicht; — sie erscheint nur überall, 

wo Zwei oder Drei im Namen Jesu versammelt sind, als 

SKKtyriu rov 9-sou ev Kop/v&w, ©stnrctAo/iKy, u. s. w. (1 Cor. 

1: 1; 1 Thess. 1: 1). 

Die Anscbauung der Gemeinde als Leibes des Herrn er- 

weist sich nun besonders frucbtbar für die Idee der Yerfas- 

sung. In dem Yerhaeltniss des „Leibes” und der „Glieder” 

als organiscbem liegt ja die Idee einer inneren, geistigen 

und geistlichen Yerfassung der Kirche, die dann nach Aus- 

sen, als rechtliche, gesellschaftliche Yerfassung sich aus- 

praegen laesst. Welches ist diese innere Yerfassung? Der 

Leib hat éine Seele, éin Leben, und nur insofern die Glieder 

daran theilnehmen, sind sie wirklich Glieder des Leibes; 

keines ist et was für sich, jedes lebt nur im Ganzen. Aber 



54 

dies einheitliche Leben stellt sich in den verschiedenen 

Gliedern auf mannigfaltige Weise dar; jedes Glied ist in 

eigenthümlicher Weise Organ der Seele, mit einer beson¬ 

deren Gabe und Aufgabe für’s Ganze. So ist auch die Ge- 

meinde als der Leib des Herrn ein Organismus unzertrenn- 

licher, selbstthatiger, verschieden gearteter Glieder. In jedem 

Glaubigen piüsirt das Leben des Ganzen auf eigenthümliche 

Weise; jedem wohnt eine besondere Gabe des h. Geistes 

inne, welche zugleich eine vom Herrn gestellte 

besondere Aufgabe enthalt, dem Ganzen zu dienen (Sic&xovïu). 

So kennt die Gemeinde in ihrer Mitte strenggenommen keinen 

Laien: nur indem ein Gemeindeglied sich einem andern 

gegenüber gerade im Zustande des geistlichen Empfangens 

befindet, „nimmt es zur Zeit die Stelle des Laien ein” 

(1 Cor. XIY: 16); aber in jedem Augenblick kann das 

Verhaltniss sich umkehren, denn jeder ist im Stande und 

verbunden, auch zur Erbauung des Andern wirksam zu 

werden. Xur insofern einige Gaben wichtiger sind als andere 

(/'zet^ova, xpeiTTOw) und diese wichtigeren Gaben in Etlichen 

kraftiger vorhanden als in Andern, stellt sich innerhalb der 

Gemeinde ein gewisser Clerus naturalis *), ein Kreis vor- 

zugsweise begabter und beamteter Gemeindeglieder heraus, 

dessen geistliche Rangordnung der Apostel angibt, wenn 

er 1 Cor. XII: 28 schreibt: nut, oüg [jlsv s$£T0 o 3-sog ev ry 

eKutynoc TTpu'TOv ccKOdToXovg^ èëvrspov TTpoCpyjTagj rp'irov èiècKrKccXovg 

x) Nitzscli, Practische Theologie I. S. 16. 
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erena êwa/^sig , erena papier para la^arco v J ccvnXv^eig, 

w(Zspvv]G"ei;, yévvj yXwrr&v. 

Es ist für die ganze kirchliche Denkart des Apostels von 

grosser Wichtigkeit, sich den in dieser merkwürdigen Aus- 

führung waltenden Amtsbegriff recht deutlich zu machen. 

Was Paulus 1 Cor. XII èiaaov'ia nennt, ist von dein Be- 

griffe des geordneten Amtes, des Amtes als gesellschaftlicher 

Institution noch weit entfernt; wie ware es aucli möglich, sich 

angestellte Wunderthaeter und ange steilte ekstatische Bedner 

zu denken! Yielmehr zeigt y. 4—6 ganz deutlich, dass der Be- 

griff der êtzKovia hier nicht enger als der des y^apicrfjLa, des hspyvifxa 

ist, dass y. 28 auch der AYunderthater, der Krankenheiler eine 

êidKovïu im selben Sinne wie der Apostel und Prophet hat, mit 

éinem Wort, dass èiav.ov'ta hier als reines Correlat Yon ya,pi(T(jL£i 

nichts andres bezeichnet, als was wir oben als die zweite 

Phase in der Entwicklung der kirchlichen Amtsidee her- 

Yorhoben, das frei-persönliche Amt oder die sittliche 

Aufgabe, welclie nach göttlicher Ordnung mit jeder Geis- 

tesgabe verblinden istv die sittliche Aufgabe, seine Gabe 

zum gemeinen Besten selbstlos zu verwerthen. Mithin enthalt 

das zwoelfte Capitel des ersten Korintherbriefs und inson- 

derheit v. 28 von einer ausseren, rechtlichen Yerfassung 

oder Amtsordnung der Kirche noch gar nichts, fasst auch 

den Apostolat mit nichten unter einen solchen rechtlichen 

Amtsbegriff; es enthalt nur den idealen Grund, auf dein 

sich möglicherweise ein soldier Begriff, eine solche Ord¬ 

nung aufbauen kann. Es enthalt von einer ausseren Gemein- 
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deordnung, von einer Kirchenverfassung im üblichen Sinne 

des Wortes um so weniger etwas, als Paulus — wie in 

y. 28 der Pluralis ockogtoXci zeigt, mit der hwXvjrtct, in 

der Gott zuerst die Apostel, dann die Proplieten u. s. w. 

gesetzt, zunachst nicht einmal die Korinthische Gemeinde 

als solche, sondern die Gesammtgemeinde auf Erden meint, 

für welche ein Yerfassungsstatut zu entwerfen ihm in sei¬ 

ner ganzen Denkart und insonderheit in diesem Context 

YÖllig fern lag. 

Wohl aber deutet derselbe erste Korintherbrief im selben 

Zusammenbang die Xothwendigkeit und den Grundsatz an, 

nach denen sich aus jener idealen, geistlichen Yerfassung 

der Gemeinde eine reale, gesellschaftliche zu entwickeln 

hatte. Kam die Gesammtgemeinde in der Einzelgemeinde, 

also hier in der korinthischen Gemeinde zur Erscheinung, 

so musste jene ideale Ordnung der ^ccpitTfJLarci und èiuy.ov'iui 

zunachst auf dem Boden des Local-gemeindelebens in sicht- 

bare Wirksamkeit treten. Die korinthische Gemeinde kam zu 

ihrer Erbauung zusammen, éinmal zum Liebes- und Abend- 

mahl (1 Cor. XI: 17 f.), sodann zum Gottesdienst des 

Gebetes und der Ansprache (1 Cor. XIY: 26); in denselben 

Zusammenkünften oder in weiteren ausserordentlichen waren 

ausser jenen Erbauungszwecken auch noch andere, Fragen 

der Zucht und Sitte oder der Wohlthatigheit u. s. w. zu 

erledigen. Hiebei hatte die Gemeinde also in eine sichtbare, 

greifbare Ordnung zu treten, deren Principien nur die sein 

konnten, dass einerseits die Gesammtheit der Glieder zum 
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Handeln berufen und von der erbauenden wie regierenden 

Selbstthaetigkeit des Ganzen kein Gemeindeglied schlechthin 

auszuschliessen war, und dass andererseits diese Selbstthae¬ 

tigkeit zu üben war nach Maassgabe der von Gott gewollten 

und gewirkten Yerschiedenheit der individuellen Begabung. 

Nun aber liess die UnYollkommenheit der empirischen Gemein- 

de diese ideale Ordnung nicht rein zur Erscheinung kommen ; 

es fand z. B. ein egoistisches Sich-Yordriingen der einzelnen 

und untergeordneten Gabe statt (1 Cor. XIY). Das veran- 

lasst nun den Apostel, aussere Regeln, Elemente einer 

Gottesdienstordnung aufzustellen, z. B. dass nicht m e h r als 

zwei bis drei Zungenredner auftreten sollen, dass éin Prophet 

nach dem andern reden, und wenn der zweite sich zum 

Worte meldet, der erste abbrechen soll u. s. w., und ver- 

anlasst ihn ferner, den allgemeinen Grundsatz auszuspre- 

chen, yon dem aus er solche Begeln aufstellt, den Grundsatz 

„Lasset alles wohlanstandig und ordnungsgemass zugehen” 

(XIY: 40). Wir sehen: es muss sich, damit „alles wohlan¬ 

standig und ordentlich zugehe,” nach der Weise des Gottes, 

der nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens 

ist (v. 33), die innere Geistesordnung der Gemeinde zur 

ausseren Rechtsordnung auspragen, weil eben die empiri¬ 

sche Gemeinde keine ideale ist, die in jedem Augenblick 

lediglich aus Antrieben des h. Geistes handelte, weil die 

innere Geistesordnung wider die AYillkür und den Egoismus 

des Einzelnen, dies Princip aller Unordnung, rechtlich ge- 

schützt werden muss. Hat der Apostel auf diese Weise auch 
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nur gelegentlich Elemente einer Gottesdienstordnung begrün- 

det, so liegt doch auf der Hand, dass das Princip seines 

Yerfahrens viel weiter reicht, dass dasselbe das Formalprin- 

cip aller kirchlichen Ordnnng enthalt (wahrend das Material- 

princip derselben in der Verschiedenheit der Gaben und 

ihrem verschiedenen Yerhaltniss zu den Bedürfnissen der 

Gemeinde liegt); mit andern Worten, dass aus denselben 

Motiven auch das Bedürfniss einer rechtlichen Ueber- und 

Unterordnung der Gemeindeglieder überhaupt, einer kirch¬ 

lichen Yerfassung sich nach und nach ergeben und schon 

dein Apostel aufdrangen musste J). 

Aber nun fragt es sich, wie weit und in welcher Gestalt 

diese allein evangelischen Principien kirchlicher Yerfassung 

im paulinisehen Gemeindekreise auch bereits praktisch an- 

gewandt und ausgeführt worden sind. Eine vernünftige Ge- 

schichtsbetrachtung wird von vornherein erwarten, dass 

die Apostel, weit entfernt eine fertige Yerfassung für alle 

Zukunft mitzubringen, nur durch die sich aufdrangenden 

l) Ganz ebenso und unter starkster Ausschliessung dés Amtsbegriffs, 

welcher das Amt zum Prius der Gemeinde machen will, begründet auch Lu- 

ther a. a. O. die Rothwendigkeit kirchlicher Yerfassung, zunachst der Einset- 

zung des geordneten Amtes. „Denn dieweil allen Christen alle Dinge gemein 

sollen sein, die wir bisher erzahlt liaben (die Functionen des geistlichen Am¬ 

tes), so will sichs nicht gebühren éinem, der sich von ihm selbst hervor- 

wollte thun und ihm allein zueignen, das unser aller ist... Das aber erfor- 

dert der Gremeinschaft Recht, dass éiner oder als viele der Gemeinde gefal- 

len, erwaehlet und aufgenommen werden, welche anstatt und im Ramen 

aller, so eben dasselbige Recht haben , verbringe diese Aemter öffentlich, auf 

dass nicht eine scheussliche Unordnung geschehe in dem 

Tolk Gottes; 1 Cor. XIY: 40”, 
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realen Bedürfnisse überhaupt zu ausseren Organisationen 

geführt worden und mit denselben nicht über das primitivste 

Maass hinausgegangen sein werden. Insonderheit werden 

wir darauf gefasst sein, auch die paulinischen Gemeinden, der 

Entwicklung der Urgemeinde analog, erst durch ein Sta¬ 

dium der Formlosigkeit hindurch zur formlichen Organisa- 

tion, zum geordneten Amte fortschreiten zu sehen, und die 

einzige Notiz, welche uns die Apostelgeschichte über eine 

organisirende Thaetigkeit des Paulus gibt ? die Stelle XIY: 23, 

bestatigt das, indem sie den Apostel in seinen neugestifteten 

Gemeinden des südoestlichen Kleinasiens nicht sofort bei 

ihrer Entstehung, sondern erst bei seiner zweiten Anwesen- 

heit in ihnen, auf seiner Rückreise yon Iconium nach An- 

tiochia, Aelteste einführen lasst. Man ist aber in den Yorstel- 

lungen vom embryonischen Zustand der jungen paulinischen 

Gemeinden noch viel weiter gegangen und hat denselben in 

ihrem ursprünglichen Bestande jede gottesdienstliche und 

corporative Einheit abgesprochen. Der niederlandische Theolo¬ 

ge Kist, dem sich hierin Baur in seiner Schrift über die 

Pastoralbriefe wesentlich anschloss, dachte sich die ursprüng¬ 

lichen Gemeinden, an grosseren Orten wenigstens, als blosse 

Inbegriffe mehrerer nebeneinander bestellenden Conventikel, 

berief sich hiefür auf die wiederholt in den paulinischen 

Briefen vorkommenden ewityricu kolt1 olttov, und glaubte an 

dem Umstand, ob Paulus die Christen eines Ortes als skk^cticl 

oder nur als aryiot anrede, das Anzeichen zu haben, ob 

jene verschiedenen kleinen Hauflein sich ebendort bereits 
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zur Gemeinde vereinigt geliabt oder noch in ihrer primitiven 

Mehrheit befïmden hatten. Letzteres min ist jedenfalls irrig , 

denn die Philipper redet Paulus auch nur als aryioi an, nicht 

als hcKtyriaj wahrend doch die mitgegrüssten It'ig-yottol 

Y.cti Si&kovqi die förmlich und einheitlich organisirte Gemeinde 

bezeugen. Was aber die sKKtycricti y.clt^ oÏkov angeht, so lasst 

sich ihre Natur freilich nicht sicher ausmachen, aber dage- 

gen, dass sie independente Conventikel gewesen, spricht 

doch, dass Paulus noch 1 Cor. XYI: 19 aus Ephesus von 

der „Gemeinde im Hause des Aquila” grüsst, zu einer Zeit, 

als dort unter seiner fast dreijahrigen Wirksamkeit jedenfalls 

eine einheitliche Gemeinde zu Stande gekommen sein musste 

(vgl. Ap. G. XX: 17). Die hoityriou kut’ oïkov sind entweder 

verschiedene Abtheilungen derselben Gemeinde, die unbescha- 

det der Einheit der letzteren — vielleicht aus Mangel eines 

die ganze Gemeinde fassenden Locals — engere Erbauungs- 

versammlungen bildeten, oder — was mir wahrscheinlicher 

ist — die erweiterten christlichen Familienkreise von Feuten , 

die — wie Aquila oder Philemon — mit Angehörigen, Ge¬ 

sinde , Gewerbsgehülfen eine Art. von Hausgemeinde bildeten 

(Röm. XYI: 3; 1 Cor. XYI: 19; Col. IY: 15; Philem. 2). 

Fallen so die scheinbarsten Stützen der Kist’schen Ansicht 

dahin, so stellen derselben andrerseits durchschlagende Gr lin¬ 

de entgegen. Eine ursprünglich getrennte Existenz christ- 

licher Hauflein an éinem und demselben Orte widerstreitet 

dem ganzen Geiste des apostolischen Christenthums: Bekennt- 

niss und Liebe forderten die Gemeinschaft. Auch die zerspalten- 
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ste Gemeincle, die wir kennen, die korinthische, auf die 

sich Kist besonders beruft, batte gemeinsame Berathungen 

und Beschlussfassungen (1 Cor. Y: 4, 13), kam an éinem Orte 

zu Andacbt und Feier zusammen (XI: 18,20; XIY: 26) 

ass von éinem Abendmahlsbrode und steilte sich hiedurch als 

éin Leib dar (X: 17). Wo ein Apostel oder Apostelgenosse 

die Gemeinde gestiftet, da war ja durch diesen Ursprung 

die Einheit von yornherein gegeben, und das war doch der 

gewoehnliche Fall, aber auch bei einer Gemeinde wie die 

römische, die sich ohne Zweifel durch Zuzug von aussen, 

durch von Jerusalem mitgebrachte Saatkörner des Christen- 

thums von selber gebildet, setzt der an sie gerichtete Brief 

durchaus einen organischen Zusammenhang Yoraus (Röm. 

XII: 4—5). Wir wollen hier nicht wiederholen, was be- 

reits Rothe und Neander zur Widerlegung der Kist’schen 

Ansicht Treffendes Yorgetragen haben: da dieselbe unseres 

Wissens seither keine neuen Yertheidiger gefunden hat und 

auch von Baur in seinen spateren Schriften stillschweigend 

aufgegeben worden ist, so darf sie lieute als antiquirt be- 

trachtet werden. 

Also die paulinischen Gemeinden bestanden von vornher- 

ein als lebendige Einheiten, als von Geist, Wort, Glaube, 

Liebe zusammengehaltene Yereine, gemass der Schilderung 

des Apostels 1 Cor. XII. Aber nun fragt sich’s, ob und 

wie diese etwa ursprünglich formlosen Yereine schon unter 

seiner Leitung sich förmlich organisirt haben, also wie es 

in denselben mit der Entwicklung des Amtes stand. Da 
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ist demi zuYÖrderst das klar und gewiss, dass im paulini- 

schen Gemeindekreise, ebenso wie im urapostolischen, das 

öffentliche Lehrgeschaft noch nicht Sache eines geordneten 

Gemeindeamtes, sondern noch ganz der freien Gabe und 

dem inneren Berufe anheimgestellt war; — namentlich das 

14te Capitel des ersten Korintherbriefs stellt das deutlich 

yor Augen. Gab es auch „Propheten und Lehrer” (1 Cor. 

XII: 28), welche mit einer ge wissen Regelmassigkeit und 

Auszeichnung Yor den andern Gemeindegliedern das Wort 

der Erbauung führten, gab es insonderheit reisende Lehrer, 

Evangelisten, die ohne einer einzelnen Gemeinde dauernd 

anzugehören, aus ihrer unterweisenden Thatigkeit sosehr 

einen Lebensberuf machten, dass die Unterwiesenen zu er- 

innern waren, ihnen dafür auch den Lebensunterhalt zu 

gewahren (Gal. YI: 6; Ygl. 1 Cor. IX), so haben wir doch 

keine Spur, dass das öffentliche Lehren Dem oder Jenem 

bereits durch förmlichen Gemeindebeschluss aufgetragen ge- 

wesen ware. Yielmehr erscheint eben im ersten Korinther- 

briefe, aber auch sonst, z. B. 1 Thess. Y: 19—21;Böm. 

XII: 6—7 die Prophetie und Didaskalie noch ganz als freie 

Wirksamkeit, so sehr, dass Paulus 1 Cor. XIY: 1 und 

24 selbst die Moeglichkeit setzt, dass Alle weissagen, und 

nur die Frauen von dem Rechte der öffentlichen.Ansprache 

ausschliesst (XIY: 34). Lag die Möglichkeit dieser freien 

Geistesbethaetigung in der Xatur der Rede und Lehre, die 

zu ihrer Wirksamkeit nur augenblicklich willige Hörer er- 

heischt, so scheinen dagegen die Kv^spyyja’sig und ccvriXv^eig, 
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die regierenden und hülfleistenden Gaben, die der Apostel 

XII: 28 neben den erbauenden namhaft macht, ihrer Xatur 

nach zu ihrer Bethaetigung in der Gemeinde festere Ord- 

nungen zu fordern. Aber auch hier lasst sich yon dem 

gleichsam gebornen Aeltesten, dem Erstling .(1 Cor. 

XYI: 15) oderHerberger (Röm. XYI: 23) der Gemeinde, der 

vom ersten Augenblick an für den werdenden Yerein ein- 

getreten ist, zu dem gewahlten Aeltesten, der auf Grnnd 

einer bestimmten Organisationsidee sein Amt empfangt (und 

ebenso vom gebornen zum gewahlten Diaconen) ein Ueber- 

gang denken, der nicht überall sofort und nicht in jeder 

Gemeinde gleich-früh gemacht worden zu sein braucht. — 

Dies genie zugegeben, ïnüssen wir uns dennoch gegen eine 

die paulinischen Gemeindezustande gar zu elementarisch auf- 

fassende Anschauung erklaren. 

Eine solche hat, im Widerspruch mit der herkömmlichen , 

auf die Apostelgeschichte und kleineren paulinischen Briefe 

gestützten Ansicht und im Zusammenhang mit seiner kriti- 

schen Beanstandung beider Quellen, neuerdings Baur vor- 

getragen 1). Allerdings, meint er, sei nichts natürlicher, als dass 

die Apostel, wenn sie eine christliche Gemeinde stifteten, auch 

die ersten Einrichtungen zu ihrer Organisation getroffen; 

nur müsse man sich hüten dabei mehr vorauszusetzen als 

die Xatur der Sache gestatte. Die ersten Gemeinden seien 

sehr klein gewesen, oft nur aus wenigen Familien, ja nur 

J) Das Christenthum u. die christl. Kirche der ersten drei Jahrhunderte, 

S. 261 f. 
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aus einer, bestellend, und so sei ohne Zweifel das, was die 

spatere Zeit als Presbyterat und Diaconat unterscheide, in 

den nocb einfacheren ursprünglichen Yerhaltnissen unge- 

scbieden gewesen. Wenn der Apostel 1 Cor. XYI: 15—16 

zum Gehorsam gegen Leute wie das Haus des Stephanas 

ermahne, on eanv otTrapxy rijs ' Ayniiots y*cii els Sia.y.ov'iccv roU 

ccy'.ois eTct%w éaurovg, so sei diese èicczma allerdings, wie 

die Ermahnung zum Gehorsam wahrscheinlich mache, auf 

die Gemeindeleitung zu beziehen; aber diese Gemeindeleitung 

werde um so passender als Diaconie bezeichnet, als in einer erst 

im Werden begriffenen Gemeinde die Erstlinge sich so Man- 

chein zu unterziehen gehabt hatten, was ihre Thatigkeit 

nur als eine Dienstleistung für Andere habe erscheinen las¬ 

sen. Audi 1 Cor. XII: 28, wo Paulus in den ccvriX^eis 

und Kufiëpv/icrèis den Diaconat und Presbyterat neben einander 

vorauszusetzen sclieine, fehle doch jede Andeutung einer 

stehenden amtlichen Form, und hatte Paulus die Einsetzung 

eines stehenden Gemeindeamtes schon bei der Stiftung einer 

Gemeinde für so nothwendig gehalten wie Ap. Gesch. XIY : 

23 es darstelle, so müsste sich doch in seinen anerkannt 

achten Briefen irgendwelche Spur des Daseins dieser Ge- 

meindeamter finden. Yon diesen Betrachtungen aus halt nun 

Baur Notizen, wie sie sich Ap. Gesch. XIY: 23; XX: 17 

f., Phil. 1: 1 finden über Aelteste, die Paulus in seinen Ge- 

meinden eingeführt, Episcopen und Diaconen, die unterschied- 

lich in denselben bestanden, für ungeschichtliche Hinaufdati- 

rungen spaterer Yerhaltnisse in die apostolische Zeit. 
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Zunachst nun diese letztere Sehlussfolgerung ist jeden- 

falls übereilt. Es könnte immerhin in Korinth sich so ver- 

halten haben wie Baur meint, und darum doch in Philip- 

pi, in Thessalonich ein festes Yorsteher-und Helferamt von 

Paulus eingeführt worden sein (Phil. 1: 1; 1 Thess. Y: 

12). Denn die Yerhaltnisse lagen an yerschiedenen Orten 

yerschieden. In Philippi, in Thessalonich, wo der Apostel 

ganz junge Gemeinden yorschnell verlassen musste (Ap. 

G. XYI), konnte er es für nöthig halten, sofort eine feste 

Organisation zu yeranlassen; in Korinth, wo er anderthalb 

Jahre ruhig wirkte, hatte er möglicherweise die Dinge 

unter seinen Augen formloser gehen lassen und beim Ab- 

schied bewahrten Mannern von befestigtem Ansehn die 

Gemeinde auch ohne streng amtliche Form anheimgeben 

können. Aber wir bezweifeln, dass Baur auch nur für die 

korinthische Gemeinde Hecht hat. Allerdings, weder die 

Stelle XII: 28 mit ihren xuflepvfaeig und ccvriX^eig ^ noch 

die Stelle XYI: 15—16 mit ihrer Empfehlung des Stepha- 

nas und Seinesgleichen ist ein unmittelbares Zeugniss für 

das Yorhandensein eines geordneten Presbyterats und Dia- 

conats; aber wer wüsste nicht, wie bedenklich es ist bloss e 

silentio zu argumentiren. Zwar meint Baur, Paulus habe 

sich mit seinen mancherlei Anliegen und Ermahnungen 

doch éinmal an die korinthischen Yorsteher wenden müssen, 

wenn solche vorhanden gewesen waren; aber er vergisst, 

dass dieselben ohne den guten Willen der Gemeinde doch 

nichts vermocht haben würden und dass es tief in der ganzen 
5 
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Denkart imd Herzensstellung des Apostels begründet war, 

sich direct mit der ganzen Gemeinde zu verstandigen. Audi 

das Argument, dass die apostolisclien Gemeinden zur Aus- 

praegung zweier Aemter zu klein gewesen, dürfte gerade in 

Korintli am allerwenigsten zutreffen: eine Gemeinde, in 

der Paulus und Apollos nach einander Jahre langgewirkt, 

in der vier Parteien sich bilden konnten, bestand gewiss 

nicht bloss aus zwei, drei Familien. Und wenn nun eine 

verhaltnissmassig zahlreiche Gemeinde (vgl. Ap. G. XVIII: 

10), in einer Metropole von Hunderttausenden zerstreut, 

der festen Vorsteherschaft mehr bedurfte als manche andere, 

wenn andererseits die y.uflepvviG-eis, die der Apostel XII: 28 

erwahnt, ohne eine Anerkennung der Gemeinde gar nicht 

wirksam werden konnten und diese Anerkennung, je mehr 

die Gemeinde anwuchs und auseinander ging, um so weniger 

aus blossem Stillschweigen sich entnehmen liess, — wie 

unwahrscheinlich, dass diese Gemeinde noch zur Zeit des 

ersten Briefes, fünf Jahre nach ihrer Stiftung, des festen 

Vorsteheramtes entbehrt haben sollte! Und nun kommt zu 

alledem das Zeugniss des an eben diese korinthische Gemein¬ 

de schreibenden Clemens Romanus, der mit besonderer An- 

wendung auf sie die Einrichtung des Vorsteher- und des 

Helferamtes ausdrücklich auf apostolische Initiative zu- 

rückführt. 

Auch die von Baur behauptete ursprüngliche Identitat 

dieser beiden Aemter ruht auf ganz schwachen Füssen; aus 

1 Cor. XVI: 15 (elg SictKOviav rots ócy'ioig srct^ctv éuvrovg) 
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folgt sie keinenfalls. Die uyioi sind hier entweder die Mit- 

glieder der Gemeinde, in deren Interesse Stephanas und 

seine Angehörigen Auftrage, Reisen, z. B. die gegenwar- 

tige Sendung zu dem Apostel (y. 17) übernahmen, oder 

es sind auswartige Christen, Durchreisende, die von ihnen 

geherbergt und yerpflegt wurden. In beiden Fallen hat der 

Begriff Sicutovict, der ja von allen Formen des christlichen 

Gemeindedienstes stehen kann, mit den Geschaften des in- 

sonderheit so genannten Diaconats niclits gemein. Sendungen 

im Dienst der Gemeinde zu übernehmen, war wie wir aus 

dem Falie des Epaphroditus im Philipperbriefe sehen (Pliil. 

II: 25 f.), eher Sache eines Gemeindevorstehers; an aus- 

wartigen Christen Liebe zu üben eine allgemeine Christen- 

pflicht, deren ausgezeichnete Erfüllung nur etwa ein Motiv 

mehr sein konnte, dem Stephanas in seinem — aus der 

Gehorsamsmahnung v. 16 allerdings zu folgcrnden — 

Yorsteheramte ehrerbietig zu sein. Werden nun üb er dies 

neben dem Stephanas und seinen Angehörigen noch andere 

crvvepyovvTeg und K07rwvreg7 denen zu gehorchen sei, erwahnt 

(v. 16), so ist um so weniger wahrscheinlich, dass Leute 

wie Stephanas für Alles, was im Dienst der Gemeinde zu 

thun war, Yorsteher- wie Diaconengeschafte, hatten zu- 

gleich Yor den Riss treten miissen. Eine solche Yermischung 

yon Geschaften, welche bereits die Synagoge schied und 

die natiirliche Sitte an verschiedene Lebensalter yertheilte, 

hatte dem Schicklichkeitsgefühl jener Zeiten widerstrebt, 

und nur etwa so könnten wir der Baur’schen Exegese fol- 
5* 
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gen, dass wir den Steplianas als Aeltesten, seine Söhne 

oder Schwiegersöhne Acliaicus und Fortunatus (v. 17)aber 

als Diaconen in dem Ausdruck des 15ten Yerses zusam- 

mengefasst fanden. Röm. XYI: 1, eine Stelle, die Baur 

zwar auch für unaclit erklart, ein grosser Theil der' kri- 

tischen Schule aber heute für paulinisch, wenn auch nicht 

gerade dem Bömerbriefe zugehörig halt, gibt uns Notiz von 

einer „Diaconin der Gemeinde zu Kenchreae”, der Hafen- 

stadt von Korinth. Wer wird nun glauben, dass in einer 

Yorstadtsgemeinde von Korinth das Diaconenamt bereits in 

dér Ausbildung yorhanden gewesen, welche die Erscheinung 

eines weiblichen Zweiges desselben Yoraussetzt, in der Haupt- 

stadtsgemeinde dagegen von einer Unterscheidung desselben 

Yom Yorsteheramt noch keine Bede gewesen sei? Und 

muss nicht Baur selbst sich schliesslich sagen, dass die 

Zweiheit der Begriffe wriXv^eiQ und xvj3epvy(reis in 1 Cor. 

XII: 28 auf eine Zweiheit und nicht Einheit des Diaconen- 

und Yorsteheramtes weise? 

So zerrinnen die Einwendungen, welche Baur aus 1 Cor. 

XYI: 15—16 gegen die Angaben der Apostelgeschichte 

und der kleineren paulinischen Briefe gezogen hat, in nichts. 

Andrerseits haben diese Angaben in sich selbst eine Glaub- 

würdigkeit, die — weit entfernt durch das Schweigen der 

Corintherbriefe erschüttert zu werden — der ausdrücklichen 

Bestatigung durch die grosseren Briefe nicht erst bedarf. 

Wir haben schon oben hervorgehoben, dass nach Ap. G. 

XIY: 23 der Apostel nicht sofort bei der Stiftung der klein- 
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asiatischen Gemeinden mit der Einführung des Aeltestenam- 

tes Yorgeht, sondern erst auf seiner Rückreise von Iconi- 

um, wo er einen langeren Aufenthalt gehabt zu haben 

scheint (XIY: 3). Je weniger diese Darstellung mit der 

des Clemens Romanus stimmt, wonach die Apostel sogleich 

die Erstlinge der erst entstehenden Gemeinden (re?v fjLeXXov- 

tccu 7no'T£v£iv) zu Yorstehern und Diaconen eingesetzt bat¬ 

ten '), um so glaubwürdiger ist sie. Clemens Romanus kann 

sich von seinem spateren Standpunkt in die Möglicbkeit 

amtloser Gemeindeexistenz nicht mehr finden; die Apostel- 

gesebiebte aber zeigt bier wieder einmal, dass sie keineswegs 

schablonenartig spatere Anscbauungen und Einricbtungen 

in die Urzeit zurückdatirt, sondern Ueberlieferungen oder 

Quellberichten folgt, welclie die eigenthümliche Denkart und 

Praxis der Apostel treu wiedergeben. — Liesse aber die 

Xotiz XIY: 23 noch irgend eine Beanstandung zu, welcbe 

Yernünftige Skepsis kann gegen den Bericht Ap. Gesch. 

XX erhoben werden, gegen die Geschichte des Abschieds 

des Apostels Yon den Aeltesten der ephesinischen Gemeinde ? 

Beglaubigt schon durcli seine Lebendigkeit und ergreifende 

innere Wahrheit, gehort dieser Bericht überdies den soge- 

nannten „Wir”-stücken der Apostelgeschichte an (vgl. v. 

6, 13, 15; XXI: 1), in denen doch auch die neuere 

Kritik die Stimme eines Augenzeugen Yernimmt. Rat es 

*) Clem. Rom. ad Cor. I: 42 xcirci ovv zou 7fóXstq zypv<r(rovT£$ (o/ 

Z7rÓ(TT0\0l) KCC&10TCIV6V TU.C, Z7TZpX&$ V , $OZl/XCi(TCCVT£q TU 7TV£Vf/00Tl , èï$ 

€7n(TZÓ7F0Vq ZOU èlZKQVOUt; rcüV ^fAAOVTWV 7Ti<TTeveiV> 
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min zur Zeit der letzten Jerusalemfahrt des Paulus in der 

yon ihm gestifteten ephesinischen Gemeinde „Aelteste” ge- 

geben, welche „der heilige Geist zu emtniÓTovg über dieselbe 

gesetzt” (v. 28), so wird es kraft desselben Geistes zur 

selben Zeit das namliche Amt auch in der korinthischen 

Gemeinde gegeben haben; so ist überhaupt das Aeltesten- 

amt als paulinische Gemeindeeinrichtung ausser Zweifel 

gesetzt. ■— An diese Zeugnisse schliesst sich das des Phi- 

lipperbriefs, dessen Eingangsgruss das Yorhandensein von 

Episkopen und Diaconen in Philippi ausweist, eines Brie¬ 

fes , den Baur zwar für unacht erklart hat, aber mit so 

unzulanglichen Gründen und so starker Yerkennung seines 

acht-paulinischen Gepraeges, dass dieser MissgrifF schon 

heute als antiquirt betrachtet werden darf. Es kommen 

noch weitere Spuren des geordneten Amtes aus den jtinge¬ 

ren wie alteren Briefen hinzu. Col. IY: 17 lasst Paulus 

dem Archippus sagen /3astts tv\v hc&Y.ov'iou, v\v Tupékccfies h 

Yupiep, riva avTvjv TtypoU, und deutet damit offenbar auf ein 

neu, durch förmliche Uebertragung (Tc&péhc&fieg) empfan- 

genes Amt, welches nach dem im Philemonsbrief v. 2 

dem Archippus gegebenen Praedicat rep o-ucrTpuTioóry /xov 

eher das Aeltesten- als das Diaconenamt sein dürfte. 1 Thess. 

Y: 12 ermahnt er die Thessalonicher elSèvou rovg mtimtois 

tv vfjjv Kez) Trpdïerrcifjbévovg vjxogv sv xvptcp, — wiederum das 

Zeugniss eines Briefes, den Baur fast muthwillig für unacht 

erklart, ein Theil seiner Schiller aber wieder als aecht 

anerkannt hat. Aber auch der unanfechtbare Römerbrief 
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endlich kennt XII: 8 die namlichen Tpoicrréfjt,€voi, allerdings 

in einer niclit paulinischen, sondern judenchristlich gerichte- 

ten Gemeinde, aber doch so, dass der Apostel sie als 

selbstverstandliches Element eines entwickelteren Gemeinde- 

lebens behandelt. 

Nach alledem werden wir es als gesichertes Ergebniss 

besonnener Untersuchung aufstellen dürfen: es hat auch 

in den paulinischen Gemeinden ein geordnetes, förmliches 

Gemeindeamt gegeben, wenn auch dasselbe aus ursprüng- 

lich freien Ehrenstellungen und Dienstleistungen erwachsen 

sein und hin und wieder noch im fliessenden Uebergang 

aus diesem formlosen Stadium in das der förmlichen Insti- 

tution gestanden haben mag, und zwar ist dies geordnete 

Amt ein zwiefaches gewesen, Yorsteheramt und Diaconat. 

Denn dass die ëTr'iG-y.oroi des Philipperbriefs nichts anderes 

sind als die vrpëcrfivTëpoi der Apostelgeschichte, bezeugt die 

letztere XX: 28 dadurch, dass sie den Apostel zu den 

Trpëo-purépoig der ephesinischen Gemeinde sagen lasst, der 

heilige Geist habe sie in derselben zu sTicry.ÓTroig gesetzt, 

und der Philipperbrief selbst bestatigt es, indem er zwi- 

schen èTrury.oro'.Q und êiayovoig keine von ersteren verschie- 

dene Kpea-pvrépoug zu gr lissen hat. Dieselben Stellen helfen 

die yon Baur auf Gr und von ApG. XIY: 23 ; Tit 1: 5 früher 

behauptefce, spater stillschweigend fallen-gelassene Ansicht 

widerlegen, als ob das Aeltestenamt auf paulinischem 

Boden ursprünglich kein collegiales, sondern ein monarchi- 

sches, ein Individualamt der einzelnen ecclesiolae gewesen, 
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eine Ansicht, die durch das xur’eKKtycriav, kutcc tqmv in 

den genannten Stellen philologisch übel begründet, an den 

zahlreichen Stellen scheitert, in denen der Pluralis tpea-fivrepoi, 

ewuryMoi mit dem Singularis buOui<ric& verblinden erscheint 

(Ygl. ausser Ap. G. XX: 17 und Phil. 1: 1 noch Ap. G. 

XY: 4 u. 22; XX: 17; Jac. Y: 14; 1 Petr. Y: 2). Er¬ 

kennen wir demnacb in den TpoiTra^évoig oder e7ri<rxÓ7roig 

der pauliniscben Briefe die urapostolischen Aeltesten wieder, 

so erscheint dagegen der Phil. I: 1 bezeugte Diaconat, 

wenn man die Armenpfleger Ap. G. YI nicht als sein Yor- 

bild betrachtet, als eine neue, paulinische Bildung. Indess 

da schon die Synagoge ihren v7mpéTW und ihre Almosensammler 

hatte und da bereits in der Urgemeinde die veav'iG-nci als dienende 

Glieder auftreten, so dtirfte auch hier keine wesentliche 

Xeuerung vorliegen. Entweder der Diaconat hat sicb neben 

dem Presbyterat aus einem natürlicben Bedürfniss auch 

schon auf judenchristlichem Boden entwickelt und ist nur 

zufallig in den uns vorliegenden sparlichen Xachrichten 

unerwahnt, oder aber der ganze Unterschied der paulini- 

schen Gemeindeordnung yon der urapostolischen bestebt in 

diesem Stücke darin, dass ein in der letzteren nur erst 

formlos existirendes Element in jener schon zur förmlichen 

Einrichtung geworden ist. 

Wenden wir uns der Frage nach Wahlart und Ge- 

schaftskreis dieser Aemter zu, so haben wir über die erstere 

allerdings keine ganz sicberen Xotizen. Clemens Bomanus 

redet in der bereits angefübrten Stelle bekanntlich von 
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einer „Einsetzung” durch die Apostel (oder „andere ange- 

sehene Marnier”), beschrankt indess diesen Begriffhernach 

durch das o-uvsvdoKya-cco-yg rijg èxxAjfr/osg Traryg auf ein geübtes 

Yorschlagsrecht, und unterliegt auch so dem Verdacht, 

das Recht der Gemeinde nicht zum vollen Ausdruck zu 

bringen, weil es ihm um Starkung des Amtsansehens 

gegenüber einer in der Gemeinde hervorgetretenen Aufleh- 

nung zu thun ist*). Die mehrangeführte Stelle der Apos- 

telgeschichte , XIV : 23 , lasst den Paulus und Barnabas 

y.ar’ hiKtyrictv ftpscrpvrépoug avrotg ^eiporoveiv, und dies unter¬ 

liegt der zwiefachen Auslegung „ihnen waehlen”, oder 

„für sie (wenn nicht ablativisch „von ihnen”) wahlen 

lassen”. Indess halten wir die letztere Fassung für die 

entschieden vorzuziehende, weil xjeipoTweti/, d. h. „durch 

Haendeaufheben wahlen” für. eine von einer Mehrzahl zu 

vollziehende Wahl der bezeichnende Ausdruck ist, für ein 

subjectives Wahlen des Paulus und Barnabas dagegen 

èKhsyeiv oder Kc&'irrcivcu erwartet werden miisste. Bemerkens- 

werth ist ferner der ApG. XX: 25 von Paulus gegenüber 

den ephesinischen Aeltesten gebrauchte Ausdruck, dass „der 

heilige Geist sie zu Aufsehern in der Gemeinde gesetzt 

habe”: das deutet doch entschieden auf Erwahlung durch 

die Gemeinde als Traegerin des h. Geistes (1 Cor. III: 16), 

denn schwerlich hatte Paulus sein eignes individuelles Han- 

]) Clem. rom. 1. c. Cap. XLIV: tov$ ovv xctrutrTaB'évTOig vn* èxeivuv y, 

fxsrci^v v(p èrépoov èXXoyipuv ^v^pSv, o’uvev2oxvi<rcc<rvi$ èxxXy<rta$ 

rovrovq ov Siaaiag ■JOfxï^oftev ci7rofiu,\é(T§ cu rvjt; AsiTOvcyici'. 
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dein ohne Weiteres als ein Handeln des h. Geistes bezeich- 

net. Sieht man endlich, wie Panlus selbst für vorüberge- 

liende Yertretnngen der Gemeinden sich des eignen Ernen- 

nens enthalt und auf das Wahlen der Gemeinde Werth 

legt (vgl. 1 Cor. XVI: 3; 2 Cor. VIII: 19), so kann 

man — abgesehen von den ersten provisorischen Beauftra- 

gungen in einer erst entstehenden Gemeinde, auf welclie 

die Darstellung des Clemens Romanus wörtlicli passen mag — 

nicht zweifeln, er werde anch da, wo es sich um standige 

Mandate handelte, die Gemeinde zn selbstandiger und selbst- 

thatiger Bestellung ihrer Bediensteten veranlasst haben. Dass 

das freie Wahlrecht der nachapostolischen Gemeinden sich 

nur aus dein Vorgang der apostolischen Zeit erklart, von 

welchem die paulinische Praxis am wenigsten eine Aus- 

nahme gebildet haben kann, haben wir bereits oben betont. 

Was den Ge schaft skr eis der Gemeindeaemter angeht, so 

ist für den der Diaconen ohne Zweifel der 1 Cor. XII: 28 

gebrauchte Ausdruck owriXv^eis, Hülfleistungen, bezeichnend. 

Wir werden aber darunter nicht bloss rein aeusserliche 

Hülfleistungen bei Gottesdienst und Abendmahl zu verste¬ 

llen haben, — dié würden kein %<zpi(r/jLx, keine Geistes- 

gabe erheischen — ; sondern auch Verrichtungen, die eine 

wahrhaft geistliche Seite haben, gemeindliche Liebesthatig- 

keit an AVittwen und Waisen, Armen und Kranken. Aus 

Röm. XVI: 1 ersehen wir, dass dieses Amt der Hülflei¬ 

stungen auch von Frauen, weiblichen Diaconen, mitverse- 

hen wurde, und der dort von der Phoebe, der „Diaconin 
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der Gemeinde zu Kenchreae” , gebrauchte Ausdruck, sie sei 

Yieler, auch des Apostels, t porreen;, Patronin, Yersorgerin, 

geworden, gibt uns einen Eindruck der ehrenvollen und 

segensreichen Stellung derselben. — Die Befugnisse der 

Aeltesten gelien am einfachsten aus dem ihnen von Paulus 

gegebenen Namen Itio-kottoi hervor, einem Namen, der den 

Griechen bereits aus ihren bürgerlichen Yerhaltnissen ge- 

laufig *), in hellenischen Kreisen der judaisirenden Bezeich- 

nung vrpecr^vrepoi vorgezogen worden zu sein scheint. Die 

Aeltesten waren hier wie in Palaestina Gemeindevorsteher 

(rpóioTci[/,evoi), „Aufseher”, Hüter derselben in jeder Bezie- 

hung, daher vor allem Seelsorger, aber auch Leiter der 

Yersammlungen und Yertreter der Gemeinde nach Aussen. 

Es ist eine ebenso einfache als ausreichende Characteristik 

ihres Berufs, wenn Paulus Ap. G. XX: 28 ihnen zuruft: 

„ So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze lieerde, 

unter welche euch der heilige Geist zu Aufsehern gesetzt 

hat, zu weiden die Gemeinde Gottes”, oder wenn er sie 

1 Thess. V: 14 (ygl. v. 12) auffordert, „die Unordentli- 

chen zu vermalmen, die Kleinmüthigen zu trosten, die 

Schwachen zu tragen”. Nur das öffentliche Lehren wird 

ihnen, wie schon bemerkt, nirgends aufgetragen, weil 

dasselbe durch die freie Gabe und Thaetigkeit der „Pro- 

pheten und Lehrer” hinreichend versorgt war; yielmehr 

werden 1 Cor. XII: 28 die mannigfaltigen Lehrgaben von 

!) Rothe, a. a. O. S. 219; Noander, a. a. O. S. 195. 
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den wj(Zepvvi<reiQ ausdrücklich und weit getrennt, und wenn 

dem gegenüber Eph. IY: 11 in der Aufzaehlung der christ- 

lichen Aemter die „Hirten” d. h. Aeltesten (vgl. Ap. G. 

XX: 28; 1 Petr. Y: 2) und „Lehrer” gleichwohl zusam- 

mengestellt sind, so ist das entweder nur summarische 

Form, die auch Yerschiedenes schliesslich zusammenfasst, 

oder — wenn das Hirten- und Leliramt hier als vereinigt 

geiten sollte — eine Spur nachapostolischer Abfassung des 

allerdings nicht iiber jeden Zweifel an seiner Authentie 

erhabenen Briefes. 

Es bleibt uns übrig, noch eigens nachzuweisen, dass 

der Apostel, indem er diese geordneten Aemter in seinen 

Gemeinden einführte, dies nicht gethan hat im Sinne einer 

Uebertragung apostolischer Yollmachten und einer Unmündig- 

machung der Gemeinde. Eine solche Unterstellung, die 

freilich Allem widersprechen würde, was wir über die 

kirchlichen Principien des Apostels von vornherein fest- 

gestellt, widerlegt sich schon durch die Motive, kraft 

deren er die Gemeinden zum Gehorsam gegen ihre Yor- 

steher ermahnt. Xirgends werden die Gemeinden auf eine 

statutarische Yerfügung Christi verwiesen, vermoege deren 

sie den Aeltesten als Pechtsnachfolgern der Apostel zu 

gehorsamen hatten, sondern um der Liebe und Dankbar- 

keit willen werden sie ermahnt, denen unterthan zu sein, 

die sich in Liebesdiensten ilinen unterthan machen (1 

Cor. XYI: 15—16; Phil. II: 29; 1 Thess. Y: 12, 13). 

Auch müsste sich eine solche Bechtsnachfolge des Apostolats 
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doch vielmehr auf die Prediger und Lehrer als auf die 

Aeltesten und Diaconen beziehen, so gewiss der Apostolat 

selbst wesentlich Predigtamt und nach 1 Cor. XII: 28 

die StciKovict des Propbeten und Lehrers höher und dein 

Apostolate naher ist als die des yju(2epvqrw, des Gemein- 

devorstehers. Aber gerade das Lehramt ist ja annoch in 

voller formloser Freiheit, eine Sache des allgemeinen Pries- 

tertbums, und sofern es besondere , regelmassig tbaetige 

Propbeten und Lehrer gibt, stehen dieselben selbstandig 

neben dem Apostolat (1 Cor. XII: 28) und werden nir- 

gends von demselben abgeleitet. In Korinth ist nacb Paulus 

Apollos aufgetreten, ein Mann, der bis dahin gar keinen 

Apostel gesehen , geschweige denn apostolische Handaufle- 

gung empfangen bat, und Paulus behandelt denselbenganz 

als seinesgleicben, als einen „Diener Christi und Haus- 

lialter über Gottes Geheimnisse”, wie er selbst es ist 

(IY: 1 u. 6); der alleinige Vorzug des Apostels, den er in 

Anspruch nimmt, ist der, dass e r der Grundleger , Apol¬ 

los der Fortsetzer gewesen (III: 6, 10). Ja, wie wir eben 

bier seben, die paulinische Idee des Apostolates selbst 

scbliesst den Gedanken der Rechtsnachfolge aus; sie weiss 

nichts — auch für den Apostel selber nichts — voneiner 

ausseren, rechtlichen Autoritat über die Gemeinde. Wer¬ 

den doch in der mehrberübrten Stelle 1 Cor. XII: 28 

auch die Apostel in die sKztya-ïu hineingestellt als deren 

— allerdings vornehmste — Glieder, also mit nichten als 

Obrigkeit ihr übergeordnet; wird doch eben dort auch der 
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Apostolat, indem er mit allen übrigen Charismen und 

Diaconieën, auch solclien, die gar keine reclitliche Aus- 

praegung vertragen, in éine Reihe gestellt wird, aus- 

drücklich unter den Gesichtspunkt einer von Gott gegebe- 

nen geistlichen Gabe und sittlichen Aufgabe, nicht unter 

den einer rechtlich verordneten, durch positive Institution 

Christi gestifteten Amtsgewalt gefasst. Wohl ist der grosse 

Heidenapostel genöthigt, seine apostolische Ebenbürtigkeit 

mit den Uraposteln und ebendamit das Recht voller Ori- 

ginalitat in der Begründung der Heidenkirche einem be- 

schrankten Judaismus gegenüber zu wahren; aber erbe- 

kampft damit vielmehr einen juridischen Begriff vom 

apostolischen Amte, als dass er ihn für sich in Anspruch 

nahme; — selbst den judaistischen Pseudaposteln gegen¬ 

über 7 die gar keine wirklichen Apostel sind und sich doch 

als vTTsptic&v uTvodToXoi gebarden, macht er vielmehr die 

Ueberlegenheit seiner christlichen Persönlichkeit, als den 

Yorzug seiner Rechtsstel lunggeltend (2 Cor. X—XII). 

Demgemass nimmt der Apostel nicht einmal für sich 

selbst den Gemeinden gegenüber eine bevormundende, hier¬ 

archische Autoritai in Anspruch, geschweige denn, dass 

er sie den Propheten und Lehrern oder Aeltesten verstattete. 

„ Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Genossen 

eurer Freude;w 2 Cor. I: 24. Er hat ja die höchsten sittli¬ 

chen Ansprüche auf Yertrauen und Gehorsam gegenüber 

seinen Gemeinden einzusetzen, den Anspruch eines Bot- 

schafters an Christi Statt, eines Haushalters über Gottes 
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Geheimnisse, eines Yaters in Christo, der sie durch das 

Evangelium gezeugt liat; aber nie verwandelt er diese sitt- 

lichen Ansprüche in hierarchische Rechtstitel, in die Pra- 

tension eines blinden Schwörens auf seine Worte. Wieviel 

er seinen Gemeinden auch zn sagen habe in der Gewissheit 

dass es y.vpïou sei (1 Cor. XIY: 37), er bringt es nirgends 

als ein Gesetz der Sojijlutu (Col. II: 14); er lehrt, be- 

weist, überzeugt, appellirt an Yermmft, Herz, Gewissen; 

er zürnt, schilt, droht im aussersten Fall mit den Strafwun- 

dern des in ihm machtigen Christus, und bekennt doch im 

selben Athemzuge, dass er wider die Wahrheit nichts ver- 

möge (2 Cor. XIII); er praetendirt nicht, orakelt nicht, 

bannt nicht. Selbst im gerechten Zorn, selbst der offenbaren 

Pflichtversaumniss der Gemeinde gegenüber verliert er die 

Achtung vor ihrem gottverliehenen Selbstbestimmungsrechte 

nicht (1 Cor. Y). Die Gemeinde zu Korinth liatte das rau- 

dige Schaf ausstossen rnüssen: das halt er ihr vor, darauf 

dringt er auch jetzt, und indem er sich im Geiste in ilire 

Yersammlung versetzt, gibt er sein bereits gefasstes Yotum 

für diese schriftlich ab „'rctpciiïovvcu tov tolovtov "Lc&tcivcc^ 

aber über diese Stellung eines ersten Yotanten in der Ge- 

meindeversammlung geht er nicht hinaus, fallt den Urtheils- 

spruch, von dem er weiss dass die èvvupuq ’fycrov %pia-rov 

mit ihm sein werde, nicht auf eigne Hand, sondern 

überlasst ihn der Gemeinde als der von Christo dazu 

allein autorisirten Gewalt (Mt. XYIII: 17). Und 

nicht nur in Dingen des Regiments und der Disciplin ist 
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ihm so die Gemeinde die letzte sichtbare Instanz, — auch 

in Dingen der Lehre. Die Thessalonicher sollen den Geist 

(der TpoCPijTevovreg y êiScca’KovTeg) nicht dampfen, die Prophe- 

tieen nicht verachten , aber Alles prüfen und das Gute 

behalten (1 Thess. Y: 19—21); denn wie auch der Geist 

des Herrn in den Propheten sein moge, — in der ganzen 

Gemeinde wird er doch allseitiger, völliger sein. Wenn 

der Apostel eine ahnliche Aufforderung in Bezug auf sich 

selbst und sein eignes Lehren nicht ausspricht, so unter- 

bleibt das nicht, weil Alles, was er sagte, xvpiov ware ‘) 

vielmehr weil er sorgfaltig und gewissenhaft was xuptov 

und was nur sein eigen ist, unterscheidet (1 Cor. YII: 

10, 12, 28), und das Letztere nur mit Bescheidenheit 

geltend macht (ibid. v. 40; XIII: 9). Ja, wenn er das syd 

èipu UavXov x. r. A. verpönt, wenn er wider alle Menschen- 

knechtschaft, auch wider die freiwillige Knechtung unter 

einen Paulus und Petrus an das christliche Ehrgefühl der Ge¬ 

meinde als Tempels des heiligen Geistes appellirt und den 

Korinthern zuruft: „Alles ist euer, es sei Paulus oder 

Apollos, Kephas oder die Welt, ihr aber seid Christi, 

!) Der Sinn der Stelle 1 Cor. XIV: 37 kann nicht sein, dass Alles, was 

Paulus den Korinthern schreibt, Gehot Christi sei, sonst ware die Stelle mit 

der Unterscheidung der è7riTCcyvi avpUv und der eignen yvupvi in Cap. VII 

unvereinbar. Sondern ihr Gedanke ist, dass was der Apostel so eben von der 

Nothwendigkeit einer Ordnung im Gottesdienst und Unterordnung desindivi- 

duellen Rededranges unter den gemeindlichen Erbauungszweck geschrieben, 

aus des Herrn Sinn und Geist heraus geschrieben, xvpiov sei. („svToAa<” 

ist dabei nach Tischdf. Glosse). 
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Christus aber ist Gottes” (1 Cor. III: 16, 21—23), hater 

damit nicht die Gemeinde als die Traegerin des heiligen 

Geistes auch über seine eigne apostolische Individualitat 

und individuelle Autoritat gestellt? 

Der Unverstand kann fragen, was demi bei solchen 

Grundsatzen von Autoritat des Amtes gegenüber der Ge¬ 

meinde tibrig bleibe? Der Apostel würde antworten: Die 

Autoritat des Herrn, welcher der Geist ist, des verklarten 

Christus, der durch sein Evangeliuin die Gemeinde ge- 

stiftet hat und in der lebendigen Gegenwart seines Geis¬ 

tes sie regiert. Hat das Amt Ihn für sich, so wird es 

alle auf geistlichem Gebiet mögliche Macht haben wider 

die irrende und fehlende Gemeinde, demi es wird ja von 

der Wahrheit Seines Wortes und von Seiner vorziig- 

lichen Gabe und eben darin liegenden besonderen Be- 

auftragung getragen. Ist aber das Irren und Felilen 

auf Seiten des Amtstraegers, — soll daim die Gemein- 

de ihm gegenüber der ohnmachtige Theil sein ? Dass 

wider die Wahrheit des Evangeliums die Gemeinde 

nichts vermoegen werde, dafür hat der Apostel freilich 

keinen anderen Bürgen als den vsu e/mo) XuXiïv 

oc eh vfJLccg ovk ccaSsveï” (2 Cor. XIII: 3). Es wird 

evangelisch sein und bleiben, andere Bürgschaften auch 

nicht zu begehren. 

So ist dem Apostel das Gemeindeamt nichts Anderes 

als der auf besonderer, vorzüglicher Gabe beruhende be- 

sondere Beruf der Gemeinde zu dienen, als innerer 
6 



82 

Beruf vom Herrn ausgehend, als ausserer von der 

Gemeinde zu ertheilen; und was die Formen dieses 

Berufs angeht, so hat er ebenso wie die alteren Apostel 

sicli für die Aemter der Gemeindeleitung und der Hülf- 

leistungen an das Vorbild der Synagoge gehalten und 

diesem gemass eine feste Ordnung derselben herbeige- 

führt, wahrend er die Aemter der Predigt und Unterwei- 

sung (nach demselben Yorbilde) in der freien Gestalt 

beliess, in der sie sich auch in den palaestinensischen 

Gemeinden befanden. Diese wesentliche Zusammenstim- 

mung der paulinischen Gemeindeordnung mit der urapos- 

tolischen kann nur dié etwa befremden, welche die Kir* 

che anstatt aus der Neuschöpfung Gottes in Christo viel- 

mehr aus dem Streit des Judaismus und Paulinismus meinen 

herleiten zu sollen. Sie hat ihre ganz natürlichen Grimde 

an der Naturgemassheit der synagogalen Vorbilder, an 

der jüdischen Bildung auch des Heidenapostels, an dem 

nicht rein-hellenischen, sondern immer doch jüdisch 

untermischten Character seiner Gemeinden und deren un- 

leugbarer Entstehung aus Abzweigungen der Diaspora- 

synagoge; endlich an der Einheit des Geistes bei der Man- 

nigfaltigkeit der Gaben, welche auch zwischen Paulus 

und den Uraposteln waltete (Gal. II: 7—9). Der Unter- 

schied zwischen Paulus und den Uraposteln, wenn ein 

solcher auch auf diesem Gebiet gefunden werden soll, be- 

steht, wie wir schon zu Anfang dieses Capitels bemerk¬ 

ten , lediglich darin, dass was jene als Stifter der Kirche 
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mehr instinctiv veranlassten, von dem tiefsinnigen und 

rastlosen paulinischen Geiste zugleich theoretisch begründet 

und so aus der Idee heraus frei reproducirt worden ist. Die 

auf diese Weise der paulinischen Gemeindeordnung zu Grimde 

liegende kirchliche Grundanschauung ist aber so sehr nur 

Ausgestaltung der im Matthausevangelium bezeugten Prin- 

cipien Christi selbst, dass auch die practische Anwendung 

unmöglich bei Panlns wesentlicb anders ausfallen konnte 

als bei den alteren Aposteln. 

6* 



CAPITEL IV. 

Die Gemeindeordnung der Pastoralbriefe. 

Wir haben die Gemeindeordnung der apostolischen Zeit, 

sofern man diese bis zum Tode des Paulus und Petrus 

oder bis zur Zerstörung Jerusalems rechnet, erledigt; aber 

das Zeitalter der neutestamentlichen Literatur reicht weiter. 

Die jüngeren Synoptiker sowie das Evangelium und die Briefe 

des Johannes sind jedenfalls nach der Zerstörung Jerusa¬ 

lems, vielleicht gegen Ende des Jahrhunderts geschrieben, 

und noch weiter, bis in die Anfange des zweiten Jahrhun¬ 

derts, reichen muthmaasslich einige secundaren Bestand- 

theile des Neuen Testamentes herab. Je dunkler die auf 

den Untergang Jerusalems folgende kirchliche Zeit ist, und 

je merkwürdiger der Umschwung, der im zweiten Jahr- 

hundert auf allen kirchlichen Lebensgebieten, namentlich 

aber auf dem der Yerfassung eintritt, um so mehr sehnt 

man sich, den Stand der Entwickelung an der Grenzscheide 
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des apostolischen und des nachapostolischen Jahrhunderts 

kennen zu lemen. Hier geben die johanneischen Schriften 

so gewichtig und gewaltig sie sonst sind, nichts aus; nur 

dass sie noch allen klerikalen Tendenzen schlechthin fremd 

gegenüberstehen und von der inneren Selbstandigkeit der 

glaubigen Gemeinde, auch der apostolischen Autoritat ge- 

genüber, die höchste Ansicht liegen, 1 Joh. II: 20,21, 27. 

Dagegen erhalten wir ein Bild der Amtsverhaltnisse 

jener Uebergangszeit aus den sogenannten Pastoralbrie- 

fen, falls dieselben mit Schleiermacher, de Wette, Baur 

dem Apostel, dessen Namen sie tragen, als persönliche 

Hervorbringungen abzusprechen sind. Auch wir können 

nicht umhin, uns in Betref! dieser Schriftstücke dem Ur- 

theil der neueren Kritik anzuschliessen, nicht sowohl we¬ 

gen der bekannten Schwierigkeiten, dieselben im Leben des 

Apostels unterzubringen, als vielmehr weil wir die ganze 

Denk- und Schreibart dés Mannes, der den Romer- und Ga- 

laterbrief verfasst hat, in denselben nicht wiederzuerkennen 

vermogen, und weil Briefe , welche nur ausführen , was sich 

für persönliche Freunde und Mitarbeiter des Apostels ent- 

weder von selbst verstand oder denselben bei dem voraus- 

gesetzten kürzlichen Abschied (1 Tim. 1: 3 • Tit. 1: 5) münd- 

lich hatte gesagt sein müssen, von der Yoraussetzung der 

Aechtheit aus nicht zu begreifen sind. Dazu verraeth sich die 

pseudepigraphe Natur derselben auch dadurch, dass der Ver- 

fasser wiederholt vom Standpunkt des Paulus aus eine Zeit 

als „künftige, letzte” futurisch behandelt, die er daim 
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doch durch sofortiges Zurückgleiten ins Praesens und durch 

Behandlung der geweissagten Erscheinungen als bereits 

vorhandner als seine eigne nachpaulinische gegenwart er¬ 

kennen lasst (Vgl. 1 Tim. IY: 1 f. mit v. 6 f. j 2 Tim. 

III: 1 f. mit v. 6). 

Erkennt man diese Thatsachen an, so ist die für unsre 

Untersuchung erhebliche Frage nach der positiven Zeitbe- 

stimmung dieser Urkunden nicht schwer zu beantworten. 

Die lebendige Erwartung einer baldigen Wiederkunft Christi, 

dies ausdrucksYolle Kennzeichen aller im apostolischen 

Zeitalter, zumal Yor der Zerstörung Jerusalems, verfassten 

christlichen Schriften, ist hier ganzlich verstummt. Wir 

befinden uns statt dessen in einem Zeitalter, in welchem 

es der Christenheit darauf ankommt, sich fester in der ge- 

genwartigen Welt anzusiedeln und ihren Frieden mit dem 

Staate, mit der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft zu 

machen: die Einscharfung der bürgerlichen Pflicht und 

humanen Toleranz (Tit. III: 1 f.), die Anweisung, in den 

Gottesdiensten vor allem für alle Menschen und insonder- 

heit für die Fürsten und Obrigkeiten zu beten (1 Tim. II: 

1 £), die wiederholte Ermahnung an die (ohne Zweifel 

zahlreich in den Gemeinden Yorhandenen) Sclaven , in guter 

Unterwürfigkeit zu bleiben und so dem christlichen Bekennt- 

niss Ehre zu machen (1 Tim. VI: 1 f.; Tit. II: 9), end- 

lich der Werth, welcher bei der Wahl der Gemeindevor- 

steher wie bei der Ermahnung der Gemeinden auf den 

guten Ruf und Eindruck nach Aussen gelegt wird (1 Tim. 
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III: 7; Tit. II: 2—5), das Alles weht uns an wie Luft 

der trajanischen Zeit, in der aus derselben Lage und Stim- 

mung die Scliriftstellerei der Apologeten hervorwachst. Hiemit 

stimmt, dass die jnnge Kirche gleichzeitig im Inneren ge- 

angstet und verwirrt wird durcli aufwuchernde müssige und 

krankhafte Speculation, durch die Mahrchen und Genealo- 

gien einer yviï'O'ig ^evèuvvfxos (1 Tim. VI: 20), die beson- 

ders von Judaisten gepflegt und mit falscher Askese und 

Gesetzlichkeit verbunden, von der gesunden Einfalt des 

Glaubens und rechten Heiligung des Wandels abzieht: of- 

fenbar die Anfange des Gnosticismus, — noch nicht die 

Spur eines ausgebildeten Systems desselben wie Baur wollte, 

(denn nirgends wird die dem entwickelteren Gnosticismus 

durchweg eignende Zerspaltung der göttlichen Einheit be- 

rührt), — aber doch ausgebildetere Keime der uns bekann- 

ten Phanomene des zweiten Jahrhunderts, als sie in irgend 

einer anderen neutestamentlichen Schrift vorausgesetzt wer¬ 

den. Diesen angstigenden Neuerungen, wie sie dem mach¬ 

tigen Hervortreten der gnostischen Systeme unter Hadrian 

unmittelbar vorausgegangen sein werden, liaben unsre Briefe 

nicht sowohl den kühnen widerlegenden Lehrgedanken und 

Schriftbeweis des Paulus, als vielmehr die Autoritat des 

kirchlichen Gemeinglaubens als eines praktisch fruchtbaren 

und richtig überlieferten (ygl. 1 Tim. I: 18; VI: 20; 2 

Tim. II: 2; III: 14 u. s. w.) entgegenzusetzen, — ganz 

im kirchlichen Geiste des zweiten Jahrhunderts. 

In dieser Zeit des schweren Doppelkampfes mit der 
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feindseligen Staatsordnung und Gesellschaft draussen und 

der wie Unkraut wuchernden verwirrenden Haerese im 

Innern fïihlte sich die nachapostolische Kirche wie ver- 

waist und liatte gern ihre grossen apostolischen Yorfahren 

aus dem Grabe rufen mogen. Unter einem Gesclilecht, das 

der ersten Liebe und Geisteskraft sich nicht mehr theil- 

haftig fühlte, schien nun alles auf tüchtige und treue Trae- 

ger des Gemeindelebens anzukommen, welche die apostoli¬ 

sche Ueberlieferung bewahrten, die Heerden in guter Zucht 

und Pflege hielten, und, indem sie selbst den hohen Yor- 

bildern der apostolischen Zeit nacheiferten, den übrigen 

Christen zum guten Yorbilde dienten. In diesem Gefühl 

ergriff — wie wir vermuthen, bereits in den ersten Zeiten 

des zweiten Jahrhunderts — ein Yerehrer des verewigten 

grossen Heidenapostels die Feder, — vielleicht mit Be- 

nutzung wirklicher kleinen Privatschreiben desselben, aus 

denen sich dann die Personalnotizen der Briefe am besten 

erklaren wiirden, — um in einer Weise, in der man da- 

mals kein Arg fand , den grossen Paulus aus dem Grabe 

heraus zur Gegenwart reden und ihr die Wichtigkeit der yon 

ihm eingeführten Gemeindeamter, sowie die zu denselben 

erforderlichen Eigenschaften vorhalten zu lassen; letzteres 

theils in der directen Form der allgemeinen Yorschrift, 

Gheils in der indirecten der an den Timotheus oder Titus 

(d. h. den bereits im Amte befindlichen Gemeinde- 

vorsteller) gerichteten Ermahnung. Und diesem Unterneh- 

men verdanken wir so ein nochmaliges Bild der urchrist- 
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lichen Gemeindeordnung, wie sie am Ende der Ent- 

stehungszeit des neutestamentlichen Schriftthums bestan¬ 

den hat. 

Dies Bild bezeugt zunachst den wesentlich unveranderten 

Eortbestand der apostolischen Kirchenordnung bis ins zweite 

Jahrhundert hinein und dient so den Ergebnissen unsrer 

Untersuchung über dieselbe zu nochmaliger Bestatigung. 

Die nach den Pastoralbriefen bestellenden Genie indeamter 

sind Presbyterat und Diaconat, — keine andern. Es be- 

statigt sicli hiedurcli erstlich, dass die in den aelteren Quel- 

len erwahnten melirfachen Formen eines vom Yorsteher- 

amte unabhangigen Lehramts, die Berufe eines Propheten, 

Evangelisten, bibccay.aXot;, nicht Aemter im Sinne des ge- 

ordneten, institutiven Amtes gewesen sein können , denn 

sonst batten sie sicli als solclie auch auf die Zeit der Pas- 

toralbriefe vererbt und ware in denselben aucli von ihnen 

zu reden gewesen. Es bestatigt sicli ferner, dass die apos¬ 

tolische Zeit keinen vom Presbyterat verschiedenen, als 

monarchisches Amt dein collegialen des Presbyterats über- 

geordneten Episcopat gekannt hat, denn gerade hier in den 

Pastoralbriefen ist die reelle Identitat und blosse Namens- 

verschiedenheit von Trpea-fivTepos und s7rt<rxo7rog am hand- 

greiflichsten. Wenn 1 Tim. III: 1 —13 die Erfordernisse 

zuerst des Amtes der stio-koto^ dann des Amtes der biócv.ovoi 

entwickelt werden, ohne dazwischen der Y: 17 als vor- 

handen erwahnten 7rpstrfivrepoi zu gedenken, so leuchtet 

schon hier ein, dass deren Amt eben unter der sTrtrMTry 
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gemeint sein muss; noch augenscheinlicher aber liegt classel- 

be Yerhaltniss Tit. I: 5—7 vor, wo des Anftrags TrpsrfSvrépovg 

einzusetzen gedacht, das Erforderniss derselben aufgezaehlt 

und dann mit den Worten fortgefahren wird èeï yup rov 

hrirxoTov uvéyntyrov elvoti. Endlich bestatigt der 1 Tim. IY: 

14 vorfindliche Ausdruck „to rperftvrépiov” die collegiale 

Natur des Aeltestenamtes, die Mehrzahl und Gemeinschaft 

der Yorsteher an einer und derselben Gemeinde, und schliesst 

es aus, das clva mrarr^g narei tqAiv rpsr^vrépovg Tit. I: 

5 nach Baurs früherer Meinung auf die Einsetzung je éines 

Aeltesten in jeder Stadt oder Gemeinde zu deuten. — Das 

Amt der Sicenovo'i erscheint nach der wahrscheinlichsten Er- 

klarung von 1 Tim. III: 11 als ein zngleich mannli- 

ches und weibliches l): auch Das im Yergleich mit Böm. 

XYI: 1 keine Neuerung. Eine eigenthümliche Einrichtnng 

freilich ware es, wenn wir in den nach 1 Tim. Y: 19 

„zu erlesenden Wittwen” eben diese Diaconissen oder gar 

weibliche Presbyter, Aeltestinnen zu erkennen hatten. Aber 

diesen Annahmen fehlt alle Wahrscheinlichkeit: von einem 

!) Waren unter den yvvzïxEi; nicht mit Rückbezicdiung auf v. 8 die weib- 

lichen Stdjtovoi , die Diaconissen gedacht, sondern, wie Andere wollen, die 

Frauen der Diaconen, so begriffe man nicht, warum gerade auf deren 

Eigenschaften ein selbstandiger Werth gelegt würde, und nicht ebenso auf 

die der Aeltestenfrauen; letztere aber unter den yvvxTicsg mitzuverstehen, ist 

inmitten eines von den Diaconen handelnden Contextes (ygl. v. 8 u. 12) 

unmöglich. Ausserdem weis’t das aus v. 8 wiederholte rbravrut;, die genaue 

Analogie der v. 8 erforderten Eigenschaften, und besonders das „7<(rra? èv 

7Tuoiv” entschieden auf eine amtliche Qualitat der „Frauen”. 
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weiblichen Aeltestenamte haben wir weder aus früherer 

noch aus spaeterer Zeit irgendwelche Spur und die Exis- 

tenz eines solchen widerstritte auf dem eignen Standpunkt 

der Pastoralbriefe, welcher vom Aeltesten das SduxTixbv 

eivca fordert, dem 1 Tim. II: 11—12 scharf wiederholten 

Yerbot des Lehrens oder Oeffentlich-auftretens der Weiber; 

ein Diaconissenamt aber, das an ein Greisenalter von 

mindestens sechzig Jahren gebimden ware (1 Tim. Y: 9), 

an ein Alter, in welchem die Kraft thatiger Hülfleistung 

aufhört, ist ein Unding in sich selbst. Vielmehr zeigt die 

Ermahnung Y: 16 „ wenn ein Christ oder eine Christin 

Wittwen hat, versorge er sie und werde die Gemeinde 

nicht beschwert, damit sie den wahren Wittwen genügen 

könne”, ganz deutlich, dass es sich im Zusammenhang um 

Pfleglinge der Gemeinde handelt, um solche Wittwen, 

welche ohne Angehörige, und darum wahrhaft „verwitt- 

wet”, vereinsamt (y. 5), auch durch ihr Alter unfahig 

sich selbst zu versorgen, und dazu durch eine ehr en volle 

Lebensführung der Gemeinde empfohlen (v. 9—10), von 

dieser förmlich adoptirt wurden; und nur insofern diese 

förmliche Aufnahme in einen Stand der Gemeindepfleglinge 

(Ke&Tc&AeyérSrü) v. 9) eine fortgeschrittene Organisation der ge- 

meindlichen Armenpflege bezeugt, hat die ganze Stelle für 

unsre Untersuchung Interesse. — Was endlich den Ge- 

schaftskreis der Aeltesten und Diaconen angeht, so wird 

von demselben zwar nicht geflissentlich geredet, aber er 

erhellt mittelbar aus den Namen beider Aemter und den 
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für sie erforderten Eigenschaften, und aus beiderlei Andeu- 

tungen werden wir auch in diesem Stück wesentlich auf 

Dasselbe geführt, was wir bereits aus dem apostolischen 

Zeitalter kennen. Der Aelteste ist eben der è7ri(rxo7ros der 

Gemeinde, der sie zu büten hat in jeder Beziehung; er 

soll sKityrias S-eoü hrnieXéi<r$ou (1 Tim. III: 5) dg 

ohovófjiog $eov (Tit. I: 7), und es werden demgemass aus- 

ser den allgemein christlicben besonders hausvaterliche 

Tugenden an ihm gesucht, — lauter Züge, die mit dem, 

was die Stellen Ap. G. XX: 28; 1 Thess. V: 14 uns 

ergeben haben , vollstandig zusammenstimmen. Die analogen 

Eigenschaften der Diaconen, die Ausschliessung des Ge- 

winnsüchtigen (1 Tim. III: 8), die Betonung hausvaterli- 

cher Untadligkeit, die ganze Zusammenstellung des Epis- 

copats und Diaconats zeigt, dass aucb der letztere — wie 

in der apostolischen Zeit — nicht auf bloss ausserliche Dienst- 

leistungen bescbrankt, sondern nach wie vor mit Aufga- 

ben, die eine wahrbaft geistliche Seite hatten, Yerwaltung 

Yon Liebesgaben, Armen- und Krankenpflege, betraut 

gewesen sein muss. 

Yerhalt sich so die Gemeindeordnung der Pastoralbriefe 

zur apostolischen wesentlich conservativ, so machen sich 

doch andrerseits auch einige leise Unterschiede yon der 

apostolischen Zeit und Art fühlbar, denen wir gleichfalls 

unser Augenmerk zuzuwenden haben. 

Der erste Punkt, um den es sich handelt, ist die Wahl- 

art der Gemeindebeamten. „Ich habe dicli dazu in Kreta 
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zurückgelassen, heisst es Tit. 1:5, Hvct xctrao-rvio-ys kcctcc 

7TÓAiv 7rpeo-(2vrépovg. Das schliesst zwar, wie Neander u. A. 

hervorheben, eine Erwahlung durch die Gemeinde nicht 

nothwendig aus, aber ebensowenig bringt es dieselbe zum 

Ausdruck, und nirgends wird auf eine solche Bezug ge¬ 

nommen. Ueberhaupt, so wenig die Pastoralbriefe dem 

Standpunkt des allgemeinen Priesterthums zu nahe treten 

und für die Amtstrager unevangelische Praedikate in An- 

wendung bringen, so ungerechtfertigt daher der von Baur 

wider sie erhobene Yorwurf hiërarchischer Tendenz ist1), 

so ist doch bemerkenswerth, dass sie von Rechten und 

Selbstthaetigkeit der Gemeinde positiv auch nichts enthalten. 

Nicht einer Gemeinde, sondern einer autoritativen Einzel- 

person, einem „ Timotheus” oder „Titus” , werden die 

Erfordernisse zum Aeltesten- und Diaconendienste ans Herz 

gelegt und die Wahrnehmung derselben aufgetragen. Das 

scheint doch darauf zu deuten, dass in der Entstehungszeit 

dieser Briefe die ursprüngliche Gemeinde wahl Manchen 

bereits bedenklich geworden war, dass man dieselbe we- 

nigstens durch ein Vorschlagsrecht auserlesener Marnier 

(avêpiïv eXXoyifJLcov, Clemens Rom. ad Cor. 44) beschrankt 

und — wie es gleichzeitig der römische Clemens als von 

Anfang bestandene Praxis darstellt — auf ein blosses 

Zustimmungsrecht der Gemeinde herabgedrückt zu sehen 

wünschte. Eine Bestatigung dieser naheliegenden Yermu- 

J) Baur, Pastoralbriefe, V 87—89. 
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thung enthalt vielleicht die Stelle 1 Tim. IY: 14 in den 

schwierigen Worten Sik rpocp^rei^g. Dass dem Timotheus 

sein ^kpicr^a , seine Amtsgnade gegeben sei Sik 7rpo(pyTèias 

perk èTri&êcreus t&v %etpu'v tov Tpeo-fiiJTepiou , das kann doch, 

— zumal zusammengehalten mit der Rede I: 18 yon den 

auf den Timotheus vorausergehenden Weissagungen — 

nichts Anderes bedeuten, als dass Timotheus durch eine 

Prophetenstimme zu dem Amte, das ihm durch Handauf- 

legung übertragen werden sollte, designirt worden sei. 

Demnach scheint sich der Yerfasser die wünschenswerthe 

Wahl eines Aeltesten so zu denken, dass die Stimme eines 

Propheten oder sonst in der Gemeinde hochangesehenen 

Mannes die geeignete Persönlichkeit bezeichne und dann 

das bestehende Presbyterium durch eine Art Cooptation, 

unter Yoraussetzung des Nichtwiderspruchs der Gemeinde, 

den Bezeichneten in das Amt aufnehme und einweihe. 

Eine zweite bemerkenswerthe Modification der ursprüng- 

lichen Anschauungen liegt in der Idee, welche die Pasto- 

ralbriefe von eben dieser Handauflegung aussern. Zweimal 

wird die dem Timotheus zu Theil gewordene Handaufle¬ 

gung erwahnt, 2 Tim. I: 6 und 1 Tim. IY: 14, und 

zwar dort als Handauflegung des Apostels, hier des Pres- 

byterium’s, — nicht als haette er eine zweimalige Hand¬ 

auflegung empfangen , was durch die sogleich zu erörternde 

W i r k u n g dieses Actes ausgeschlossen wird, — sondern 

ohne Zweifel weil der historische Timotheus als Apostel- 

schüler allerdings vom Apostel, der practische Timotheus 
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aber, auf den der Brief zielt, d. h. der Aelteste der 

Gegenwart, vom Presbyterium ordinirt sein musste. Auf 

diese Handauflegung nun wird in beiden Stellen das dein 

Timotheus innewohnende %ócpicfjia zurückgeführt ,,/z^ 

tov ev co) poeptefidTos j o eSóSnj coi Sik 7rpo(pyTetc&g pterk 

eTi$écewg ruw J^eip&f tov TpecfiuTeptov” , und vccvu(ju/jlvv]ckc 

es fflc&fymvpéiv to ^kpicjJLU tov 9teov ^ o sctiv ev co) Sik Tijg 

sTiS-scecg 7cv fëipev ftcv”. Mit Recht hat Baur diese Anschau- 

ungfür unpaulinisch erklart *); ja es gibtnichts Unpaulinische- 

res in den ganzen drei Briefen , und Neander hatte diesen 

aucli yon ihm empfundenen Anstoss nicht , wie er in seinem 

Apostolischen Zeitalter gethan hat, bemanteln sollen:). 

Nach 1 Cor. XII wird das joepie[jlcc ohne alle menschliche 

Yermittelung vom heiligen Geiste gegeben „wie er will”, 

und constituirt ohne alle Handauflegung eine Sictx.ovtc& im 

rein-innerlichen Sinne, eine sittliche Aufgabe im Gemein- 

deleben. Diesen Sachverhalt konnte die Gemeinde erkennen 

und anerkennen, das vorhandene ^kpicfxa, zur Grundlage 

einer geordneten, standigen Beauftragung machen und diese 

Beauftragung durch das einweihende, einsegnende Symbol der 

Handauflegung feiern wie Ap. G. YI: 5—6 geschieht; aber das 

joepie pa war dann die Unterlage der Handauflegung, nicht 

wie 1 Tim. IY: 14; 2 Tim. I: 6 ihr Erzeugniss. Liegt in dieser 

letzteren Anschauung, welche die achtapostolische gewisser- 

maassen umkehrt, nicht der erste Ansatz zu jener katho- 

9 a. a O. S, 98. — 

2) Apostol. Zeitalter S. 206 der 6ten Auflage. 
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lischen Amtsidee, nach welcher mit dem geordneten Amte 

als solchem ein besonderer Geistesbesitz verbunden sein 

und eben durch die Yerordnung, die Ordination, vermittelt 

werden soll? Jedenfalls sehen wir aus der in Rede stehen- 

den Vorstellung der Pastoralbriefe, dass für deren Zeit die 

Idee des freien Amtes, der oiouioiia als purer sittlichen 

Aufgabe bereits vollstandig zurückgetreten war hinter die 

Idee des geordneten Amtes, des Amtes als positiver Insti- 

tution: waehrend bei Paulus das die Siomovici in 

jenem freien, rein-moralischen Sinne zum Correlat hat, 

ist es hier vielmehr das Correlat des geordneten Amtes als 

solchen , die Mitgift der positiven Amtseinsetzung geworden. 

Mit dieser starkeren Auspragung der Idee des geordneten 

Amtes hangt mm endlich die wichtigste Eigenthümlichkeit 

in den Amtsanschauungen der Pastoralbriefe zusammen, 

namlich das Yerhaltniss, in welches sie das Lehr geschaft 

zum Aeltestenamte stellen. Wir sahen in der apostolischen 

Zeit beiderlei Functionen unterschiedlich neben einander 

bestehen, jene in freier, diese in geordneter Weise, wenn 

auch natürlich die Yereinigung beider in denselben Perso¬ 

nen nie ausgeschlossen sein konnte und thatsachlich oft 

genug vorgekommen sein mag. In den Pastoralbriefen nun 

macht sich das Bestreben geltend, das Lehrgeschaft zum 

Attribut des Aeltestenamtes zu machen und so beiderlei 

Functionen fest zu vereinigen. Unter den 1 Tim. III: 2 

an den Aeltesten gestellten Anforderungen steht auch die, 

dass er diiïoLwnv.Lq, lehrhaft, lehrtüchtig sei. Ebenso fordert 
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Tit. I : 9, dass er im Stande sei, in der gesunden Lehre 

zuzureden und die Widersprech enden zu überführen. Endlich 

ermalmt 1 Tim. Y : 17, die wohlvorstehenden Aeltesten 

zwiefacher Ehre werth zn achten, am meisten die, 

welche am Wort und der Lehre thatig seien. 

Die letztangeführte Stelle beweist zwar schliesslich noch 

einmal, dass das Lehrgeschaft ursprünglich und principiell 

zur Substanz des Aeltestenamtes nicht gehorte, denn sonst 

waren Aelteste, welche nicht ev Xoyoo xct) $i$ourx.cttic& arbei- 

teten, überhaupt undenkbar, wahrend das fJL<xXio-ra unver- 

kennbar die lehrthaetigen Aeltesten aus der weiteren Kategorie 

der KuXug TposgrurEg rpsz^vrepoi als etwas Besonderes heraus- 

hebt 1). Sie beweist aber zugleich , dass schon damals die 

Yersehung des öffentlichen Lehrgeschafts in der Gemeinde 

durch einen oder den andern Aeltesten etwas Gewoehnliches 

war und dass sie als das überhaupt Wünschenswerthe erschien. 

Nicht als hatte man nach altreformirter Auffassung zweierlei 

Arten von Aeltesten gehabt, solche, denen das öffentliche 

Lehren zugestanden, und solche, denen es nicht zugestan- 

J) Stahl in seiner „Kirchenverfassung nacli Lehre und Recht der Protes- 

tanten“ , 2 AufL S. 120, und auch Rothe a. a. O. S. 224 haben dieser zwingenden 

Schlussfolgerung dadurch zu entgehen gesucht, dass sie den Hauptaccent 

auf das Koniuvreq legten, also in dem mit /xccXkttcc beginnenden Satze aus 

der Gesammtheit der Aeltesten , die alle Prediger gewesen, nur die besonders 

lehreifrigen ausgezeichnet fanden. Aber wenn doch das (tscXt<TTC& aus dem 

weiteren Kreise der Trposa'TUTsg' nur Etliche besonders lieraushebt, 

was waren denn das für 7rpe<r(3vr£prigewesen, die — wahrend 

das Lehrgeschaft auch ihnen obgelegen— demselben keinenbesonderen Eifer 

zugewandt haetten? 

7 
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den: von einer solchen förmlichen und rechtlichen Unter- 

scheidung im Aeltestencollegium konnte in Zeiten, in 

welchen das öffentliche Lehren sogar jedem einfachen Ge- 

meindegliede freistand, gar keine Rede sein. Sondern die 

Lehrhaftigkeit und Lehrthatigkeit war ein Accidens, welches 

ursprünglicli zu den für das Yorsteheramt wesentlichen 

Gaben und Functionen hinzukommen konnte oder nicht: 

nun aber ist Das das Neue in den Pastoralbriefen, dass auf 

dies Accidens entscheidender Werth gelegt und dasselbe 

geradezu zur Substanz der Aeltesten-gabe und -aufgabe 

gezogen wird. Das Motiv dieser Yeraenderung, welche 

das apostolische Aeltestenamt unserm evangelischen Pfarramt 

wesentlich naher bringt (wiewohl noch immer nicht demsel- 

ben gleichmacht*), ist leicht erkennbar. Einmal liess in der 

nachapostolischen Zeit die Fülle der Geistesgaben, auch der 

Lehrgaben, fühlbar nach. Wir vernehmen in den Pastoral¬ 

briefen nichts mehr Yonjenem reichen Strom der 7rpocpqretX) 

welcher in den korinthischen Erbauungsversammlungen sich 

ergoss: die Elemente der Erbauung durch Rede, einst so 

mannigfaltiger Art (1 Cor XIY : 26), beschrankten sich 

jetzt auf Gemeindegebet (1 Tim. II: 1), Schriftlesung 

(bmvv&cns, 1 Tim. IY: 13, in den aelteren Briefen 

nirgends erwahnt), und darangeknüpfter wapaKtyrig und 

p Der Unterschied, der auch jetzt noch bleibt, ist 1° dass unser Pfarramt 

in erstér Linie Lehramt, und nur in zweiter Linie Yorsteheramt ist, der alte 

Presbyterat umgckehrt, und 2° dass unser Pfarramt wesentlich Einzelamt ist, 

der alte Presbyterat dagegen Collegialamt. 
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hècKTxccX'iu (1 Tim. IY: 13), — der einfache Styl noch 

unsrer heutigen Gottesdienste. Je sparlicher aber der Born 

der unmittelbaren Eingebung und aus ihr quellenden An- 

sprache, der TrpotyvjTeiu (1 Cor. XIY: 3) floss, um- so 

dringender machte sicli das Bedürfniss geltend, das bis dahin 

der freien Gabe überlassene Lehrgeschaft auch in feste Form 

zn fassen und durch Yereinigung desselben mit dem Ael- 

testenamte der Gemeinde eine regelmassige Predigt zu sichern. 

Dazu kam das Andere, dass die wuchernde Irrlehre ein festeres 

Gegengewicht erforderte. Die allgemeine Lehrfreiheit konnte 

leicht yon ihr ansgebeutet und durch allerlei im Namen höherer 

Gnosis sich verlautbarende Stimmen die Gemeinde verwirrt 

werden. Hiegegen war es yon entschiednem Werthe, wenn 

die Aeltesten, bewahrte, zuverlassige Manner, sich in der 

Regel des Lehrgeschafts annahmen; sie würden auch ohne 

das den redefertigen Gnostikern gegenüber ihr Ansehn nicht 

wohl haben behaupten können. So ward zwar die allgemeine 

Lehrberechtigung nicht beseitigt, — sie bat Yielmehr, wie 

wir z. B. aus dem Leben des Origenes wissen, noch 

in die folgenden Jahrhunderte hinein gegolten; — wohl 

aber ward ihre Bethaetigung zur Ausnahme gemacht der 

Regel gegenüber, dass der Aelteste selbst des Lehrens, — 

nicht bloss des privaten, seelsorgerischen, das er immer 

geübt — sondern auch des öffentlichen Lehrens wartete 1). 

l) Dies öffentliche Leliren insonderlieit wird auch in der Regel unter hlutntsw 

zu verstellen sein , Ygl. Jac. III: 1, wo ein privates, seelsorgerisclies 

gewiss nicht zum Gegenstand der Warnung gemacht werden soll, cf. Y: 19—20. 

7* 
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Eine Modification der ursprünglichen Uebung, die vollkom- 

men untadelig war: dasselbe ethische Naturgesetz, welches 

die Kirche aus ihrem primitiven , formlosen Zustand über¬ 

haupt herausgeführt, zum geordneten Amte und zwar zuerst 

zu dem der Armenpflege, dann zu dem der Gemeinde- 

leitung geführt hatte, führte sie jetzt weiter auch zum 

festgeordneten Lehramt, wie wir es heute besitzen und in 

unsern Bekenntnissschriften als nicht wieder aufzugebendes 

Grundelement einer geschichtlich entwickelten kirchlichen 

Existenz anerkannt haben. (Ygl. Augsburger Confession, 

Art. 14.) 

So spiegeln uns die neutestamentlichen Schriften die Ent- 

wicklung der urchristlichen Gemeindeordnung von den ersten 

Anfangen der Kirche bis an die dunkle Grenzscheide des 

apostolischen und des altkatholischen Zeitalters. Eine reiche 

und reine Entwicklung aller der I d e e n, die noch heute und 

auf immer für die Ordnung der christlichen Gemeinschaft 

maassgebend sind, treibt in dieser Geschichte zugleich die ersten 

schlichten F o r m e n des christlichen Gemeinwesens hervor, 

Formen, die für die Folgezeiten nicht bindend sind, als 

waren sie die einzig möglichen oder erlaubten, wohl aber 

Yorbildlich, weil sie die schlichtesten und naturgemassesten 

Gefasse eines vorbildlichen Gemein-geistes und -lebens sind. 

Auch in der Entwicklung dieser Formen sehen wir einen 

reinen Fortschritt, indem das kirchliche Leben seinen 

inneren, geistlichen Organismus immer vollstandiger zum 

ausseren , gesellschaftlichen auspraegt, und auf diesem Wege 
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konnte noch immer weiter fortgefahren werden, ohne die 

Principien Jesu und der Apostel zu verletzen. Nicht darin 

liegt der Abfall yon der evangelischen Reinheit, dass in 

der Folge aus dem Collegialamt des Presbyterats die monar- 

chische Spitze eines Episcopats hervorwachst, sondern darin 

liegt er, dass in den weiter und weiter sich ausbildenden 

Formen die ursprüngliche hervorbringende Idee erstirbt und 

eine andere, vorchristliche Idee sich an ihrer Stelle neu 

eindrangt, — dass der Gedanke des allgemeinen Priester- 

thums, diese Wurzel aller apostolischen und evangelischen 

Kirchenverfassung, verdrangt wird von der wiederaufleben- 

den Idee eines levitischen Priesterthums, das an Stelle des 

Amtes der evangelischen Dienstbarkeit, der êiuzovia, das 

Amt der theokratischen Herrschaft, die lepap^ia, in der 

Kirche aufrichtet. Aber hievon wissen auch die spatesten 

Schriften des Neuen Testaments — in ihrer Den kart 

kanonisch, wie es auch mit ihrer Aechtheit stehen moge — 

noch nichts: nur das erste leise Nachlassen der evangeli¬ 

schen Amts- und Gemeindeidee meinen wir den Pastoral- 

briefen abzufühlen. 



CAPITEL V. 

Der weitere Kirchenverband der neutestamentlichen Zeit. 

Wir waren am Ziel unsrer Aufgabe, wenn nicht noch 

éine Frage sich aufdrangte. Namlich Alles, was wir seither 

von Kirchenverfassung gefnnden haben, ist Localgemeinde- 

ordnung. Kun aber hat doch die ewtyria eine über die 

Localgemeinde hinausgreifende Existenz. Wir fanden das 

Wort èw.Xvicici schon im Mnnde Jesu (Mt. XYI: 16), 

wievielmehr des Paulus auch im Sinne von Gesammtge- 

meinde, Yon „Kirche” nach heutigem deutschen Sprachge- 

brauch; namentlich der Epheserbrief beschaftigt sich dann 

mit der Idee dieser Kirche als der Einheit der Juden und 

Heiden in Christo; ebenso die Apokalypse, indem sie die 

Kirche als die „Braut des Lammes” darstellt und feiert. Es 

ist das auch keineswegs blosse Idee, sondern die Einheit 

der Kirche hat Yon Anbeginn bestanden als Einheit des 

Geistes, der Gnadenmittel, des Glaubens und der Liebe. 
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Aber wie hat nun dieser geistliche Gesammtorganismus in 

der Urzeit sich als soldier dargestellt, in welchen Formen 

sich yerfasst und regiert? Das ist eine Frage, die zur yoII- 

standigen Erledigung unsrer Aufgabe gehort, denn wenn 

diese auch ausdrücklich nur auf „die ursprüngliche Yerfas- 

sung der christlichen Gemeinde n” gerichtet ist, so ist 

doch auch das ein wesentlicher Punkt der Gemeindever- 

fassung, ob und wie die Einzelgemeinde sich in einen gros¬ 

seren Organismus eingliedert. Und doch scheint das Neue 

Testament auf diese Frage keine Antwort zu haben. 

Man sagt wohl: die erste Kirche hatte ihre sichtbare, 

verfasste Einheit in den Aposteln. Darin liegt etwas Wahres 

und etwas Irriges. Allerdings bildeten die Apostel als die 

Urtrager des Evangeliums, als die unmittelbaren Zeugen 

und persönlichen Sendboten Jesu auch die lebendigen zu- 

sammenhaltenden Pfeiler der ersten Kirche; mit ihnen musste 

stimmen, was Christenthum, was christliche Gemeinde sein 

wollte, und eine mit ihnen sich in dauernden Widerspruch 

setzende Partei oder Gemeinde ware selbstYerstandlich eben- 

damit aus der Kirche wieder ausgeschieden. Und so lange 

sie lebten , waren sie natürlich darauf bedacht, die Gemein- 

den auf dem éinen Grunde, auf den sie dieselben gegrün- 

det, auch zu erhalten, waren also die natürlichen Berather, 

Pfleger, Erzieher der jungen Kirche. Aber mit nichten bil¬ 

deten sie, wie Rothe meinte und Yiele noch heute meinen , 

ein Regierungscollegium, das etwa der Gesammtkirche in 

ahnlicher Weise Yorgestanden hatte wie die Presbyterien 
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den Einzelgemeinden; das ist eine ganz unhistorische Yor- 

stellung, die überdiess sofort zur Consequenz eines petrini- 

schen Statthalteramtes Christi auf Erden gravitiren würde. 

Wie gross die sittliche Autoritat der Apostel in den von 

ihnen gestifteten Gemeinden sein mochte und in der That 

naturgemass war, — Regentenrechte haben sie, wie wir 

bereits sahen, nirgends in Anspruch genommen, weder ein- 

zeln in ihrem engeren Gemeindekreise, noch insgesammt 

über die Gesammtheit der Gemeinden. Noch mehr, — der 

Grösste unter ihnen hat gegen die Idee eines Apostelcolle- 

giums, das kirchliche Fragen rechtsverbindlich entscheiden 

könnte, ein für allemal protestirt: ccto Se riïv Sokovvtuv eïvcti 

Ti—o7rotoi vrore viruv, ovSév fJioi Sicttyepèi, Gal. II: 6. Die 

Yollkommene Unabhangigkeit den Uraposteln gegenüber, 

welche Paulus Gal. 1—II so energisch behauptet und begrün- 

det, schliesst jene Yorstellung eines „Apostelcollegium’s”, 

das eine „die aussere Christenheit regierende höchste sou- 

veraine MachtYollkommenheit” besessen hatte (Rothe a. a. 

O. S. 508) so Yollstandig aus, dass es sich nicht einmal 

der Mühe lohnt zu weiterer Widerlegung zu fragen, wie 

denn ohne regelmassiges Zusammenkommen und Zusam- 

menleben ein Regierungscollegium überhaupt habe bestehen , 

geschweige denn regieren können J). 

Und so ist es weiter auch eine ebenso ungeschichtliche 

als unevangelische Fiction Rothe’s, als hatten die Apostel 

q Ygl. auch Ritschl a. a. O. S. 438. 
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um’s Jahr 70 zu Rechtsnachfolgern in dieser ihrer „souve- 

rainen Macht vollkommenheit” die nachmaligen monarchi- 

schen Bischöfe eingesetzt und mit diesem Act die eigentliche 

sichtbare Kirche erst begründet. Es ist hier der Ort 

nicht, die mit so viel Geist und Gelehrsamkeit durchge- 

führte Irrfahrt des berühmten Rothe’schen Buches, die doch 

keinen einzigen Rachfolger gefunden hat, zu kritisiren, 

denn sie bewegt sich wesentlich ausserhalb der Auslegung 

des Reuen Testaments, von dem der Yerfasser zugeben 

muss, dass es lediglich die Entstehung einer G e m e i n d e- 

verfassung bezeugt. Die zwei einzigen Spuren seines angeblich 

apostolischen und insonderheit johanneischen Episcopats, wel- 

che Rothe im Reuen Testament zu finden vermeint, bedürfen 

der Widerlegung nicht: einmal sollen die Engel der sieben apo- 

kalyptischen Gemeinden zwar nicht reelle Bischöfe (denn die 

darfs nun auch vor dem Jahre 70 nicht geben), aber doch de¬ 

ren Urbilder oder vorausfallenden Schattenrisse sein, und dann 

soll die usurpatorische Ge walt, die nach 3 Joh. v. 9—10 

Diotrephes ausübt, sich nur aus Missbrauch einer bischöf- 

lichen Stellung erklaren lassen , die sich dann freilich schnell 

genug gegen ihren Urheber Johannes gewendet hatte. 

Richt besser sind die Beweisführungen aus patristischen 

Stellen und die Beseitigungen der Gegenzeugnisse für die 

noch weit ins zweite Jahrhundert hineinreichende Identitat 

der htktkotoi mit den TpsG-ftvrepci, — mühselige Kunststücke, 

denen, soweit sie es erheischen , Ritschl (a. a. O. S. 408 ff.) 

die nüchterne Widerlegung hat widerfahren lassen. Rein, 
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die Apostel haben den monarchischen Episcopat nicht ein- 

geführt; hatten sie ihn aber eingeführt, so hatten sie damit 

nichts Andres geschaffen als ein weiteres Gemeindeamt 

neben und über dem Presbyterat, nicht aber ein „Kirchen- 

amt“ gegenüber dem presbyterialen „ Gemeindeamt Diese 

letztere Rothe’sche Entgegensetzung beruht auf einer durch- 

aus unbiblischen Begriffsbestimmung von „Kircheu, dem 

Trpu'Tov ‘)$oq des ganzen Rothe’schen Buches *): ibr zu 

lieb übersiebt er dann, dass das Aeltestenamt, wie die 

reformirte Synodalverfassung beweist, ebenso betabigt war, 

einen weiteren kirchlichen Verband zu knüpfen als das 

Bischofsamt, tragt in Ermangelung historischer Beweise 

mittelst einer sophistischen Dialectik ignatianiscbe und hy- 

perignatianische Tendenzen in die Seelen der Apostel ein, 

— und vergisst dabei dennoch éine Beweisführung, ohne 

welche alle andern, so kühn sie sind, ganz unzulanglich 

bleiben, namlich den Beweis, dass die Apostel mit der 

Stiftung des Episcopats als des ihnen succedirenden kirch¬ 

lichen Regentenamtes auch das oecumenische Concilium der 

Bischöfe Yerordnet haben, als die einzig legitime Form, 

in der die gleicbberechtigten und in ihrer Gesammtheit das 

Apostelcollegium vertretenden Gemeindebaupter die „ Kirche “ 

hatten regieren können. 

Also die Apostel haben ein über den Bereicb der Einzel- 

gemeinde binausgebendes Kirchenregiment weder geübt noch 

Ygl. Nitzsch, System d. clir. Lehre, 6 Aufl. S. 380. 
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für die nach ihnen kommenden Zeiten gestiftet. Dennoch 

würde man weit irren, wenn man meinte, sie hatten dem 

independentistischen Princip gehuldigt nnd der Einzelgemein- 

de eine dem weiteren Kirchenkreise gegenüber schranken- und 

rücksichtslose Autonomie zugedacht. Eine ganze Reihe be- 

achtenswerther Erscheinungen spricht dagegen. Was zunachst 

die Judenchristen angeht, so haben sie sich entschieden 

als einen über die Einzelgemeinde hinausreichenden kirch- 

lichen Verband gefiihlt. Zwar hat es ausserhalb Jerusa- 

lems nicht bloss eine Diaspora der Urgemeinde, sondern 

selbstandige judenchristliche Gemeinden mit eignen Ael- 

testen gegeben (Gal. I : 22; Jac. V : 14) !), aber offen- 

bar hat sich Jerusalem als Vorort der hebraeischen Ge¬ 

meinden betrachtet und ist auch als soldier anerkannt 

gewesen. Die für die armen Christen des ganzen Landes 

gesammelten auswartigen Collecten werden den Aeltesten 

zu Jerusalem zur Vertheilung eingehandigt (Ap. G. XI: 

29, 30). Sobald man in Jerusalem von der neuentstande- 

nen Gemeinde Antiochien hort, sendet man den Barnabas 

dorthin, um yoh den dortigen Zustanden Kenntniss zu neh- 

men (XI: 22). Als es sich in der Folge um die Bedin- 

gungen der Gemeinschaft zwischen Juden- und Heiden¬ 

christen handelt, halten Paulus und Barnabas es für 

*) Die Ansicht I. Müllers (Dogmatische Abhandlungen S. 568 f.) dass die 

Aeltesten zu Jerusalem zugleich die Aeltesten der übrigen palaestinensischen 

Gemeinden gewesen, kann ich nicht theilen. Eine solche Amtsstellung ware 

gegen alle Analogie der jüdischen Synagogalverfassung, des anerkannten Yor- 

bildes der aeltesten christlichen Gemeindeverfassung. 
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genügend, sich mit der Urgemeinde zu verstandigen, und 

diese berath und beschliesst im Namen der ganzen juden- 

christlichen Kirche (Ap. G. XY). Jacobus der Bruder des 

Herrn, der oline förmlich Bischof zu sein in Jerusalem 

ein wahrhaft biscböfliches Ansehn geniesst (Ap. G. XII: 

17 ; XXI: 18 ; Gal. II: 9), übt dasselbe — mit Willen oder 

absichtslos — offenbar bis nach Antiochien hin über die 

Judencbristen insgemein aus (Gal. II: 12). — Nun hat 

diese Autoritat der Urgemeinde, soferne sie eine bevor- 

mundende ist, freilich ilire Grenze an dem Selbstandig- 

keitsbewustsein des Paulus , und wenn unter den hebrai- 

sclien Christen allerdings das unvergangene Gefühl der 

Zugehörigkeit zu dem theokratischen Heiligthum in Jeru¬ 

salem in die christlichen Gemeinschaftsgefühle hineim 

gespielt haben mag, so ist es doch eine der seltsamsten 

Fictionen Bothe’s, auch noch die paulinischen Heiden- 

christen den Schwerpunkt ihrer kirchlichen Einheit im 

Tempel zu Jerusalem finden zu lassen (a. a. O. S. 341 f). 

Um so bedeutsamer ist es, dass auch Paulus, der den 

Unterschied der xcctco und der ccvu lepouo-ahvifJL, von denen 

jene die zu verstossende Magd, diese „unser aller Muttern 

sei, so scharf accentuirt (Gal. IY: 21—22), doch auf ein 

rechtes Einvernehmen nicht nur mit den Uraposteln, son- 

dern auch mit der Urgemeinde den höchsten Werth legt. 

Seine wiederholten Jerusalemfahrten, sein vielfaltiger Col- 

lecteneifer, vor allem der im zweiten Capitel des Gala- 

terbriefs erzaehlte, trotz aller Schwierigkeiten durchgeführte 



109 

Yerstandigungsversuch bezengen, dass er fiir die Union 

der Juden- und der Heidenchristen jeden Pr eis zu zahlen 

bereit war, nur nicht den der evangelischen Freiheit. 

Wiederum, er erinnert eine Gemeinde wie die korinthi- 

sche, welche — und zwar nicht in Dingen des Glaubens, 

sondern lediglich der Sitte — mit rücksichtslosen Neue- 

rungen vorging, wiederholt daran, dass die übrigen Ge- 

meinden es nicht so halten, fragt sie scharf, ob sie denn 

die Erstlingsgemeinde oder die einzige in der Welt sei 

(1 Cor. XI: 16; XIY: 36), muthet ihr also zu,mitihren 

individuellen Sitten und Einrichtungen auf ein Zusammen- 

gehen und Zusammenstimmen mit der übrigen Christenheit 

Bedacht zu nehmen. Und wie hatte er anders verfahren 

können , da er ja das Yerhaltniss des éinen Leibes und 

der vielen Glieder nicht nur auf die Einzelgemeinde, son¬ 

dern vor allem auf die Gesammtgemeinde, auf die 1 Cor. 

XII: 12 durch o ^pia-ros bezeichnete Christenheit an- 

wandte, also folgerichtigerweise die Gaben des Geistes 

auch unter die einzelnen Gemeinden yerschieden vertheilt 

denken und die Pflicht wechselseitigen Unterthanseins in 

der Liebe und wechselseitiger Erbauung in Christo auch 

auf das Yerhaltniss der Gemeinden untereinander anwenden 

musste (Ygl. Böm. XY: 27; 2 Cor. IX: 12—14; Eph. 

II: 20—22)? 

Dennoch bleibt es dabei: weder er noch die Urapostel 

haben für diese Gemeinschaft und Wechselwirkung der 

Gemeinden feste Formen geschaffen, sondern, wahrend sie 
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die Einzelgemeinde aus dem anfanglichen Stadium der 

formlosen Existenz in das der verfassten übergeleitet und 

die Grundlinien einer wirklichen Gemeindeverfassung gezo¬ 

gen haben, haben sie die Gesammtgemeinde nochinjenem 

Stadium der formlosen , unverfassten Existenz belassen. 

„Ein Herr, éin Glaube, éine Taufe, éin Gott und Yater 

Aller, der da ist über eucli allen und durch euch alle und 

in eucli allen” — das bleibt zunachst das einzige Ein- 

heitsband der „Kirche” , wie es denn in der That das erste 

und wesentlichste ist. Es ist aucli dies enthaltsame Yerfahren 

der Apostel lehrreich genug. Einmal bestatigt sich hier 

nochmals der Grundgedanke dieser ganzen Darlegung, dass 

die Kirche nicht als Pechtsinstitution, sondern als Geistes- 

gemeinschaft begonnen habe, und dass ihre Yerfassungs- 

bildung überhaupt nichts anderes sei als die Herausstellung 

ihrer inneren, geistlichen Organisation in entsprechende 

gesellschaftliche Ordnungen, eine Herausstellung, mit der 

die Kirchengeschichte weder zu beginnen, noch an éinem 

Tage fertig zu werden brauchte, die vielmehr eine erst 

vom empfundnen Bedürfniss nach und nach veranlasste sein 

durfte und in der That gewesen ist. Dann aber deutet der 

Yorsprung, den in diesem verfassungbildenden Process die 

Einzelgemeinde in der Urzeit vor der Gesammtgemeinde 

gehabt hat, in beherzigenswerther "Weise darauf hin, dass 

zu allen Zeiten gesunde eyangelisch-kirchliche Organisatio- 

nen von der Einzelgemeinde ihren Ausgangspunkt zu 

nehmen und an der Yerfassung und Autonomie der Ein- 
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zelgemeinde ihre unverausserliche Unterlage zu erkennen 

haben, denn die Einzelgemeinde ist ya-ïct rov 3-eov wie 

die Gesammtgemeinde, ist die Kircbe auf erster Potenz, 

und darum nie als unmündige Provinz, sondern als selb- 

standiger Factor des weiteren kircblichen Verbandes 

zn behandeln. Endlicb aber bietet jener unfertige Zustand 

der apostolischen Kirche einen geschicbtlichen Trost für 

uns Protestanten, die wir in analoger Lage sind und es 

zwar yermöge des presbyterialen Princips zu einer Organi- 

sation der Einzelgemeinde, aber binsichtlich des weiteren 

Kirchenverbandes nie über die Provinzial- und Landes- 

kirche hinaus, nie zu einer einheitlicben evangelischen 

Kirche von rechtlich greifbarer, verfasster Existenz ge¬ 

bracht haben. Wir sind dennoch éine evangelische Kirche 

im selben Sinne und in derselben Weise, wie die urapos- 

toliscben und die paulinischen Gemeinden zu Lebzeiten 

des Jacobus und Paulus éine apostolische Kirche bildeten. 

Fragt sich endlicb, ob denn das Neue Testament nicht 

wenigstens irgend einen Ansatz, ein wenn aucli formloses 

Vorspiel Dessen aufzeige, was binsichtlich der weiteren 

Kirchenverfassung die Consequenz seiner Grundsatze und 

Anfange sei, so wird diese Erage allerdings bejaht werden 

dürfen. Ein mal wenigstens haben die Apostel allgemei- 

nere Kirchenangelegenheiten in einer förmlichen Weise 

zum Austrag zu bringen gehabt, Ap. Gesch. XV; Gal. II. 

Was seben wir da? Nicht eine Conferenz des souverainen 

Apostelcollegiums unter petrinischem Vorsitz, das Praecedens 
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künftiger Bischofsconferenzen und Bischofsconcilien , son- 

dern eine Yerhandlung zwischen den Yertretern der beiden 

Muttergemeinden, welche sich als die Wortführerinnen des 

hebraischen und des hellenischen Theils der Christenheit 

betrachten durften, eine Yerhandlung, bei der neben einem 

Petrus und Paulus auch die Nichtapostel Jacobus und 

Barnabas das "Wort haben, neben den grossen Lehrern auch die 

einfachen Aeltesten mitentscheiden und schliesslich die Zustim- 

mung der ganzen Gemeinde auf die Beschlüsse das Siegel 

drückt. Mit éinem Wort, das Yorbild und Yorspiel der eyan- 

gelischen Synode. Sie , die zusammengefasste Yertretung 

autonomer Gemeinden, — nicht aber ein Bischofscollegium 

von angeblich apostolischen Yollmachten oder das von 

Bothe fiir unsre Zeiten im Hintergrund gehaltene Staats- 

kirchenregiment — hat die Yoraussetzung für sich, dass 

die Gaben des heiligen Geistes in ihr sich allseitiger und 

umfassender bethaetigen werden als im Kreise der Einzel- 

gemeinde und ihres Yorstandes, und hat darum den christ- 

lichen Anspruch, dass nach demselben Gesetz der Liebe, 

nach welchem die einzelnen Christen sich der Gemeinde 

gliedlich unterordnen, auch die einzelnen Gemeinden in ihr 

das höhere Organ des Herrn der Kirche verehren. 
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godsdienstige waarheden en het verstandig ijveren voor de waarheid, 

door JAN KOPS JAKOBSZ. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door Hendrik van 

voorst. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door w. l. brown. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door jacob kuiper. 

NEGENDE DEEL. Prijs ƒ2.40. 

Verhandeling over de voortreffelijkheid der burgerlijke wetgeving 

van Mozes boven die van Lycurgus en Solon, door Mr. hieronymus 

VAN ALPHEN. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door eenen ongenoemde. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door Hendrik van 

voorst. 



TIENDE DEEL. Prijs ƒ1.00. 

Verhandeling’ over de onstoffelijkheid der ziel en de daaruit af 

te leiden gevolgen ten opzigte van hare during, gewaarwording en 

werking na den dood des lichaams, door allard hulshoff. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door jac. rochussen. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door eenen ongenoemde. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door hendrik van 

voorst. 

ELFDE DEEL. Prijs f 2.65. 

Verhandeling tot verklaring en betoog van den grondregel der 

Protestanten, dat ieder Christen, zijn verstand mag tig, geregtigd 

en naar vermogen verpligt is, om in zaken van de Godsdienst voor 

zich zelven te oordeelen, door paulus van hemert. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door jacob kuiper. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door wiltetus bernardus 

JELGERSMA. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door Willem de vos. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door petrus weiland. 

TWAALFDE DEEL. Prijs ƒ2.15. 

Verhandeling over de vraag, of en in hoeverre Jezus en zijne 

Apostelen zich in prediking en geschriften naar de toen heerschende 

volksbegrippen hebben geschikt, en hoe dit denkbeeld, ivelbegrepen, 

dienen kan ter verklaring des Nieuiven Verbonds, door paulus 

VAN HEMERT. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door willem de vos. 

DERTIENDE DEEL. Prijs ƒ2.00. 

Verhandeling over de gelijkheid der menschen en de regten en 



pligten daaruit voortvloeiende, door Mr. hendrik constantijn 

CRAS. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door w. L. brown. 

VEERTIENDE DEEL. Prijs ƒ1.50. 

Verhandeling over de vraag, of Gode hartstogten (of aandoenin¬ 

gen) zijn toe te schrijven} en hoe de werking van deze dan met de 

gelukzaligheid zij overeen te brengen, door wiltetus bernardus 

JELGERSMA. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door allart iiuls- 

hoff. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door paulus van 

HEMERT. 

VIJFTIENDE DEEL. Prijs ƒ 2.00. 

Verhandeling over de genoegzaamheid van het inwendige bewijs, 

afgeleid uit de Gode betamelijkheid of heilrijke strekking der 

Christelijke leer ter overtuiging van hare goddelijkheid, door cor- 

NELIUS ROGGE. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door jan brouwer. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door allard huls- 

hoff. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door willem de vos. 

ZESTIENDE DEEL. Prijs ƒ1.10. 

Verhandeling over de vraag} of cle mensch door zijne eigene 

rede alleen, zonder behulp van eenig onmiddelijk goddelijk onder¬ 

wijsj tot de regte kennis van God en goddelijke zaken zou hebben 

kunnen komen, door jan brouwer. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door willem bruin. 



ZEVENTIENDE DEEL. Prijs ƒ1.90. 

Verhandeling over de vraag, of en hoedanig het burg erlijk bestuur 

eenigen invloed mag uitoefenen op zaken van Godsdienst, door 

B. VAN REES. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door gerrit hesselink. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door Mr. rhijnvis 

FEITH. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door cornelius rogge. 

ACHTTIENDE DEEL. Prijs ƒ2.10. 

Verhandeling over de vraag, of eigenliefde het eenige beginsel 

is in den mensch, door jan brouwer. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door willem bruin. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door sature. 

NEGENTIENDE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling, waarin de ware oorsprong der Mozaïsche en 

Christelijke Godsdiensten wordt onderzocht en verdedigd tegen 

derzelver bestrijders Dupuis en Volney, door j. F. van beeck 

CALKOEN. 

TWINTIGSTE DEEL. Prijs ƒ3.00. 

Verhandeling over de noodzakelijkheid van godsdienstige begrippen 

en praktijken ter bevordering van deugd en goede zeden, door Mr. 

RHIJNVIS FEITH. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door jan brouwer. 

EEN-EN-TWINTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over de zoenoffers des Ouden Verbonds en den 



dood van Christus met dezelve vergeleken, door rinse koopmans. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door eenen ongenoemde. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, doorgerbrand bruining. 

TWEE-EN-TWINTIGrSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelinggenoot¬ 

schappen, door JACOB HAAFNER. 

DRIE-EN-TWINTIGSTE DEEL. Prijs f 2.80. 

Verhandeling over de uitbreiding des Christendoms, door j. w. 

STATIÜS MULLER. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door n. g. van kampen. 

VIER-EN-TWINTIGSTE DEEL. Prijs ƒ2.20. 

Verhandeling over de deugd en het geluk der oude, meest be¬ 

schaafde natiën, vergeleken met die der volken van den tegenwoor¬ 

dig en tijd, door n. g. van kampen. 

VIJF-EN-TWINTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over het geivigt en de kracht der beivijzen voor 

eeyie mythische verklaring der Heilige Schriften, door johannes 

HENRICUS PAREAU. 

ZES-EN-TWINTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over het gevoelen van J. A. Eberhard wegens den 

oorsprong van de Christelijke Godsdienst, door elias annes 

BORGER. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door wessel albertus 

VAN HENGEL. 



ZEVEN-EN-TWINTIGSTE DEEL. Prijs ƒ1.80. 

Verhandeling over den invloed der karakters en denkwijzen der 

Evangelisten en Apostelen op hunne schriften, door wessel al- 

BERTUS VAN HENGEL. 

ACHT-EN-TWINTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over den invloed der staatkundige gebeurtenissen 

en der godsdienstige en wijsgeerige begrippen, sedert ruim vijfen¬ 

twintig jaren op de ware verlichting in het godsdienstige en zede¬ 

lijke van de volken van Europa, door Mr. j. m. kemper. 

NEGEN-EN-TWINTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over het Mysticisme, door elias annes borger. 

DERTIGSTE DEEL. Prijs ƒ4.00. 

Verhandeling over de Christelijke Kerk op aarde, volgens het 

onderwijs van Jezus en de Apostelen en de Geschiedenis, door 

N. C. KIST. 

EEN-EN-DERTIGSTE DEEL. Prijs ƒ2.50. 

Verhandeling over het beginsel der Kerkhervorming in de zes¬ 

tiende eeuw, door L. weydmann. 

Verhandeling over hetzelfde onderwerp, door m. schaaf 

GRATAMA. 

TWEE-EN-DERTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Verhandeling over het eigenlijke wezen des Christendoms, door 

P. YAN DER WILLIGEN. 



DRIE-ER-DERTIGSTE DEEL. Prijs ƒ5.00. 

Verhandeling over de Kerkelijke Overlevering, door j. n. 

STUFFKEN. 

VIER-ER-DERTIGSTE DEEL. Prijs ƒ4.80. 

Verhandeling over den tegenwoordig en stand der Tekstkritiek 

van het Nieuwe Verbond) door J. i. doedes. 

VIJF-ER-DERTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Ueber das apostolischen und nachapostolischen Zeitalter, door 

G. Y. LECHLER. 

ZES-EN-DERTIGSTE DEEL. (Uitverkocht.) 

Proeve eener Pragmatische Geschiedenis der Theologie hier te 

lande, sedert het laatst der vorige Eeuw tot op onzen tijd, door 

CHR. SEPP. 

NIEUWE SERIE. 

EERSTE DEEL, P Stuk. Prijs ƒ4.00. 

Ferdinand Christian Baur. Volledig en Critisch Overzicht van 

zijne werkzaamheid op Theologisch gebied, door w. scheffer. 



EERSTE DEEL, 2° Stuk. Prijs f 4.00. 

Ferdinand Christian Baur. Volledig en Critisch Overzicht van 

zijne werkzaamheden op Theologisch gebied, door s. p. heringa. 

TWEEDE DEEL. Prijs ƒ2.50. 

Moral iind Religion nach ïhrem gegenseitigen Verhaltniss geschicht- 

licJi und philosojViisch erörtert von otto pfleiderer. 






